
Vierter Abschnitt .

Allgemeine Verfassung des Reichs .

§ . 104 .

d ? an kann nicht vsn Provinzialvcrfassungen reden , ohne zu ,
gleich der allgemeinen Verfassung des Reichs zu gedenken . Eben

so kann man keine Provinziälgeschichte schreiben ohne die Reichs ,

geschieht « dabei zu erwähnen . — Man muß wie Möser sa ?t ,

immer zeigen wie das kleine Rädchen int groß , greift , und man

kann dieses nicht , ohne zugleich bas Große einmal mit herum ,

laufen zu lassen .

§ . tc >Z.

Alle Provinzen haben dasselbe regierende HauS , dieselbe Ge ,

setzgebung , so wie auch dieselbe allgemeine Verwaltung . In

diese » dreien Punkten ist kein Unterschied zwischen ihnen . In

allem übrigen können die Dinge in der einen so eingerichtet

sepn , und in der andern anders , so wie es die Oertlichkcit

jeder mit sich bringt , ohne daß solches irgend einen Einfluß

weder aufs Reich » och auf die anderen Provinzen übt .

Deswegen sei zurrst vom königlichen Hause die Rede .

Dann von der Gesetzgebung . Endlich vom Minister !» «
Br »; . Pr . Vers , , N ' , Es



§ . io6 .

Das rrgierende Haus .

Das Haus Zollern stammt , so geht sie Saye , von EtlM

Herjvqcn von El laß Es soll grmnnscbaftlichen Ursprung haben

mit bkN Häusern Häbeburg und Zährlnqen . Nach andern

stammt cs ab von Tassillo , Grafen von Zollen , der auf dem

Beraschlosse Hohenzollcrn in Schwaben wohnte , und rin Zeitge «

rioffr von Karl dein Großen war .

Wie dem auch sein maa , cs verliert sich sein Ursprung

wir der von allen alten Dinasten Häusern , in die Nacht der

Jahrhunderte » )

Die Anzahl der alten Dinasicnhäuser in Europa ist ungleich kleine - ,

als man gewöhnlich glaubt . — Es gibt nicht mehr als ir regierende

Familien bie Kronen tragen , und außerdem noch 8 die den Titel als

Großhcrzoge , Herzoge oder Prinzen führen . Also 20 in Allem .

e . Die Familie von Elsaß , deren gemeinschaftlicher Stammvater

Etichon , Herzog von Elsaß Ist

Hievon stammen ab das Haüs Habsburg , das Haus Lothringen

«ind das Hauo Zähringen ( Naben ) . Das HauS Lothringen regiert in

Oestreich , Toskana und Modena , wo cs de » Namen Este angenommen .

2 . Das Hans der Eapctinger . Non ihr stammt die Familie

Bourbon , welche in Frankreich , Spanien und Neapel regiert .

Von einer Nebenlinie , die aber nicht aus rechtsgültigem Ehebette

entsprungen , stammt das Haus Braganza ab , so in Pvrtugall und
in Brasilien regiert .

Z . Das H .rus der Gnciphcn , ursprünglich aus Italien stammend ,

wo es aber keine Besitzungen mehr hat . ES ist die jüngere Linie de«

alten Hauses Este . ( Nicht deS jetzigen , so au - dem Hause Lothringen
stammt . )

Das Haus der Guelphen oder Welsen hat sich in zwei Linien

geweilt , von denen die jüngere in Hannover und Großsrittanim
regiert , die ältere in Braunschweig .

4 . Das Haus Hobcnzouern , von dem di , ältere Linie kleine Be¬

sitzungen in Schwaben hat , bie jüngere aber , nachdem sie die Mark

Brandenburg durch Kauf erworben , in Preußen , Schlesien » nb am
Rheine verriebt .

5 . Das Hau « Holstein , so in Dänemark , Rußland Und Olden¬
burg regiert .

6 . Das Haus Nassau . Dieses Weilt sich ebenfalls in zwei Linien ,

wovon die ältere in Nassan , die jüngere in den Niederlanden regiert .



Rudolph II . Graf von Zollern lebte n6 ^ . Dieser halte

zwei Söhne , von denen der jüngere Konrad ums Jahr iroo

Burggraf von Nürnberg wurde . Sein Urenkel Friedrich III

erhielt ir / z vom Kaiser Rudolph , dem er bei seiner Wahl

nützliche Dienste geleistet , die Durggrafschaft Nürnberg als erb ,

lichcs Lehn , und so wurde aus einer Neichsbedientcn , Familie

ein erbliches Dinastrngrfchlechk , dem der Kaiser die fürstliche

Würde verlieh .

7 . Das Haus Savoyen , welches in Sardinien regiert , und da¬
nach Einigen Deutschen Ursprungs ist , nach Anderen Burgundiechcn ,

8 . Das Haus Wettin oder Meißen , welches in Sachsen regiert ,
wovon die jüngere Linie den Kdnigstitcl trägt , die ältere dcu Groß -
herzoglichen und Herzoglichen .

y . Das Haus Wittelsbach , welches in Bayern regiert , früher
auch in der Pfalz .

io . Das HauS Wittenberg .
n . Das Haus Bernadotte .
12 . Das Haus Osmann , aus Turkistan stammend . Bon diesem

sind nur noch drei Prinzen vorhanden .

Sr k
-i-

Von den acht regierenden Häusern die keine Krone tragen , sind
sieben Deutschen Ursprungs und eins Slavischcn . Dieses ist das
Haus Mecklenburg , welches das Aclteste von allen regierenden Häu¬
sern ist , und das einzige was von der zahlreichen Slavischcn Nation
noch übrig . Ihre Voreltern trugen den Titel als Könige .

Die sieben deutschen Häuser sind :
1 . Das Haus von Ascanicn oder Anhalt . Die Linie Dessau hat

17 O. uadratmcilcn , die Linie Bernburg lü und die Linie Käthen 14 .
2 . Das Haus von Brabant oder Hessen . Kurhcssen mit lyo

O.uadrarmcilen . Darmstadt mit 142 .
z . Das Hans der Fürsten von Liechtenstein . Dieses Kat die we¬

nigste » O. uadratmcilcn , nemlich nur zwei und eine halbe , ist aber
eins der reichste » .

Die eine Linie bat Z M >U. Fl . Einkünfte , die andere 700 ,000 Fl .
q . Das HauS Lippe , so in zweien Linien herrscht . Detmold

mit 24 O. uadratincilen und Schaumburg mit 10 O. uadratmcilcn .
5 . DaS Haus der Grasen von Neuß .
6 . Das der Prinzen von Scliwarzburg , so in zwei Linien blüht .

Sonderhanscn mit 2z O.uadratmcilcn und Rudolstadt mit 22 .
7 . Das der Prinzen von Waldeck mit 22 Quadratmeilcu .

, 5 *



Geringe war damals noch der Besitz , und bas ganze Erbe
umfaßte erst wenig O. uadratmeilen « Allein eine große Spar ,

samkeit und Ordnung in , fürstlichen Haushalte legte den ersten
Grund zur Größe des Hauses .

Als im Jahre 1411 durch den Tod des Kurfürsten Siezis ,
mund die Hurmark Brandenburg als erledigtes Reichslchn dem
Kaiser anheim fiel , so ernannte dieser den Burggrafen von

Nürnberg Friedrich VI zum Statthalter - der Kurmark - um die

Verwirrung , die dort unter einem schwachen Fürsten von allen

Seilen ringerissen , zu lösen , und die Angelegenheiten des Lan ,

des zu ordnen .

Friedrich hatte dem Kaiser Sigismund nach und nach 400 , 00 »
Eoldgulden vorgeschossen , und da der Kaiser nicht im Stande

sie zurückzuzahlen , so belehnte er ihn 1415 mit der Kurmark

und mit der Kurwürde . Die Burggrafen von Nürnberg hatten

Nun ein Erbe von 700 Quadratmeilen , und traten unter die

sieben Erzürnter des Reichs . Sie wurden Erzkümmerer , und

standen dem Kaisecthrone am nächsten .
Im ' Osten halte unterdes in einem ; zjährigen Kriege der

deutsche Orden die r i preußischen Volksstümme besiegt , so a »

der Weichsel und dem Baltischen Meere wohnten , und er

herrschte dort seit irg ; unumschränkt . — Der Sitz der Ordens ,
rkgierung war Marirnburg .

Im Jahr i ; n wählten die Ordensritter Albrecht von

Brandenburg zu ihren Hochmeister . Polen , so damals die

Ln Hinsicht der Religion findet sich , daß vier Häuser sind , in denen

alle Linien katholisch sind : Frankreich , Savoyen , Wittclsbach
n »id Lichtcnstein .

Daß es 10 Häuser gibt , in denen alle Linien protestantisch sind : die

der Welfen , Nassau , Anhalt , Brabant oder Hessen , Lippe , Mecklen¬

burg , Renß , Schwarzbnrg und Waldeck . Das Haus Bernadotte ist

das cilste so protestantisch geworden . Fünf sind gemischter Religion .

So ist Las Haus Elsaß in Lothringen katholisch und in Baden

protestantisch . Holstein ist in Dänemark protestantisch und iu Ruß¬
land griechisch .

Das Haus Osmaiin folgt der Lehre des Koran - , —

Dem Mosaischen Gesetze folgt , so viel uns bekannt , kein regieren¬
des Haus in irgend einem Weittheile



Lberlehn über Preußen übte , belehnte 152 ; den Großmeister
mit dem Herzogthm » Preußen , und so wurde dieses ein rrbli ,

che - Domain . Durch Heirath und Erbschaft kam es 1618 an
bas in Brendenburg regierende Haus , welches sein Domän dae

durch wieder um ivoo Quadratmeilen vermehrte .

Im Jahr 2640 kam der große Kurfürst Friedrich Wilhelm
an die Negierung , der den großen Länderbesitz seines Hauses

noch weiter vermehrte , und die durch lange Kriege und fehlere

hafte Verwaltung zerrütteten Länder wieder in Aufnahme brachte .
Im ersten Abschnitte haben wir diesen großen Fürsten aus sei ,
nen Regierungsverordnungen näher kennen gelernt . Sein Sohn

sehtc sich r / oi zu Königsberg die Krone auf , und so war da§

Geschlecht in einer Reihe von noch nicht fünf Jahrhunderten ,

von einer Grafcnfamilie bis zu einer königlichen gestiegen , im «

mer seinen Länderbesitz mehrend .

Wie Friedrich der Große ihn mit der Eroberung Schießens

vermehrt , wir die neuere Zeit den Staat hat sinken und schnell

sich wieder heben sehen , dieses bedarf keiner nähern Erzählung ,
da solches noch in Jedermanns Gedächtnis ; .

Jetzt sind es 1000 Jahre daß des Geschlechts erste Erwäh ,

tiung geschieht ; — 600 Jahre sind , daß es vom Kaiser mit
dem Burggrafthum Nürnberg belehnt wird ; — 555 Jahre ,

baß es diese zum erblichen Lehne erhält und unter Deutschlands

Fürsten Platz nimmt ; — 40 ; Jahre , daß es unter die deut ,

schcn Kurfürsten tritt , und unter die Erzämter des Reichs ; —

117 Jahre , daß es seine Stelle unter Eurvpens Königen ein ,
genommen .

Hoheit beS Geschlechts gibt nur die Geburt , und « ine lange

Reihe erlauchter Ahnen , die im Laufe der Jahrhunderte von

Stufe zu Stufe zu dieser Höhe gestiegen .

H. ro7 -

Der Adel de - Reichs .

Gleich dem regierenden Hause verliert sich der Ursprung des

Reichsadcl « ebenfalls in der Nacht der Jahrhunderte . Gleich

edel von Geburt , sind sie von diesem nur geschieden durch ge ,

rmgeren Besitz und durch rin kleineres Domain .
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sommss raus OsllliI ^ onlme8 sagte der ritterlich ! >

König von Frankreich Heinrich der Vierte . >

Daß die Seitenlinien des Hauses gleich edel von Gebun i

wie die Hauptlinie ist schon a » sich klar . So bei uns die Li, ^

nien der Fürsten von Hohenzollern , Hechingen und Hohenzollern , !

Sigmarinqen , Diese stammen von Friedrich dem IV . Gräfin

von Zollern , der der ältere Bruder des Grafen Konrad war ,

welcher im Jahr iroo Burggraf von Nürnberg wurde . Sie

sind die ältere Linie des Hauses , die aber weniger vom Glücke

be ünstigr worden , und langsamer gestiegen . Denn 1507 war

Graf Eitel Friedrich IV . von Hohenzollern noch Geheimcraih

und O erholmeister wie auch Kammerrichtcr zu Spcier . Er

stammte ür der achten Generation vom Grafen Friedrich IV ab,

der der Bruder von Konrad , erstem Burggrafen von Nürnberg

war . Kaiser Maximilian ernannte ihn zum Ncichserbkämmcm . i

Erst , 6r ; wurden die Grafen von Hohenzollern in den Reichs , I

fürstenstand erhoben .

Die Fürsten von Wittgenstein , die psn Neuwied , die von

Salm , alle diese führen ihren Ursprung in urkundlicher Weise

bis ins zwölfte Jahrhundert zurück , und ihre Vorfahren haben !

mit den Vorfahren des . regierenden Hauses auf gleicher Linie

gestanden . — Daher sind sic seine Pairs und in Hinsicht der s

Neinneit des Adels findet kein Unterschied statt , woher dann

j - ue Töchter von diesen heir - then können ohne ihren Adel zn s

verletzen , ^

Dasselbe gilt von den Neichsgraffichen Familien und von -

vielen Rcichsfteiherrlichen , die ebenfalls in urkundlicher Mist

bis zum i r , Jahrhundert ihre Ahnenfolge barlcgen können , und ^

zeigen wie sic ihre Ncichsfteiherrlichkcit immer bewahrt , und

nur Gort una den Kaiser und das Reich über sich erkannt .

Die Reichsgerichte haben daher auch immer zu Recht erkannt ,

daß die Ehen zwischen den Dinastengeschlechtern und den Reichs ,

freien , als völlige ebenbürtige anzusehen , und daß die Kinder

so aus solchem Ehebette entsprängen , in alle Rechte des VaterS

tr - ten . Da der Adel auf adeliger Abstammung , adeligem Grund ,

besitze uno adeligem Schwerdte beruht , die Größe des Grund ,

besitzrs aber nie den Adel bedingt , so ist auch nie auf eine

.



andere Entscheidung zu kommen , denn wenn die Größe des

Grundbesitzes de » Adel bedingte so könnt ? cm Kaiser von Ruß «

la » d der 7 : 000 Quadratmeilen blos in Europa bcsihr , nie die

Tochter eines Markgrafen von Banen Hnralhen , der nur : oo

hatte . — Al ein oas Haus Zahringcn so in Da ^ en herrscht , ist

eben so alt wie das Haue Hollstein so in Rußland herrs -vt . —

Auch haben die Fürsten aus dem Hause Zahrrqen öfter Reichs /

freie gcheirathet , so noch der alte Markgraf die Fräulein vo »

Geier , und einer seiner Vorfahren die Fräulein von Rosrnfelb .

. § . ic>8 .

Der niedere Adel .

Urber den ReichSabel und dessen sein Werth findet eine ge /

klügere Verschiedenheit der Meinungen statt , wie über den nie /

bern Adel , so in jeder Landschaft ansäßig ist , und brr früher

ausschließcnd die Landtage beging .

Will man die Meinungen über sein Wesen und seinen

Werth auf einer gemeinschaftlichen Meinung ausgleichen , so

muß man in hie Geschichte zurückgehen und zeigen wie er sich

gebildet .

Ursprünglich war jeder deutsche Dauer ein Edelmann , denn

er besaß alles was zu einem Edelmann gehört , einen adeligen

Ackerhof , adelige Abstammung und adeliges Schwerdt , und er

kannte keinen Herrn über sich , den er zu folgen verpflichtet ;

denn der Herzog herrschte , wie Tacitus sagt , mehr durch sein

Beispiel glS durch Befehl , uud der Priester strafte nicht jussu

Lmperii , sondern jussu O « i .

Als Hermann den ganzen Heerbann aufgeboten und den

Varus schlug , da bestand sein ganzes Heer blos aus freien und

unabhängigen Landbauern . Venn der Knecht durfte nicht im

Heerbanne erscheinen .

Als Karl der Große bas Reich gegründet , so wurden die

deutschen Dauren Bürger des Reichs , Denn das römische

Reich war immer noch eine R publik , au deren Spitze die In /

stilution des Cäsars stand . Aber aus Bürgern des Reichs

werden leicht Unt - rthanen wenn nicht die Freiheit der Gemeinen

durch sehr starke Institutionen gesichert ist .
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Karl war gesalbt und August , und kein gemeines Haupt .

Als die Römer die Könige verjagt und die Freiheit erobert , so

trennten sie das oberste Priestccthum von der obersten Gewalt ,

und als sie ihre Freiheit unter den Cäsaren wieder aufgabcn ,

so vereinigten sie es wieder damit , und August wurde als ober ,

ster Priester gesalbt .

Der Untergang der freien Landbauern hatte in Deutschland

m dem Beamten Elemente seinen Grund , das Karl dadurch in

die Verfassung emgeführt , daß er jedem Gau ( dem jetzigen

lanbrärhlichen Kreis ) einen Grafe » als Landrath vorgeseht .

Dieser Graf hatte die ganze Kricgscinrichtung unter sich und

hatte zugleich in sehr vielen Fällen die Justiz . Dieser konnte

nun wie jeder Unterbeamte , die Bauren nach Herzenslust pla ,

gen , weil von ihm das Aufbieten für den Krieg abhing und

«r den einen zu Haus lassen konnte und den andern gehen

heißen . Um die Willkühr des Grafen in den vorgeschriebenen

Schranken zu halten , so hatte Karl die Einrichtung mit dem

Sendgrafen ( roizsus ) angeordnet , der die Grafschaften jährlich

bereiste , die Amtsführung des Grafen untersuchte , und die Kl «,

gen der Eingesessenen gegen ihn hörte . Allein unter Karls

schwachen Nachfolgern kam dieses Institut bald in Verfall , und

da nun selten Klagen bis zu dem entfernten Kaiser dringen

konnten , so hatte der Gyaf so ziemlich freie Hand in seiner

Grafschaft zu thun was er wollte . Seine eigene Güter ver ,

scho te er . und von diesen bot er die Leute nicht zum Kriegs ,

bieuste auf , grade wie in neueren Zeiten bei ber Cantoneinrich ,

tung , der Bauer des Landrathes oder der Bauer des Majors

oder Generals leichter Befreiung erhielt , als der Sohn eines

freien Dauern , der das Unglück hatte Niemanden anzugehören .

Wurde ein Hof erledigt , so sorgte ber Graf dafür daß dieser

nicht mit einem freien Bauer besetzt wurde , sondern mit einem

Knechte , der vielleicht bis jetzt als Häusler in einer kleinen

Wohnung des Hofes ( dem Backhause ) gesessen , und diese Fa <

milie da « Knechts ließ sich nun jede Bedingung gisallen auf

die ihr den Hof übergeben wurde .

Andere Bauren di « sahen , daß die Bauren die den Grafen

ür ihren Herrn erkennten , es viel besser hätten als sie , hielten



, s der Klugheit für angemessen , den Grafen ebenfalls für ihren

Herrn zu erkennen , und ihm als solche » jährlich einen gewissen

Zins von ihrem Gute zu geben . Sie verloren hierdurch das

ächte Ligenlhum am Gute und hörten auf schöppenbare Männer

zu sein , weil sie ihr Echtwort verloren .

In dieser Periode entwickelt sich auch bas Lehnwcsen , was

den Untergang des Standes der freien Landbaucr ungemein

beförderte . — Die Güter auf denen die Familien erloschen , oder

denen sie im Kriege genommen worden , wurden nicht wieder

einer anderen Familie zu Erb , und Eigenkhum übergeben , son ,

dem nur zu Lehn , mit der Bedingung , dem Lehnhcrrn im

Kriege zuzuziehen .

Sonst übte der Staat die Oberlehn über jeden Ackerhof

auf , und jeder Besitzer wurde , wenn der Staat in Gefahr war ,

durch den Heerbann aufgrbotcn . Jcht mußte jeder Lehnträger

gerüstet ausziehen , wenn er nicht vom Staate , sondern von sei ,

nem Lehnherrn aufgrbeten wurde .

Bischöfe und Klöster hatten die Verbindungen und den

Einfluß den sie hatten , dahin benutzt , daß sie unabhängig vom

Grafen ( vom Landrathe ) geworden , indem sie einen Voigt

( aävocstus ) angenommen , der ihre Leute befehligte .

Die Bauren welche nun unter der Bischofsmütze oder unter

dem Pcälatenhute standen , hatten es ebenfalls besser als die

anderen , da sie doch ihre Hülfe in der Nähe hatten , und beide ,

der Bischof wie das Kloster , schon ihres eigenen Vorthcils we ,

gen nicht wollten daß ihre Bauern , gar zu sehr geschunden nnd

geplagt würden . Andere Bauren die dieses sahen , begaben sich

ebenfalls in den Schutz des Bischofs oder des Klosters , über ,

trugen ihnen ihre Höfe , erkannten sie als ihre Herren und be ,

zahlten einen gewissen Zins . Hierdurch verloren sie ebenfalls

das ächte Grundcigenthum ; obgleich sic vor wie nach auf den

Höfen blieben . Allein sie hielten es für besser , die gegenwär ,

lige Ruhe mit dem Verluste der Freiheit zu erkaufen , und so

den Plagereien des Grafen zu entgehen , indem sie unter ihm

weg und unter den Voigt des Klosters kamen .

Daß die Aufmahnung zum Heerbanne sich in ein Auf ,

gebot verwandelt — die nisomrio in eine bsnuirio , —-



und daß der Graf aufbieten konnte , und gar nicht zu IN ah ,

neu brauchte , das führte der Untergang der freien Landcigen ,

thümer herbei .

Hierzu kam , daß die Grafenämter nach und nach erblich

wurden , wo also daö was eine Familie einmal in ihrem Gu ,

an Gütern erworben , auch bei ihr blieb , bis sie nach und nach

« inen grofi ' N Theil des Gaues an sich gebracht .

Hierdurch kam cs dann , daß der freien Hofesbsitzer , jo noch

ächt - s Eigenthum besaßen , immer weniger wurden , und daß der

deutsche Ackerboden sich überall in Lehn , Pacht , Zins und Bau ,

erngut verwandelte .

Diejenigen Familien , die in dieser Periode noch achtes Ei ,

genthum bewahrt , zogen sich von den Pacht , , Zins und Lehn «

lenken zurück , und hießen freie und schössen bare Leute .

In Urkunden : libsri und Ubsej sonbini . Ihre Güter Frei »

güter oder freie Bankgüter ,

Aus diesen Familien stammt unser alter landsäßiger Adel .

Es sind die wenigen freien Familien , so noch übrig geblieben ,

achtes Eigenthum bewahrt und keinen Herrn über

sich erkannt hatten .

Diese Familien sind also dadurch aus den anderen Bauern ,

familien heryorgehoben , nicht daß sie gestiegen , sondern daß

jene gesunken , nicht daß ste besser geworden , sondern baß

jene schlechter geworden .

Dieses waren die inZsoui der Deutschen , achtbare und

sch öffenbare Leute , die nun eine besondere Zunft oder In »

« unq bildeten , b « in der ganzen Welk das Gleiche stch zum

Gleichen gesellt .

Der hohe Adel unter ihnen waren die früheren Edelinge so

auf den Haupthöftn gewohnt , und zu Hauptlrut »n und Ober ,

sten gewählt worden , welche Stellen , wenn ste lange bei einem

Hofe bleiben , leicht erblich werden .

Die NeichsbcdieNlcn , als die Grafen , ( Ooms , ) Dinggraftn ,

» ) Dasselbe bat sich später vielfach im preußischen Kantonwcscu wieder »

polt , wo die Unterhbfe in die Abhängigkeit des Obcrhofes kamen ,

auf dem der Landratb oder des Major wobntc .



( vics Oome , ) ferner die Vögte ( sclvocsti ) der Klöster und

ihre Stellvertreter , ( vios sclvooaü ) alle diese wurden aus
den freien und schöffcnbaren Leinen genommen , und so kam
dann vielfach Amt » und Dienstadel noch zum angchorncn Lande
und Baurenadel .

Sic nannten sich nun , indem sie sich von den anderen Lande

bauern und Dienstlcutcn ( minisrsrisls , ) schieden , Edle und

Freie . Nobiles et liberi , wenn sie in Urkunden als Zeue

gen erschienen , auch setzten sie immer ihre Unterschriften vor die
der Dienstleute .

Ebenfalls heiratheten sie nicht in die Familien der Dienstr
leute , sondern heiratheten unter sich , so wie dieses in jeder

Innung Sitte , wo der Meister wieder eines Meisters Tochter
nimmt .

Eine sonderbare Wendung nahm dieser Adel in der folgenden

Periode , wo ihn der Dienstadel übcrwuchs , und wo er genörhigt

war , sich mit diesem zu vermischen , um nur adelig zu bleiben .

§ . roy .

Eine zweite Art Adel entwickelte sich aus dem Kriegsdienste ,
aus den Gefolgen , ( Oomilsrus ) diese bestanden bios aus Rei ,

terei , welche nicht von ihrem Eigenthume , sondern bios für

Löhnung ( boneticia ) diente . Da diese Gefolge , so die Herzoge
und Fürsten unterhielten , sich beständig in den Waffen übten

und unter sich die Nittcrspiele einführten , so gelangten sie gar
bald zu demjenigen Ansehen , welche jetzt im Heere die Linie

oder die Garde hat . Sie hatten in ihrer Vcrsi > ., ng drei Stu ,

fen , indem nämlich einer zuerst gewisse Jahre als simpls ^ oder

Waffenjungk , und wiederum gewisse Jahre als ksmulus oder

Knappe dienen mußte , ehe er von der ritterlichen Zunft als
miles ( später Ritter ) ausgenommen wurde . * )

Diese Abtheilung in Stufen war uralt . Schon zu den Zei ,
ten des Tacitus fand sie sich in den Gefolgen wie man aus den

Worten sicht ; etium Oomilstus graclus ftabet .

Siebe Möser über die UdelSprobe in Deutschland , im 4 . Bande der

Phantasien , gewöhnlich diente einer vom rq . bis m . Jahre als Fa¬
mulus oder Knappe ,
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Da kn Viesen Gefolge » die Stellen ebenfalls erblich wurden ,

so bildete sich in ihnen auch ein höherer und niederer Adel .

Von Anfang mochte der hohe und niedere Dienstadel aus

dem vorhandenen hohen und niederen Landadel genommen wer »

den . In der Folge aber nahm die Dienstmannschaft ( nach dem

gewöhnlichen Gange aller Gilde » , die gerne nur Meistersöhnc

anfnehmen ) nur Dienstmannskinder zu Waffenjungen an , und so

konnte so leicht aus den anderen Ständen keiner hercinkommen .

Traf es sich daß die Heere bei einem Kriege schnell verstärkt

wurden , so ernannte der Kaiser so viele Ritter als er gebrauchte ,

ohne sich an die Ordnung und Stufen der eigentlichen Ritter «

schüft zu binden , noch an die vorgeschriebcnc Lehrzeit , so für

nothwendig gehalten um la rrolols prokession tl ' arms » zu

lernen , und es erschienen dann so viele Ritter des edlen Bür ,

gor « und Bauerstandes , baß man sie sogar in den Titulaturen

unterschied , und jene Strenge feste , und diese Strenge

nannte , wohingegen die Ersteren edel strenge hießen . " )

Jedoch hielten sich die Ritter die zu einer geschloffenen Ge «

scllschaft , oder anderen adeligen Innung oder fürstlichen Dienst ,

Mannschaft gehörten , von diesen geschieden , sicherten sich gegen

das Eindringen solcher Ritter durch Vereine und Verbindungen ,

und schlossen jeden solchen Ritter ü la » uits än 8t . Lmpira

von ihren Versammlungen aus . — Sie hielten nun noch streit ,

» ) Das ging damals eben so alt wenn jetzt schnell Landwehren errichtet
werden . Die Offiziere die der Fürst ernennt werden von der Garde

auch gewöhnlich nicht für voll angesehen , da solche aus Gelehrten und

auS den Bürger - und Bauernstände genommen , und nicht seit dem

IZ . Jahre als Fähndrich gedient haben . Nur unterscheidet man nicht
mehr so genau in den Titulaturen wie damals , indem man den bür¬

gerlichen Lieutenant hochwohlgcbohrcn nennt , grade wie den adeligen

indes der bürgerlich - Regicrungsrath blvs Wohlgebohren beißt . Et

liegt hiebei die poetische Firion zum Grunde , daß jeder Offizier ade¬

lig wird , sobald er sein Patent erhält , — und daß sobald er die Uni¬

form angczogen ein nobler Geist in ihn fährt , wie solches der Wacht¬

meister in Wallensteins Lager schon bemerkt . Dieses ist ein Adel

» er bloS aus der adeligen Beschäftigung aus der noble prossssiou
«l ' arms » hervorgeht , — und der weder auf adeliger Abstammung noch

auf adeligen Dkfitz gegründet ist .



g , r darauf , daß die ritterliche Würde nicht durch die kaiserliche

Gnade , sondern nach zurückgelegter Knappschaft , wie jede andere

Meisterschaft von der ritterlichen Innung erlangt werden mußte ,

und dieses führte dann zu den Wappen , und Ahnenproben , die

zuerst bei den Turnieren , später bei den Capiteln und Stifter «

und zuletzt bei den Landtagen , von den Ritterschaften der ver ,

schiedenen Länder eingrführt wurden , und von denen unten wei ,

ter soll geredet werden .

§ , no .

Die dritte Quelle des Adels waren die kaiserlichen Briefe ,

durch welches verdienten Männern der Adel crtheilt wurde .

Diese neue Art Adel entstand zuerst im r ; . Jahrhundert , und

empfahl sich von selbst , wenn nicht ter Staat das große Mittel ,

edle Thaten durch den Adel zu belohnen ganz verlieren sollte .

Die Zeiten worin jeder Herzog , Bischof oder Graf seine

Dienstlcute aus den tapfersten gewählt » nd solchcrgestallt man ,

chen neu geadelt Hütte , waren vorüber , und keiner wagte es

mehr , andere als Dienstmannekindcr an seinen Hof und in seine

Dienste zu nehmen , weil die einmal vorhandenen Dienstmänner ,

Ritter und Knappen mit anderen nicht bienen wollten . — Ge ,

schah es doch , so geschähe es , wie es ausdrücklich in den Auf ,

nähme - Briefen heißt : cuar eoorsosu csalerorum inioisle -

rialium .

Die erste Quelle LeS Adels so aus dem EigeNthume eines

freien Bauernhofes ( einer Landaktie ) bestand , war , da fast alle «

Daurengut sich in Pacht - , Zins , und Lchngut verwandelt , grüß ,

tenthcils versiegt . Auch war der Heerbann der Landeigenthü ,

mer durch die Miliz oder die Dienstleute verdunkelt , und seit

das Geld sich vermehrt und die Landaktien käuflich geworden ,

so konnte sie auch ein Freigelassener , wenn er Geld hatte , erste ,

hen und an sich bringen .

Und so wurde dann eine neue Quelle des Abels eröffnet ,

dir anfangs wenig besucht wurde . Allein als später die stehen ,

den Heere auskamen und sich in deren ihrem OfficierkorpS eine

« eue Art von Dienstadel bildete , und zu gleicher Zeit in der

klvilverwalrnnz eine neue Art v » n Dienstadel entstand , ( indem



die Fürsten gelehrte Rache annahme » , welche mehr studiert hat «

ten als die adeligen , und daher in die ersten Stellen der Ver «

Wallung kamen so wurde der Briefadel immer häufiger .

Da er indeß jüngeren Ursprungs wie der andere , so sah der

alte Adel auf ihn herab , und nahm ihn nicht für voll . Er

sah nur den für einen wahren Edelmann an , der seinen Adel

bis in die Jahrhunderte zurückführen konnte , wo noch kein

Driefadel vorhanden . * )

H. m .
Dreierlei Quellen gibt es also für den Adel , und derjenige

der seinen Adel Nachweisen will , muß zeigen , daß er aus einer

dieser Quellen geflossen .

Derjenige , der seinen Adel aus der ersten Quelle herleitet ,

muß zeig , » , daß die Ahnen , von denen er abstammt , echte Eie

genthümcr , stimmbare Landakricn gewesen sind , ( oder wie man

jetzt d ese Landakticn nennt : Reiche , und Landtaasfähige Güter )

und baß sie in dieser Eigenschaft auf offenen Reichs , und Land «

tagen erschienen sind . — Ferner muß er beweisen , daß in dem

Lande , ans dem er stammt , kein Unabeliger zum Eigenchume

eines Reichs und Landtagsfähigen Guts habe gelangen können . * *)

Einen andern Beweis kann er durch die Schöppenbarkeit führen ,

wenn er darthut , daß seine Ahnen in Kaiserlichen und Reichs

Landgerichten , welche unter dem persönlichen Vorsitze eines Bi «

schoss . Herzogs oder Grafen gehalten worden , die Stelle eines

Schöffen bekleidet haben , denn diese Gerichte wurden nur von

freien Leuten gehegt , die ächtes Eigenthum besaßen , und ihr

Echtwort sich erhalten hatten .

Die vom Adel aus der zweiten Quelle haben zu erweisen ,

» ) In Frankreich genoß der alte Adel dieselbe Auszeichnung wie die

fremden Gesandten . Er wurde bei Hofsesten in den Wagen des

Hofes abgcbolt . Man sagte von jemanden , um zu zeigen , daß er

von alter und gute / Familie setz : il maule cisu , Io caro - »- ein
Itoi .

Wie z . V . jetzt noch im Königreich Ungarn , wo wenn ein Fremder ,

oder ein Kaufmann ein Landgut kauft , jeder cingcbornc Edelmann

das Recht bat eS abzutrcibcn ; wo also die Innung der Landast :

tionäre sich immer rein und abgeschlossen erhält .
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büßihre Ahnrn wahrt kaiserliche , fürstliche oder gräfliche Dienste

kein , gewesen . — Da es aber auch mittelbare uns Unkerdienst ,

mann schatten geaeben , so muß er zugleich beweisen , daß sie

wuuiLlerisI « » eurise » u ^ e>riori , gewesen , und bei öffentlichen

Bclehiiiin . en unter dem persönlichen Vorsitze ihre « Herren , als

wirkliche Lehnrichter , Lehnschöffen ober kare , errriue erschie ,

nen stlNr

Dieser Beweis ist in den Lanken le cht zu führen , in wele

chen der Adel , als eine besondere Kriegcrkaste allein Lehnfähig

gewesen .

Die , welche ihren Adel aus der dritten Quelle herleiteN ,

müssen zeigen , daß die Ahnen von den°n sie abstammen , durch

offene kaiserliche oder fürstliche Briefe in den Adelstand erhoben

worden , und diese Briefe vorlegen . — Es hängt dann vom

Aller dieser Briefe ab , ob sie zum alten Adel können gerechnet

werden . Denn da der Adel nach dem Ausdrucke von Möser

etwas ist , was erst in einer Reihe von Jahren zur Reife kommt ,

und das also erst in Mehrern auf einander folgenden

Geschlechtern zur Reife kommen kann , so hat der

Adel in den ersten Geschlechtern noch wenig Werth . * )

- ) Dadurch daß Man vielfach den ilmstand übersehen , daß der Erbatet

etwas ist , was nicht den einzelnen Menschen betrifft , noch das einzelne
Geschlecht sondern eine Folge von Menschen und eine Folge von Ge¬

schlechtern , — dadurch sind die Urthcile über den Adel s » schwan¬
kend und sd schielend geworden .

Man hat gefragt : wer denn nun eigentlich adelig und adeliger

wäre ? — ob der große Stammherr , der das Geschlecht gestiftet und

aus eine adelige Allode gegründet , oder aber sein Enkel der den Adel

geerbt » Nd vielleicht nichts edelcs gcthan ? — Man muß hieraus ant¬

worten : daß nach der Natur und dem Begriffe des AdclS , das Ge¬

schlecht im Enkel adeliger war , als im ersten Stifter . —

Eben diese Verwechselung der Begriffe von Adel und edel , hat

vielfach bei den Untersuchungen über die Frage statt gesunden : Ob

ein Adeliger immer edlere Gesinnungen hätte wie ei » Bürgerlicher ?

Mdser hat sich hierüber einmal sehr stark allsgedrückt , als in Frank¬

reich im Anfang der achtziger Jahre , die Frage aufgeworfen wur¬

de : ob der Adel auch unbeschadet seines Adels , Handel » nd Wandel

treiben könnte ? — Die Stelle stellt im q . Tbeilc seiner patriotischen

Phantasien , S . Lstü und lautet wie folgt : „ Zuerst erschien I » no -



Ahnenprvbe bei Turniere » «

" Die älteste Ahnenprvbe so bekannt ist von dem Turniere i„

Oettingen ( my ) wo das Gesetz gemacht wurde : daß keiner

dl - , -IS commeresnls , worin gezeigt werden sollte , daß der Handel

dem Adel unschädlich sein könne . Diesem widerschte sich eine aNdtt

unter dein Titel : i » noble «»- inilrtslre ou le pstriot krsne , i».
Darauf erschien : Is conciliatour ou la noble , »» militsir « « t coin -

inerosnl - . Aber alle drei verfielen in Deklamation , weil sie Hie

Begriffe vom Adel nicht genau genug bestimme » , und immer die

moralische Ohre mit der politischen vermischen , l , s noble , , - ve¬

rneble con , irrs clan « l - cours ^ s et Ir vertu , elsux «zusilts » >l«

l ' sine stui ns tlepenelsnk psr «le i » vrrics <le I ' bümms , sagt der

concilirt - ur und fährt dann fort : >- , ui , ne ä ' une srmille no¬

ble , , i rnon pdre « uk ^ te voilnrier , n surri »- j - PS » le » mßme »

- ealinl - u » ? st ceiul <zul nrtr clrn » Ir plu » b » »»- rsturs n » peut -

il PS , prörsnelr « ä pea » «r er ä Sßie ru »»l nobl - m » ni ^ u « vom
« t rnoi ? Ein solches elendes Gewäsche entsteht auS jener Verwech¬

selung und man könnte eben so gut fragen : ob ei » Bauer nicht

eben so gut ein Christ sein könne als ein Edelmann ? Lauter Fol »

gen der neumodische » Menschenphilosophie , die inimer mit den Men¬

schen zu thun hat , ohne den Aktionär zu kennen ." So weit Möser ,

Man sicht , daß Möser eiuigermaaßcn in Zorn gerathcn daß die

Leute so dumm sind , und so einfältige Reden führen . Solche und

ähnliche Reden , hört »na » häufig im Stande der Kauflcute und der

Gcwcrbtrcibettdcn , die im Ganzen die Angelegenheiten und die Ein¬

richtung der Gesellschaft , lange nicht so richtig bcurthcilen , wieder

Landbauer . Stets auf de » Erwerb und den nächsten Vorthcil be¬

dacht , den ganze » Tag fleißig im Komptvir oder im Waarenlager ,

bleibt ihnen weder die Zeit « och die Sammlung der GcmüthS , so

notkwendig um etwas im Zusaniuicnhange zu übersehen und sich

eigen zu machen . Daher entsteht dann eine völlige Unbekanntschast

mit der Geschichte ihres Landes und mit den Einrichtungen der Ge¬

sellschaft . — Wenn sic lesen , so lesen sie zur . Erholung und zur Zeit¬

kürzung , so wie sie auch zur Erholung und zur Icitkürzung Karten¬

spielen , und Zeitungen sind für jeden der sich müde gearbeitet daS

Beste , da sie die wenigsten Ansprüche an den Leser mache » .

ES gibt wenige die , wie mein Freund Kaspar Harkortcn zu Har¬

kotten , — Landbauer und Rheidcmcister — jeden Morgen um 5 Uhr

aufstehen , um die ersten Stnndcn des Tages nicht dem Erwerb , son¬

der » ihrem unsterblichen Theile zu weihen . Dieser las in den Früh -
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soll » zugrlass - n werden , der nicht von edlen Eltern gtLareir ,

und solches mit 4 Ahnen beweisen könne . ( Also Eltern und

Großeltern ) .

Ans dem Turniere in Würzburg wurde 1479 festgesetzt , daß

keiner sollte zugelassln werden , der nicht allein dieses bewei «

sen , sondern der auch durch zwei Zeugen erhärten könne , daß

er seit e ; Jahren zu andern Turnieren sry z , -gelassen worden .

Auf diese Weise sicherte sich die adelige Knappschaft gegen das

Eindringen der durch kaiserliche Majestät gemachten und geschaf¬

fenen Ritter , welche keine Meister Kinder waren und die auch

nicht die gehörige Lehrzeit als Waffcnjungc und Knappe bestan¬

den , und hier die ritterlichen Spiele und Hebungen regelrecht

erlernt , ehe sie in die Innung der Ritterschaft aufgenommr »

worden , und bas Meisterrccht erhalten .

Im rLten Jahrhundert wurde von den Ritterschaften be¬

stimmt , daß sie keinen zu Turnieren wollten zulasten , der nicht

vier Ahnen von väterlicher und vier von mütterlicher Seite

Nachweisen könnte . Der also nicht allein selber ein Meisters -

kind ftp , sondern dessen Elter » , Großeltern und Urgroßeltern

ebenfalls schon Meisterskinder gewesen , und zur adeligen Knapp¬

schaft gehört .

Man sieht wie sehr jede Innung geneigt ist sich in sich sel¬

ber abzuschließen und keine Fremde unter sich aufzunchmen . So

wollte auch das englische Oberhaus unter Georg I sich einmal

in sich selber abschließcn , und als eine adelige Innung keine

stnnden die Schriften von Möser , die von seinem Freunde und An¬
verwandte » Möller und ähnlichen Geigern . Er gehörte z» de « we¬

nigen die wohlbewandert sind in den alten Geschichten des Lander
und in den alten Einrichtungen der Gesellschaft . — Sei » Geschlecht

hatte seit Reformation auf dem Bauernhöfe Harkotten , in der Graf¬
schaft Mark gewohnt , — wie alte Briefe zeigte » , und vielleicht noch
einige hundert Jahre länger , da Harkotten ein altsächsischcr Bauern¬
hof ist . — Ich hatte ihm mein Buch über Verfassung gesendet ."
Zn dem letzten Briese so er mir vor seinem Tode sandte , schrieb er :

„ daß er es zweimal gelesen .» Ich habe auf diese Lbatsachc einen größer »
S^ ertb gelegt , als auf alles andere , was über das Buch gesagt
worden .

B - r.z. Pr . Vers . r . Th -



mue Familien in sich aufnkhmkn , als mit Genehmigung der

Innung . Das Unterhaus sah aber vermöge des ihm rinwoh «

ncnven Verstandes , daß hierdurch die Rechte der Krone würden

geschmälert werden , " da der Neichsadel ohne alle Bedingung von

der Krone aurgehen muß , indem der König bei Verleihung des »

selben blos seinen Gehcimencath befragt und zu Rathc zieht . —

Es ließ die Bill , die schon das Oberhaus passiert war , durch ,

fallen , und so gelangte sie nicht einmal bis zur Krone , die ihr

sonst ebenfalls ihre Zustimmung würde verweigert haben . * )

Die Veranlassung , daß die Ritterschaften in Deutschland von

4 Ahnen auf g Ahnen gingen , und nicht allein verlangten daß

Eltern und Großeltern Mcisterskindcr gewesen , sondern auch

noch die Urgroßeltern , war wohl die imnrer häufiger werdenden

kaiserlichen Adelsbriefe . — Ich habe in den Beilagen einen

solchen kaiserlichen Adelsbricf von 1614 Mit abdrucken lassest ,

um an ihm den Stpl der damaligen Zeit zu zeigen . — Wenn

man diesen ließt , so sieht man warum die Adelsinnnngen sich so

scharf gegen aussen schlosse » , und keine unter sich aufnehmen

wollte » , deren Voreltern nicht schon Mristerskinder gewesen , und

deren Familie schon lange zu der adeligen Knappschaft gehört .

In diesem Briefe sagt der Kaiser :

„ Wir Mathias von Gottes Gnaden , erwählter römischer

Kaiser und allzeit Mehrer des Reichs , ( ssvapsr rVuZuslui ) "

„ Wiewohl Wir aus römisch kaiserlicher Höhe und Würde

in welche Uns der Allmächtige nach seinem göttlichen Willen

gesetzt , auch aus angeborner Güte und Müdigkeit immer

Der König verleiht den Adel als erster Ritter des Reichs . Sein Wed ,

rung ist e ., rchs ganze Reich gültig , da er zugleich das Haupt dei

Staate « . Sonst kann ein edler Ritter wie Bayard ebenfalls eine »

andern znm Ritter schlagen , und in die Knappschaft aufnehmcii .

Dieses ist auch vielfach in den Ritterzciten geschehen . — Wer ihn nicht

als solchen anerkennen wollte , mußte einen Gang mit dem Meister

wagen , der ihn zum Ritter geschlagen und dessen Ritterschlag er
nicht anerkennen wollte .

Man steht daß der Kaiser der erste Edelmann des Reichs ist . da ihm

alles angedohren , sogar dlc Güte und die Müdigkeit « Dieses bringt

die Moraiphiiosoxhen in Verwirrung , die bioö aufs Erworbene halte » .



geneigt sind , Unserer und des heiligen römischen Reichs , Unter ,

thanen und Getreuen , Ehre , Aufnahme und Bestes z » beför ,

der » , so wird doch billig unser kaiserliches Gemüth besonders

bewegt , unsere kaiserliche Gnade denen mitzukheilen und ih ,

ren Namen und Stamm in höhere Ehren zu sitzen , deren Vor ,

elkern und Sie sich in altem , ehrbaren und redlichen Stand er ,

halten , auch sich adeliger Güter , Sitten , Tugend , Wandel

und Wesens beflissen ; auch Uns und des heiligen Reichs und

Unsers Oestrcichischen Hauses mit steter Treue und beständiger

Dienstbarkeit anhängig und verwandt gewesen . "

„ Indem Wir nun angesehen , wahrgenommen und betrachtet

die Ehrbarkeit , Redlichkeit und gute Sitten , Tugend und Ver ,

nunft Unseres und des heil . Reichs lieben Getreuen Georg

Hansen auch die getreue Dienste , so er als Kricgsoderster

gegen Uns und des heiligen römischen Reichs , als auch unseres

Hauses Oestrcich geleistet und ferner zu leisten versprochen , so

haben Wir deswegen , und zugleich damit andere zu solchen

rühmlichen Tugenden gereiht und gespornt werden . Uns ent ,

schlossendemebenbemeltcn Georg Hansen die besondereGnaoe

zu erzeigen und ihn und seine eheligen LeibeSccben , Mann und

Frauenspersonen , in den Stand und Grad des Adels in Unserer

und des heiligen römischen Reichs Landen zu erheben als recht ,

rdelgeborne , riltcrmäßige Lehn , Wappen und Turniergenoßleuce . * )

Wir haben sie hierzu erhöht , gewürdigt , geschöpft und geadelt ,

und sie der Schaar , Gesellschaft ( Innung ) und Gemeinschaft

des Adels zugefügt , zugesellt und verglichen ."

„ Zu mehreren , Zeugniß , Glauben und Gedächtniß solcher

Gnade und Erhebung in den Stand und Grad des Adels haben

Wir gedachtem Georg Hansen und seinen Leibeserbcn zu

ewigen Zeiten folgendes Wappen und Kleinod ertheilt :

„ Einen erhabenen Schild mit rothem Felde , in dem eine

blau gewundene Schlange zu sehen , mit zwei Rosen , eine über

« ine unter der Schlange . Auf dem Schilde steht ein frei offner

Man sicht , d» k> der Kaiser nicht das Individuum adelt , sondern den

Stamm , — das Geschlecht . Daher bezieht sich der Adel nie auf

ein Individuum , sondern aus eine Reihe von Individuen , von denen

»aS eine aus dem andkrn hervvrwächst .
i6 *
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adeliger Türmer , Helm , mit zwo schwarzen Flügel » auf jede » ,

rine Nose befindlich . Mit weiß und blauen Helmdecken , wie

solches adeliges Wappen und Kleinod in der Mitte dieses unseres

kaiserlichen Briefes in Farben gemacht ist . "

„ Wir erheben , würdigen und sehe » also dem obbemelbten

Georg Hansen und dessen Erben in ewigen Zeiten zu recht «

gebornen Tnrniergenoß und rittermäßigen Eüclleuten , und wolle «

baß sie alle Ehre , Würde , Freiheiten , Privilegien und Gercch ,

tigkeiten , wie auch hohe und niedere Aemter , Lehn , geistliche

sowohl als weltliche , nehmen können . Daß sie ferner gleich

anderen Unserer und des heiligen römischen Reichs Turnierge «

nosscn und Edclleuten , in jedes Turtiier zu reiten berechtigt sind ,

so wie auch Turnier , Urtheil zu schöpfen und Recht zu sprechen ,

würdig und empfänglich sind . Obiger adeliger Kleinodien und

Wappen , sollen sie sich in jeglichen redlichen auch adeligen und

ritterlichen Sachen und Geschäften zum Schimpf und zum Ernst

im Streiten , Stürmen , Kämpfen , Turnieren , Bestechen , Gefechte ,

Ritten , Feldzügen , Panieren , Gezeltangriff u . s. w . bedienen

dürfen , so wie auch Petlschaflen , Kleinoden , Gcmählden , De ,

gräbnissen , und sonst an allen Orten und Enden , nach ihm

Ehren , Willen und Wohlgefallen ."

„ Wir gebieten demnach allen und jeden Kurfürsten , Fürsten ,

Prälaten , Grafen , Freiherren , Rittern , Knechten , ( Knappen )

Landeshauptleuten , Landesmarschallen , Bürget meistern , Richtern ,

Rächen , Kundigem der Wappen , ehrenholdcn Bürgern , Gcmci «

nen und sonst allen und jede » Unserer und des heiligen Reichs

Unterthanen , vorgemeldeten Georg Hansen und dessen ehelize

Leibeserben als Andere des heiligen römischen Reichs rcchtge »

borne und rittrrmäßige Edelleute anzuerkennen , zu würdigen und

zu halten , bei Strafe Unserer und des heiligen Reichs schwerer

Ungnade und einer Strafe von so Mark löthigen Goldes , f»

halb Uns und halb dem vvrgemeldten Georg Hansen und

seinen LeibeSerben soll verfallen sepn ."

„ Urkundlich ist dieser Brief mit unserem kaiserlichen Jnsiegel

besiegelt . So geschehen in Linz den 4 . Sept . des Jahr «



nach der Gebürt unseres lieben Herren und Seligmachers , u >u

serer Negierung im Dritten ,

( L >. 8 . ) Matthias .
Graf von Castral .

H. n ; .

Ahncnprobc bei Dvmstiftern ,

In der Carolingischen Einrichtung des Reichs waren die

DamMer , Schulen in denen die Jugend zum Dienste des Ger

meinen Wesens und der Kirche jubereitet wurden , und adelige

wie bürgerliche wurden ohne lsutcrschied ausgenommen ,

Als die Stifter durch Schenkungen reich geworden , wurden

sie bequem und unwissend . Die Unwissenheit fand nun in ihnen

ein Fortkommen , und man sah ste als einen bequemen Broker ,

werb an , und für eint ehrbare Versorgung der jüngeren Söhne

mächtiger Familien .

Diese brachten es nun bald dahin , baß durch Gesetze , so von

den Kaisern und den Päbsten bestätigt wurden , alle diejenige »

so nicht adeligen Standes waren , von den Dompräbenden wirk ,

lich ausgeschlossen wurden .

Im Köllner Domstifte , dem reichsten und mächtigsten von

allen , ging man gar so weit , baß man den landsäßigen Adel

ausschloß , so sich der Landeshoheit unterworfen , und nur solche

zu Domherren aufuahm die aus Rcichsunmittrlbaren / Geschlech ,

lern stammten . " )

In dem Domstifte zu Münster wurden zu Anfänge des 14 .

Jahrhunderts außer den adeligen auch noch bürgerliche zu Dom ,

Herren auf » und angenommen . Allein gegen die Mitte desselben

" ) In einem Briefe vom i . März i6öy beißt cs : »Wir Dechant und

Capitull des hohen Irbumb - Stifts - Cölln , thn » kund , daß diejenigen

edlen Thnmbhcrrcn welche z » diesem hohen Stifte angenommen wer¬

den , von » Stake , Nahmen und Stamm eines freien edlen Stander

sein mäßen , also daß die Stammhäuser aus denen sie entsprießen , sie

bestehen in Fürstcntbümcrn , Graft oder Herrschaften , dem heilige »

römischen Reich immediate unterworfen sein mäße » , auch keine an¬

dere so mit solcher Qualität nicht versehen , solcher Würde fähig noch

«lufgeschworeu werden können .



» ls die adelige » fast alle Pcäbendcn hatten , machten sie den

Beschluß : Daß künftig keiner sollte zugelassen werden , der nicht

adeligen Herkommens . Dieser Beschluß wurde vom Pabst Bo «

riisacms dem IX im Jahr izgy bestätigt .

Im Jahr i ; ; 7 entstand ein Streit zwischen dem Pabst

Paul I V und dem Domcapitel . Der Pabst gab die durch das Ab «

leben des Domherren Bernhard von Münster erledigte Domprj ,

bendc anJoh . von Schenking . Das Domcapitel wollte ihn nicht

aufnchmcn , weil er zwar von adeligen , allein nicht von rittet ,

bärtigen Eltern herstamme . Es faßte nun im Jahr 1564 wie

das Domcapitel zu Lüttich den Schluß , daß keiner solle aufgc ,

nommen werden , der nicht 4 Ahnen habe ( 2 von Vater , und r

von Mutterseile , also Eltern und Großeltern ) zwei Zeugen die

ebenfalls ricrerbürtig sepn mußten , mußten dies beschwören . *)

Zugleich setzten sie fest , daß diese 4 Ahnen den Adel mußten

geerbt , und nicht erst von Kaisern , Königen und Päbsten erhal ,

ten haben .

Derjenige also , der geadelt worden , konnte nicht in der ob « ,

sten Linie stehen , wohl aber seine Kinder . Unserem Georg

Hansen seine Enkel waren also auch nicht stiftsfähig , aber wohl

seine Urenkel .

Später setzten sic fest , daß 8 Ahnen sollten nachgewiesen

werden , und im 18 - Jahrhundert verlangten sie sogar 16 Ahnen ,

wrlcher Beschluß aber nie zur Ausführung gekommen , und ts

ist bei den 8 Ahnen geblichen .

In Osnabrück erhielt das Capitel von Pabst Leo X den

17 . Juli 1517 daß keiner zum Capitel gelangen könne , der

») D » bei uns jedermann ein Zeugnis ablcgen kann , der ein Mensch ist,

so fällt uns auf wenn in alten Briefen , die Fähigkeit Zcngniß ab-

zulcgsu , an Genossenschaft geknüpft ist . — In der » eueren Gcsctzg »

bung hat man vielfach gefühlt , daß man hierauf zurückgchcn müße ,

und daß cs bei Zeugnissen nicht blos hinreichend , daß der Zeuge ein

Mensch sey . In den französische » Konscriptiousgesetzen gab der Bru¬

der der in der Armee diente , dem Bruder der zur Haus war , die

Freiheit . Dieses Dienen in der Armee mußte durch drei Zeugen er¬

härtet werden , die in der Gemeine wohnten und ebenfalls Sbhnc bei

der Armee hatten . Hier reichte also die Eigenschaft , daß einer ein

Mensch war , nicht hin um ein rechtsgültiges Zcngniß abzntegeu .



nicht beweise » könne , daß er von ritterbürtigen Eltern gezeugt

und geboren worden . — Später wurden auch 8 Ahnen gefordert .

In Hildesheim waren im I . 159 ; außer den adeligen auch

noch bürgerliche im Stift . Später fetzten sie auch hier fest ,

daß keiner ausgenommen werden könnte , der nicht 4 Ahnen vom

Vater und 4 Ahnen von der Mutter Nachweisen könne .

Im deutschen Orden wurden nach dem Zeugniß des Come

thnrs Johann von Palant von der ersten Stiftung ( razo ) bis
1482 thrils rittermäßige theils bürgerliche Standespersoncn aus
dem Convente erwählt .

Bald nachher aber wurde vom Großmeister und Convente

in Malta festgesetzt , daß nur rittcrbürtige angenommen werden

sollten . Im Jahr 1 ; ; ; verlangte man nur 4 Ahnen . Später

stieg man bis auf 16 Ahnen .

> In der Abtei zu Nensburg hat der Pabst Alexander im

Jahr 1499 verordnet , daß keiner ausgenommen werden sollte ,

der nicht cnen edlen Vader en Moder en vier edle

Grotvader en Grotmoder gehabt hebbe .

§ - 114 .

Ahnenprobe bei Landtagen und Ritterstube « .

Johann Hinsen gibt davon folgenden Bericht , der die Sache

klar und kurz darstcllt :

„ Wenn in einem Lande groß Beschwehr vorgefallen , hoben

dir Landesherren außer den vornehmsten Rathsgliedern der

Städte auch die vornehmsten Beerbten vom platten Lande zu

einer Zusammenkunft veranlaßt , und ihren Rath und Beistand

ersucht , und dergleichen Zusammenkünfte sind Land läge gee

nannt worden . "

„ Obgleich in alte » Zeiten die vornehmsten Eingesessenen des

platten Landes , als welche am meisten bei dergleichen Sachen

intresstrt waren , ohne auf ihr adelig oder unadelig Herkommen

zu sehen , zu solchen Landtage » verschrieben worden , so haben

doch als verschiedene neu bemittelte Geschlechter sich auch aufs

" ) Dag die Nation geneigt kein .grauliches durcheinander zu sein , sondern

sich in Stände zu sondern , scheint schon daraus hervor zu gehen daß

der Begriff der Stände sich so innig mit der Sprache verwebt hat .



Land begeben , die adelige die Weise eingesührt , daß nicht jene

sonder » sie allein dazu möchten verschrieben werden , obgleich

anfangs nicht darauf gesehen worden , daß diejenigen , so von ,

platten Lande auf den Landtagen erscheinen wollen , ihre Ahne »

4 von Vaterseire und 4 von Mutterscire haben Vorbringen und

beweisen müssen . "

Es lag in der Natur der Sache daß die Ahncnprobe ans

Landtagen und Ritterstubcn viel später eingeführt wurde als aus

Turnieren und Stiftern .

In den Herzogtümern Engern und Westfalen wurde solches

erst im Zahr rkioi durch einen Sckluß festgesetzt .

Im Erzstlfte Münster ist der Beschluß , daß keine als Nid

terbürtige zu den Landtagen sollten zugclassen werde » , erst rLiz

Zu Stande gekommen .

Im Jülichschcn wurde auf dem Landtage zu Hombach im

Jahr l6 ; y festgesetzt daß mit 8 Ahnen sollte aufgeschworen werden .

In Westfalen wurde i6 ; r schon festgesetzt , daß nur welche

mit 16 Ahnen sollten aufgeschworen werten . 1647 wollte die

Ritterschaft der Grafschaft Mark dasselbe durchsetzen , allein cs

gelang nicht , da die Laudeshoheit ihre Zustimmung zu dem

Schlüsse versagte . — Die jüllch und brrglsche Ritterschaft setzte

die AusschwLruugen mit 16 Ahnen aber wirklich 1756 durch ,

also erst in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts .

Die Ahncnprobe hat sich in der Landschaft offenbar aus der

Steuerfreiheit des Adels entwickelt . Es war gar zu natürlich ,

daß auf den Landtagen alle große Grundeigeiithämrr erschienen ,

welche achtes Eizenchum besaßen und schöppenbare Leute wa¬

ren . In dem ripuarischen Franken , zu dem die Herzogtü¬

mer Jüllch , Berg und Cleve gehörten , waren dieser noch viele ,

da von diesem die Eroberungen ausgegangrn , und diese Lande

nie erobert worden , und kcinen doppelten Socialkontrakt gekannt ,

der überall statt findet wo Eroberer und Eroberte auf demselben

Boden zusammen wohnen , wie z . B . in Gallien die Franken

und Gallier , und in Listand die Deutschen und Letten .

War also von gemeinen Landrsangrlegenheiten die Rede : so

erschienen die Erben , welche Landaktien besaßen , und die Land¬

tage waren rvabre Erbcntrge . Als sich aber in der Dicnsimann -



jchaft der Gefolge ( in den Ministerialen ) eine neue Art Dienst ,

abtl entwickelte , der sogenannte Ritteradel , und viele Edelleute

und Beerbte unter sie gegangen , und ihre Lehrjungcn .- und

Gescllenjahre ausgehaltcn und zu Meistern ( Rittern ) der In ,

» ung ausgenommen worden , so sagten diese :

„ An den Beden oder Stcuren bezahlen wir nichts , denn

„ diese sind für die LandcSvrrtheidigung in der wir unser ,, An ,

„ theil in nstur » abführen , indem wir persönlich dienen , und

„ auf unsere eigene Kosten . Wenn wir nun noch Seldsteurcn

„ sollten , so würden wir zur LandeSverlheidigung auf doppelte

„ Weise herangczogen ."

Hierin hatten sie recht , und baß die Sache sich wirklich so

verhalten , das sicht man aus folgender Begebenheit aus dem

siebenjährigen Kriege . Die Düsseldorfer Negierung both im Na ,

men der Landeshoheit ihre Ritter zur Heerfolge auf . Natürlich

nicht in der Absicht , daß sic erscheinen sollten , sondern damit sie

mit Fug und Recht ihre Güter zu den Kriegslasten hecanzichen

könnte . Es erschien Niemand außer Freiherr von Dalwig von ,

Hause Unterbach ; dieser fand sich zur vorbestimmten Zeit an der

Pempelforther Kappelle bei Düsseldorf ein und völlig gewappnet ,

die kurfürstlichen Kommissarien dankten ihm für geschehene Ein ,

folge , und baten ihm bis zu näheren , Aufgebote wieder auf seine

adelige Allode , den Ntttersih Unterbach einzurciten . — Er that

dieses , und den ganzen Krieg über wurde sein Rittersitz nicht

zu den Kriegslasten gezogen , aber alle andere Nittersitze

des Landes , da die Ritter bei der Anmahnung zur

persönlichen Heerfolge nicht erschienen waren .

Der Glanz der Ministcrialität und der adeligen Knappschaft

verdunkelte die anderen Landeigenthümcr , und sie erschienen

immer weniger auf den Landtagen , obgleich sie eben so gut

Landakticn besaßen , wie die anderen Landeigenthümer , die zu

der adeligen Innung der Ritterschaft gehört , » . — Hiezu kam ,

daß die Ritter , welche als Dienstleutc verpflichtet in der Luria

Uomilli zu erscheinen , und den Landtagen ( placüris ) ihres

Herren brizuwohnen , von Amtswegen vorhanden waren , indeß

die gemeinen Landeigenthümer von Amtswcgeir nicht zu ersehei ,

ne » gehalten waren . So wie diese wegbliebe » , so faßt - n jene
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bk » Schluß auch auf den Landtagen keine andere als Meister «/

kinder zuzulassen , so wie sie schon früher den Beschluß gefaßt ,

keine andere als Meisierskinder in ihre Innung oder adelige

Knappschaft aufzunehmcn . — Damals gehörte der ganze Land ,

adel zu dieser Innung , denn auch die rrstgcbornen Söhne , die

später die väterlichen Moden erbten , gingen doch einige Jahre

darunter , so wie sic jetzt einige Jahre als Offizier dienen , und

wenn sie bis zum Capitain gestiegen als Major ihren Abschied

nehmen .

Hierdurch kam dann die höchst sonderbare Einrichtung , daß

diejenigen welche auf den Landtagen die Sternen bewilligten ,

keine bezahlten , — eben weil sic zu der adeligen Knappschaft

der Dicnstlcute gehörten , — und diejenigen die sie bezahlten

hatten nicht mehr das Recht , sie zu bewilligen , eben weil sie

nicht mehr auf offenen Landtagen erscheinen konnten , da die

adelige Dienstmannschast sie davon ausgeschlossen .

Die Landeshoheit sah diese Einrichtung vielleicht nicht mi ,

gerne , weil sic glaubte , daß die Steuerbewilligung wenig »

Schwierigkeit fände , als es vielleicht der Fall scpn würde , wenn

diejenigen die sie bezahlen sollten , auch d - s Recht hätten sie zn

bewilligen . * )

*) Or . Schlosser hat in seiner Denkschrift für den Adel der vier Land !

die Sache ganz unrichtig und unbistorisch aufgefaßt , wenn er die

Dinge so stellt , als wenn der Adel aus einer Art von philantropische »

Aufwallung davon redet : daß der in trcssa n tc B a urcnstand

mit müsse vertrete » werden . — Dieses ist im Gegenthcil ein

altes Recht , und der Adel hat cs ilim abzubittedaß er ilm 200

Jahre lang von der Vertretung entfernt gehalten , obschon ihm solche

als Eigenthümer von Landakticn gebürten . — Sommer hat in seiner

trcflichcn Schrift über die Verfassung von Westfalen gezeigt , daß cS

dort eben so gegangen wie bei uns , daß ursprünglich alle Landsaßcn

die Landtage besucht , auch diejenige » welche nicht zur Innung der

Ritterschaft gehört , und daß solches natürlich , da auf de » deutschen

Erbintagen oder Placitis jeder Besitzer einer Landaklic das Recht

habe zu erscheinen . Auch lasse sich in der Zcitfolgc Nachweise » , wie

dieses Recht nach und nach erloschen , bis endlich alle gemeine Landes

- gcnthümer gesetzlich ausgeschlossen wurden , und alS im Jahr lüoi die

' Ritterschaft de » Beschluß machte , Niemanden mehr zuzulaffcn » der



§ . n ; ,

Dutzch diese Einrichtung , hatte also die Ritterschaft , oder

die begüterte Kriegerkasie es dahin gebracht , daß sie allein Erbe «

nichr zur adeligen Knappschaft gehöre , und der nicht mit 8 Minen

Nachweise » könne , dag Eltern , Großeltern und 'Urgroßeltern Mci -

sicrskindcr gewesen . Vis zum Jahr 1584 wurden die gemeinen Land¬

saßen noch mit zum Landtage vcrschrixben / wic solches sich noch durch
Urkunden Nachweisen läßt . So heißt noch in dem Ausschre '. bcn vom

Kurfürst Ernst vom 7 . Juni 1584 , daß alle und jede adelige
und andere Westfälische Landsaßcn zum Landtgg e e i n -

gcladen werden . Grbßtentbcils erschienen aber nur die adeligen

Landsaßen , welche schon als Ritter verbunden ''waren , den Placitis

ihres Herrn beijiiwolmen . Schon zu Karl des Großen Zeiten klagt «

man , wie Herr von Saviguy bemerkt , daß die Wehren die Placita

nicht gehörig besuchten , und man erwählte schon Schöffen , die di «

Verpflichtung hatten sie zu besuchen .

Im Jahr 1587 machten die Landsaßen , so zu der adeligen Knapp¬

schaft gehörten , einen Versuch sich steuerfrei zu machen . Der Kur¬

fürst war ans ihrer Seite , und sagte daß solches billig seh ; „ Da st«

„ mit Leistung ihrer Ritterdienste und Unterhaltung reisiger Knechte

„ mehr und höher denn andere beladen und verpflichtet , und der Kur -

„ sürst sich seiner Rechte gegen die Ritterschaft nicht begeben wolle . " —

Obgleich die Landeshoheit für die Steuerfreiheit derjenigen Landsaßcn

stimmte , so zur adeligen Knappschaft gehörten , so mißlang es doch ,

wahrscheinlich weil noch so viele andere Landsaßen anwesend waren ,

daß sie jene überstimmten . Da damals die Erfindung noch nicht

gemacht war , den Landsaßcn so aus den Placitis erschiene » Diäte »

zu geben , so blieben die Geringeren immer mehr weg , indcß die

Ritter , so ohnehin verpflichtet bei Hofe zu erscheinen , ni « auf ihnen

fehlten . Als sie 1601 de» Beschluß gemacht , auf gemeinen Landta¬

gen nur solche Landsaßc » zuzulassen die mit 8 Schilden ihre ritter -

bürtigc Abstammung zeigten , und hiedurch darthun konnten , daß sie

und ihre Voreltern Dienstmannskinter wären , so waren die gemeine »

Landsaffcn , so nicht Dienstmannskiuder waren , gesetzlich ausgeschlos¬

sen , und sic hatten nun keine Art der Vertretung . Im Jahr iSZr

wurde schon beim Aufsehen auf den Landtag lü Ahnen gefordert .

Endlich brachte dann auch im Jahr 1Ü54 die Ritterschaft ihre Steu¬

erfreiheit zu Stande . Die Städte so noch 1584 eine Protestatio » vor

Notarins und Zeugen gegen die Schatzfreibeit des Adels eingelegt ,

willigten jetzt ein , indem sic der Adel damit gewann , daß er sie i» der

Schatzung von 2202 Königthlr . auf 1402 hcrabsctztc . ( Die ganz «
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tage und Landtage hielt , und baß sie die andern Erben , die

ebenfalls Laudakticn besaßen von den Erbentagcn ausgeschlossen .

Zeder der unter diese begüterte Kriegerknappschaft ausgenommen

werden wollte , mußte beweisen daß er ein Meisterskind sei , „ nd

daß Vater und Großvater ebenfalls MeistcrssLhue gewesen , ft

wie Mutter und Großmutter Meisierstüchter . ^ Denn das ade ,

iigc JnnungSwesen hangt mit dem andern deutschen Innung «,

wesen der geschlossenen Zünfte aufs genaueste zusammen .

Wie diese AufschwSrungen geschahen , wie diese Beweise übt «

die Abstammung von Meisterskindern geführt wurden , das sieht

man am besten in den Verordnungen , die hierüber von dea

Rittcrinnungen beliebt worden .

Auf dem jülicher Landtage zu Hombach wurde rS ; - fol¬

gendes festgesetzt :

r . baß 4 Ahnen von Vater , und 4 Ahnen von Mutterseite

sollten beschworen werden , so wie solches seit alten Zeiten brauch ,

lich ; daß die Ahnen so wie die Wappen und Zeugen bei offe,

nrm Landtage sollten präsentirt werden , auch zu Jedermann «

Einsicht ein Jahr lang offen liegen , und wenn dann Niemand

etwas dagegen rinzuwcndcn , die AufschwSrung beim nächsten

Landtage geschehen ;

daß bei g Wappen jedesmal die Taufnahmen stehen sollten ;

daß bei Ablegung des Eides der Sindikus die AufjchivS ,

rer vor Meineid warnen solle ;

4 . daß jedes Wappen besonders soll beschworen werden , und

die Thumstifter und ritterlicheil Orden benennen , wo solches bee

reits aufgeschworen ; ( Bei einer Ritterinnung galt nämlich das

Zeugniß der andern . )

können sie dieses bei einem Wappen nicht , so sind schrift ,

Landesschatzung war damals YY77 1/ 2 KönigSthlr . oder no8ü Rthl .

in 24 Guldenfuß . ) Man fiept an diesem Beispiele wie der Adel zur

Steuerfreiheit gekommen , auch daß er im rüten Jahrhundert nicht

«tenersrci war , sondern daß er es erst später wurde , und daß mau

ramalS schon urthctlte : daß die Schatzung nicht blos für die Landes ,

vcrtheidigung gegeben würde , sondern auch für andere Landesbedürft

nissc , und daß deswegen die persönliche Hcers > lge der Ritterschaft fit

von ihren Stcure » als Landsaßc » nicht befreien könne .



siche Beweise beizubringen , wie z . D . Heirathsverschreibungen

um damit die Abstammung zu beweisen , worauf die Ritterschaft

eollegiaiiter erkennt , ob das Wappen anzunehmen ? * )

6 . über die Richtigkeit der Farben der Wappen wird ein

jurslneMunr credulitslis abgelegt .

Bei der jülischen Ritterschaft wurde folgender Eid gebraucht :

Ich N . N . schwöre zu Bott und seinen lieben Heilige » ,

daß diese vorgemahlte und der anwesenden Ritterschaft präsen «

litten Annichen de « N . N . von Altväter und Altmüller , Ueber «

altväter und Uebcraltmütter , nicht allein mit ihren Farben recht

und keinS vor das andre gesetzt sei , noch von keinen Bastarden

herkommrnd , sondern baß sie wahre , zum Schild geborne ritter ,

mäßige Wappen seien , und auf hohen Thumstiftern und Ritter «

vrdens Qualification bestehen . Was mir N . N . allhier vvrge «

lesen , und ich wohl verstanden habe , schwöre ich also wahr zi «

sepn so wahr mir Gott helfe und sein heiliges Evangelium .

Folgendes war die Form eines bergischen und jülichschen

Stammbaums von 1S59 bis 17 , 6 .

Urgroßeltern

Großes El , ^ lern . ^

Eltern . ÜH
I

Wappen des in die Knappschaft

aufgeschwornen .

Im Jahr 17 , « kamen über die g Urgroßeltern noch die

iS Wappen dieser ihrer Eltern .

Im Märkischen wurden diese 16 Wappen auch mit gezeich «

riet , um zu zeigen baß die Urgroßeltern ebenfalls noch Meisters «

Vor 1S48 : war bei der märkischen Ritterschaft ein schriftliche - Zeugs

niß , wecner Nitterbürtigcn hinreichend . Allein 1 - 48 wurde festges

seht , dal die Zeugen anwesend sehn mußten , und einen kbrperlichen

Vid leisten , daß die Wappen Acht , und die Rßstammnng richtig sei .



- - 2 ^ 0 — -

fShne gewesen . Allein bekm aufschmSeen wueden sie umgefalke »

und blos die . 8 Wappen der , Urgroßeltern beschworen .

§ . ii6 .

Der Adel der neueren Zeit .

Ich habe nicht ohne Absicht , so a » sführlich über den Adel

und dessen seiner Entstehung und Geschichte geredet , da es kei<

nett Punkt im Verfasslingsivesen gibt , über den die Meinungen

so verschieden sind , welches größtentheils daher rühren mag , daß

Schon im Jade 1647 wollte die märkische Ritterschaft bis auf iü N -

' Ne » gehen wie oben angeführt worden . Allein dicicnigen Mitglieder ,

die dieses nicht konnten , beschwerten sich bei der Landeshoheit daß die

Knappschaft sic von den Landtagen ausschließe » wolle . — Der große

Kurfürst ließ aber der Ritterschaft schreiben : Weil sich im Archive

gesunden , Laß die welche sich bei den Landtagen qualificircn wollte »

solches bei seiner knrsürstl . Durchlaucht thun müßten , so würde der

Beschluß der Ritterschaft keine landesherrliche Sanktion erhalte »,

Auch sei die eidliche Aufschwörung mit iü Ahnen unchristlich , indem

Len Aufgcschworncn dasjenige waS vor » 00 Jahren geschehen unbe¬

kannt sei , und die Ritterschaft mbgc davon abstehen .

. Die Ritterschaft beschick nun die meisten und angesehensten der

klagenden Partei nach Camcn , und brachte sic dahin , sich dem Be¬

schlüsse mit 8 Ahnen zu unterwerfen , wobei iü angeführt aber nicht

beschworen wurden . Dieses war so beiläufig das arithmetische Mittel

zwischen beiden Meinungen . Mehrere waren hicmit zwar nicht zu¬

frieden , weil sie von Mutterseitc nicht adclbürtig waren , z . B . die

von Kcttler , von Schelk , von Edelkirchen , von Plettenberg , zur Hei¬

den , u . s. w . Allein auf dem Landtage von 1S4Y wurde festgesetzt,

daß keiner « ufgcnvmmen werden sollte , der nicht seine 8 rittcrmäßigc

Quartiere und de » Besch eines Ritterschcs von üooo Ntlr . an Werth
nachwcise .

Es scheint damals im Geiste der Zeit gelegen zu haben , daß die

Knappschaften cs einer der anderen an Strenge der Grundlahe habe »

-zuvorthun wollen , um so eine völlig reine Innung zu bewahren in

welche seil undenklichen ,Zeiten , nur Meisterssöhne ausgenommen wor¬

den . So erzählte dieJülichschc Ritterschaft miteincrArt von Stolz , daß

ihre Aufschwörungen , auf anderen Ritterstubcn bei Wappenproben

völlige Beweiskraft hätten , — aber nicht so die Aufschwörungcn ande¬

rer und benachbarten Ritterschaften bev ihnen , weil diese nicht >'»
strenge wäre » .
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dtN Nebkilbtn das geschichtliche und statistische des Gegenstandes
gar nicht bekannt ist . * )

Die einzige verständige Art über den Adel zu reden , ist die
in historischer Weise , denn beb ganze Adel ist seiner Natur
nach historisch und hat sich auch historisch in der Nation ent /
wickelt . Will man ans Principicn über ihn räfonnircn , so
kommt man leicht auf schwankende und nichts sagende Redens »
arten , best denen Leute von dem Geiste und den Kenntnissen
Mösers , einige Langeweile empfinden , und diese dann etwas un »
sanft leeres Gewäsche nennen , so wie Möser in der oben
angeführten Stelle . * * )

Wenn man aber in historischer Weise über dasjenige geredet
Was der Adel gewesen , so kann man auch mit ziemlicher Sicher «
heit voraus sagen , wie der Adel sich in Zukunft gestalten wird .

i . Die erste Quelle des Adels war der Landrcichthum , der
Besitz einer Staatsaktir , die achtes Eiacnehum war , und dem
Manne der sie besaß , Aechtwort in der Gemeine gab .

Die Nachrichten über die AbucNproben finden sich bey von Steinen

i . B . Z . Abtheilung in der Einleitung . — Zwei ) treflichc Abhandc -

lungcn über den Adel von Möser sieben im gtcn Bande seiner Phan¬

tasien . — Es wäre zu wünschen daß jeder diese vorher studiere , che
er über den Adel redete .

'« ') Nicht als wenn die Principicn als solche schlecht wären und ungenü¬
gend . Im Gegenthcil kann man imincr aus der Theorie und auS

Principien alles das herlciten was inan auch aus der Erfahrung her »

leiten kann , und unsere rein theoretischen Mvndtafelen stellen jcytdei »

Lauf des Himmels so gut dar , als die , welche man auS der Erfahrung

hergelcitct . — Die Sache ist nur die : DicPrincipie » müssen die wah¬

ren und rechten sein . Man muß sicher sein daß man i» einer sehr

langen Reibe von Schlüffen , keinen einzigen Fehlschluß , keine » einzi ,

gen RcchnungSfehlcr begangen . Beh der Mondtheorie muß man z .

B . sicher sei » , daß in 120 Gleichungen , keine einzige mit dem nnrcch »

ten Zeichen in der Rechnung cingeführt worden . — 'Dieses ist dasje¬

nige was die , welche so gerne aus Principicn räfonniren , nicht immer

bedenken , indem sie von ihrem Verstände eine größere Vorstellung ha ,

» en als billig . — Die Erfahrung löst alles mechanisch und nach ewi¬

gen Naturgcschc » , woher dann in deren ihrem Resultat nie ein Jr -

t » um . Der ganze Planetcnlauf mit allen seinen Verwickelungen , ist

nichts wie ein Ercmpcl aus der Mechanik , das am Himmel , mechanisch »

nnd also ohne Rkchniingsfehler gelbst wird .



Diese Quelle des Adels bleibt für alle große Grundbesitzer ,

die auf geschlossenen HLfen wohnen , und die diesen Höfen die

Einrichtung gegeben , daß sie nicht den einzeln gehören , sondern

der Familie , — daß sie auf den Erstgebohrnen erben , — daß

sie unthcilbar sind , — daß sie nicht können verschuldet noch ver ,

kauft werden , kurz baß sie wieder alle Eigenschaften Altger ,

manischer Ackerhöfe erhallen .

2 . Die zweite Quelle des Adels welche die Dienstmannschaft

war , bleibt ebenfalls , nur in veränderter Form . Was bchnalt

die Gefolge ( Lomiralus ) der Fürsten waren , bas ist seht die

Linie und die Garde , und langer Kriegsdienst wird immer ad «

len , denn der Krieg bleibt seiner Nalur nach immer eine adelige

Beschäftigung , und die Franzosen nennen das Dienen nicht mit

Unrecht : ! s noble proke - rrio » cl ' srmss . — Wer in der Li,

nie fortdient , wer bepm Frieden nicht wie die meisten , seine Lnli

lassung nimmt , wird nach und nach in die höheren Stellen des

Heeres kommen , und bepm Major oder Obersten für adelig gk,

halten werden . Folgen seine Kinder ebenfalls der Wasfenbc ,

schästigung , so sind sie als Meisters K . il .'wr schon früher adelig

in der Meinung der Genossen , ehe sie bis zum Major gestiegen ,

und dieser Dienstadel ist eben so ächt als der alte , so sich in der

Dienstmannschaft entwickelte .

Seit der Erfindung de « Schießpulvers hat die Kricaseinrichlung

eine andere Wendung genommen , und das Ricterwcscn und mit

ihm die Körperliche Uebung ist gefallen . — Die Turniere ha <

ben anfgehört , und baS Offizierkorps bildet nicht mehr eine bcson ,

derc Knappschaft , in welche nur Meisterssöhne ausgenommen

werden . Wenn also nicht etwa die Turner eine solche Knappschaft

bilden und in Zukunft , jeden vom Turnplätze ausschließen , Vernicht

Mcisterskind ist , und als Lchrjunge und Geselle seine Zeit als Tur «

ner gestanden , so ist von dieser Seite keine in sich abgeschlossene

Adelsinnung zu erwarten , so wie cs früher das Nitlerlhiin , war .

Im Jahr 1817 waren in der preußischen Armee in zg Infanterie Re¬

gimentern 157 Majors und unter diesen 155 adelige . — Auf de»

unteren Gtuscn sind aber mehr bürgerliche » Standes . In diesen Z4

Regimentern waren IZZZ Unteriienteuant « , und unter diesen über
1000 Bürgerliche .



» 43

Die dritte Quelle des Adels : Kaiserliche » nd KS ,

nigliche Briefe , wird ebenfalls bleiben . Denn die Landes «

Hoheit wird sich das Recht nicht nehmen lassen , große Verdienste

mit dem Adel zu belohnen . — Dicsen zur Gelohnung

und andern zu einem Sporn , wie in den kaiserlichen Adels «

briefen steht .

4 . Eine vierte Quelle des Adels wird das Oberhaus oder

die Pairskammer . Dieses wird der hohe oder Neichsadel , mit

dem die Krone diejenigen belehnt , so sich durch großen Besitz ,

durch große Talente oder durch große Verdienste , vor den ande «

reu auszeichnen . — Unter dem jetzigen Könige von England sind

4 Präsidenten ( Sprecher ) des Unterhauses mit dem Neichsadel

belehnt worden und ins Oberhaus gerufen .

Und von Nelson ist es bekannt , daß er vor der Schlacht

von Abukir sagte : Morgen bin ich Pair , oder Engel . Eben so

wurde Arkwrith der Erfinder der Spinnmaschinen Pair von Eng ,

land , nachdem er auf diese ein Patent genommen , und sich

ein unermeßliches Vermögen erworben , und die ganze Baum «

wollen / Fabrikation von Europa umgeändert , obgleich er von Haus

rin armer Bartscherer , gewesen , wie solches jedermann be «

kannt ist . * )

Der Adel bleibt also , da vier Quellen vorhanden , aus

Lenen er sich immer wieder erneut .

Eine andere Frage aber ist es : ob er sich wieder zu einer

besondern Innung , zu einer adeligen Knappschaft gestaltet , uud

sich wieder in sich selber abschließt , so wie er dieses früher gcthan ?

Dieses ist nicht wahrscheinlich , weil sich alle Zcikverhältnisse

geändert , so solches damals hervorgrbracht . — Turniere gibt

es keine mehr , auch keine geschlossene Dienstmannschasten . Der

König ernennt zu Offizieren , wen er für gut findet , ohne sich

auf Meisterskinder zu beschränken , und selbst in der Garde

») Bei der großen Sterblichkeit der Geschlechter , so bei dem ieyigen Zn ,
Hände der Gesellschaft statt findet , müssen immer viele nene Geschlech¬
ter mit dem Rcichsadel belehnt werden , nm die Zahl voll zu halte » .
Unter dem jetzigen König Georg dem Dritten find über 200neue Fami¬
lie » ins Oberhaus gernftn . Das mittlere Alter der adettcheu Familie »
i », englische » Oberhaus « ist nur ? 7 Aabr ».

Benz , Pr . Brrf . i Lh , » 7
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kann der König einen Bürgerlichen zum Offizier anstellen , ohne

die adeligen Offiziere zu fragen : ob sie diesen auch in ihrer Knapp ,

schast haben wollen . * * )

Wegen der Domstifter braucht ebenfalls keine geschlossene

Abels Innung statt zu finden , da diese , wie alle andere adelige

Stifter , durch den Geist der Zeit verschwunden , und keine Ver ,

sorgung mehr für die jüngeren Söhne adeliger Familien sind .

Was endlich die Landschaft betrifft , so wird man natürlich

nicht auf das alte Recht vom Jahr igo ; , sondern auf das ganz

alte vom Jahr 1400 zurückgehen , wo die Landtage wahre Er ,

benlage waren , und wo jeder drauf erscheinen konnte , der eine

Landaktie besaß und ein freier Erbe war .

Sobald der Adel eines Landes aufgehört eine geschlossene

Innung zu seyn , — eine Einrichtung die ursprünglich nur dem

Adel eigen war , der aus der zweiten Quelle geflossen , dem

Dienstadel oder dem Nitterschaftlichen , und die sich endlich über

den ganzen Adel erstreckt , auch über den Landadel und den

Briefadel , — sobald er dieses nicht mehr ist , so ändern sich alle

Verhältnisse . —

Bis jetzt waren bei Uns alle Kinder eines Ritttrbürligen

Adeligen auf gleiche Weise adelig und rittecbürtig . Man Hai

dieses getadelt , allein man bedachte nicht , daß dieses ganz im

Geiste der Innung lag . — Sie waren alle auf gleiche Weist

Meisterskinder , und stammten alle auf gleiche Weise von

Eltern und Großeltern , die ebenfalls Meisterökinder gewesen .

Da nun die adelige Knappschaft viele Stiftungen gegründet ,

welche blos für Meisterskinder waren , wie z . B . adelige Frön ,

lein Stifter , s» war es natürlich , daß diese die Beweise hoch

» ») Ev braucht nicht im Anstellung - Patent zu sagen r daß «r ihn ange -

stellt , cum consonsucaorsroeum Llinisksriaüum , wie die Abtissin

von Hcrsort bei der Anstellung eines Dicnstmanncs nomina Oorar -

<tum thun mußte , der kein Dienstmanns Kind war . S . Möser »

Phantasien Band 5 . S . 275 in der Note . — Die Dienstinannschast

der Abtissin , war eine eben so geschlossene Innung wie jede andre ,

und Verlieh an die Glieder derselben eben so den Dienstadel , wie jetzt

die Osfizierstellen in der Armee eines kleinen Fürsten der nur 20 O. " «»
»ratmeilen hat .



hielten , baß sie zu dieser Knappschaft gehörte » . Und Wappen

und Stammbäume das waren eben diese Beweise .

Jetzt , da der Adel zwar geblieben , aber die adelige Innung ,

an welche gewisse Rechte und Borzüge geknüpft waren , aufge ,

hoben ist , so wird der Adel eine ganz andere Gestalt annehme » ,

und seiner Natur nach in die Form des englischen Adels über «

gehen .

In England ist der Adel ein Kronlehn , das auf ein adeli ,

ligcs Erbe gefestigt ist . Dieses erhält nur einer aus der Fa ,

milie , und der vererbt es auf seinen Sohn . Da alle nicht zu

gleicher Zeit bas Lehn besitzen können , so sind die anderen nicht

Lehnbesihcr , auch nicht adelig , obgleich edrlgebohren , das heißt :

sie können wenn die Erbefolge an sie kommt , durch das Abster ,

ben des älteren Bruders , ins Lehn einrücken . — Adel ist dort

« ine Kronehre , die an das Kronlehn geknüpft ist , und Edelbür ,

tigkeit ist die Fähigkeit zu Thronlchn , sobald diese offen werden .

Der Besitzer bcs Kronlchns ist adelig , und er kann sich auch

nur adeligen Beschäftigungen widmen . Er lebt von seiner Allode ,

und vermeidet alle bürgerliche Gewerbe .

Die jüngern Söhne sind nicht adelig , sondern blos edelge ,

bohrne . Sie können sich allen den bürgerlichen Gewerben wid ,

men , welche ihrem Stande als cdelgcbohrnc und als Kronlehn ,

fähige keinen Eintrag thun . Sie können Aerzte , Ncchtsgelehrte ,

Kaufherren , Fabrikhcrren . werden * * ) , aber keine Kramerei

treiben , nicht hausieren gehen , noch andere und ähnliche Beschaf ,

tigungen führen . — In England ist die ganze Gesellschaft

aristokratisch geordnet , und der kleinste Kaufmann , der Serge «

schäfte betreibt , hält keinen Umgang mit dem reichsten Krämer ,

so einen offenen Laden hält .

Beim englischen Adel wird « ben so strenge auf die Wappen

Ich hörte , daß einmal ei » Edelmann sagte : Ich bade 12 Kinder , und
vor der Aufhebung der Stifter waren mir meine iü Ahnen nicht um
20000 Rthr . feil . Jeht gebe ich sic für 20 Groschen .

" ) Vor einigen Jahren war es noch in England der Fall , daß ein kleiner
Daumwollenfabrikant , i » der Gegend von Oxford , Lurch das Aus -
sierbcn der älteren Linie , ein offenes Kronlehn erbte , das seiner Fa¬
milie gehörte , und hiedurch Pair vott England wurde .
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gehalten , wie beim Deutschen , und es ist dort ein besonderes

von der Krone abhangendes Wappenamt , wovor jeder O ^ mle -

nieir sein Wappen einkragcn läsit , um bas Recht seiner Wappen ,

bürtigkeit zu erhalten . Niemand darf dergleichen führen , ohne

sein Reckt dazu auf das genaueste erweisen zu können , und un ,

ter diesem gleichsam öffentlich ausgehangcnen Schilde ist jeder

Oeurlemsn sicher die Rechte seiner Geburt nicht zu verlieren .

Der Adelige führt das Familien Wappen mit den Wappen und

Zierrathen seiner Würde und Krvnchre ; — der Ok -nrlemen

oder Adrlsfähige führt es ohne dieselben . Jener schreibt sich

von , weil er sich von einem Kronamte oder Krongule schreiben

kann . Dieser nicht , da er nur aus und nicht Herr von einem

Reichs oder Landtagsfähigem Hause ist . * )

Man findet in der älteren deutschen Geschichte , daß in frü ,

Heren Zeiten der Adel in Deutschland dieselbe Einrichtung ge,

habt , wie jetzt noch in England . — Im i ; ten Jahrhundert

findet man häufig edelgeborne Pastoren und Vikarien , Gowgra ,

fen und Gcrichtfchrciber , ja der Fall ist nicht selten daß der

jüngere Bruder beim älteren Kaplan gewesen . ' * )

Sonderbar ist ' s — früher durfte rin Adeliger nicht Bürger in

einer Stadt werden , und nicht einmal Dienstmann des Kaisers ,

ohne sein Geburrsrecht und Adelsehre zu verlieren ; — und spä <

ter , nachdem die Dienstmannschaft in Ansehen gestiegen , und sich

durch ritterliche Hebungen ausgezeichnet , so ist sie eine geschlos ,

sene Knappschaft geworden , und fast die einzige Quelle des Adels ,

so wie sie die einzige Quelle der Ritterschaft war .

Jetzt wurde Waffenehre auch die einzige Beschäftigung des

Adels , und alle Meisterskinder mußten wieder in diese Knapp ,

" ) Mdftrs Phantasien 4 . S . SZZ .

" *) Man kann noch aus murre » Zeiten ein ähnliches Beispiel anfühwi .

. Die Familie von Wangenbein , bei Gotha hat die Besetzung einet
Pfarrstelle so in früherenIahrhundcrte » von der Familie gestistctwor -

ten . Der alte Herr von Wangenbein , , der viele Söhne hatte , ließ ei¬

nen Theologie studirc » , um dem die Stelle zu geben , wann sie durch

den Todesfall eröffnet würde . — Dieses ist der jetzige Minister von

Wangenbein , , der später die Theologie verließ , zur Rechtst » » - « über »

ging und in Murteinbergische Dienste trat .
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schast treten , » ird durften gar keine andere Beschäftigung wäh ,

len , wenn sie ihren Adel nicht verlieren wollten .

Dieses lag ganz im Geiste des Nittrrthums und der Nit ,

terehre , die ungemein zart war , dir aber fallen mußte , sobald

die damalige Kriegseinrichlung fiel . Als das Pulver erfunden

wurde , so gab dieses der Kugel eine größere Kraft , als der

Stoß der Lanze , von der Hand des stärksten Ritters geführt . * )

Da wo die Gesellschaft aristokratisch geordnet ist , wie in

England , Heimchen die Stände gewöhnlich ihrem Stande ge ,

maß , und der Kaufmann , der keinen Umgang mit dem Krämer

hält , wird auch nicht leicht die Tochter des Krämers heirathen ,

eben weil er sie nicht kennt .

Auch sind immer viele handeltreibende Familien , die ihre

Wappen beim Wappenherolde verwahrt und ihre Kinder einschrei ,

ben lassen , deren Töchter also ebenfalls zum Wappen geboren sind .

Obschon nun die meisten Heirathen zwischen Personen von glei ,

chem Stande und Herkommen geschlossen werden , so werden doch

auch welche zwischen solchen geschlossen , die zu Wappen geboren

und die nicht zum Wappen geboren und da hieraus keine Art

von bürgerlichen Nachthcilen entsteht , so gelten sie auch gesetzlich

nicht für Misheicathen ; — obgleich , wenn ein Lord aus de »

untersten Ständen heirathen wollte , solches in der Gesellschaft

immer für cine Misheirath angesehen würde . — Allein aufAhnen ,

probe hat dieses keinen Einfluß , da das Oberhaus keine Innung

macht , und der Eintrelende nur zu beweisen hat , daß er adcli ,

gen Ursprungs und Erbe eines Kronlehns , das im Oberhaus «

Wie zart die Rittcrehre war , das geht aus folgendem Verse hervor , der

sich in einem alten Manuskripte auf der Rathsbibliothek in Leipzig
findet

Welch Ritter pey einer Messe stet ,

UnO nicht zu dem Opfern geht ,

Und Schüsseln spült und spielt mit .Schelken
Und pcgynt die Küwe zu melken

Und gefliktc Schu antrcit

Und einen Armen vcrschmeit

Und seine Kleider schickt , daß man sie verwendt

Der hat seine Nittcrschast geschont .
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zu erscheinen berechtigt ist . Ob seine Mutter Mkistcrstocht «

gewesen , hierüber wird er nicht zum Beweise gefordert .

In Frankreich war dasselbe und die adeligen heirarheten viel /

fach reiche KaufmamiStSchtcr , oder großer Financiers , die z » jh <

rem Grlde auch nun den Lüster einer alten Familie wollten

hinzufügen . Blos bei den Provinzial / Ständen von Artois und

Flanderen , wurde bei der Ahnenprobe drauf gesehen , ob die

Mütter adelig gewesen . Ferner in den deutschen Provinzen

Elsaß und Lothringen , und beim Domcapittel in Straßburz .

Daher das Sprüchwort : daß dort ein so reiner Adel gelte , daß

weder die Montmorencys , noch der König von Frankreich könne

aufgeschworcn werden ; — indem Heinrich IV eine Medicecrinn

geheirathet , die Nur eine Kaufmannstochter gewesen .

Der französische Adel unterschied sich dadurch vom englischen ,

baß auch die nachgebornen Söhne , für adelig gehalten wurden ,

und nicht bloS die rrstgcborncn , die die Güter erbten . Dann ,

daß der Adel sich ungemein vermehrte , und zwar Lurch den

Dienstadel , indem an 2000 Stellen waren , die den Besitz «

derselben adelig machten . — Wer Geld hatte und adelig wer /

den wollte , kaufte sich eine Stelle als Lecretsirs clu koi ,

wodurch er den Titel als (ükevslier bekam . Dann kaufte er

sich irgendwo von einer verarmten Familie ein kleines Markisat ,

und nach diesem nannte er sich .

Jetzt ist es freilich anders , da der NeichSadel an die Paus »

kammcr geknüpft ist , und in dieser nur etwa 200 Familien

sind .

Eine sonderbare Wendung nalim der Adel unter Donaparte , der ihn

nicht allein aufLand und Sand gründete , auf die unbewegliche Mode ,

sondern auch ans eine Gcldrentc und auss große Buch . Der König

ist diesem Beispiele gefolgt , und hat dem Grasen De Cazes sein Ma¬

jorat auf eine Rente von 20000 Fr . gegründet , so er aufs große

Buch «intrage » lassen . Das erste fürstliche Rcichslehn , so in Deutsch¬

land ans das bewegliche gegründet wurde , war das Reichs - General -

Srb - Postamt , welches Kaiser Karl der siebente zu einem Reichsthron -

° lehn erhob . Kaiser Franz der erste befahl 175z die wirkliche Einfüh¬

rung desselben in den Reichssürstenrath dnrch ein Kaiserliches Kom¬

missions - Dekret , und diese geschah auch 1754 , tviewohl mit fortdaurcn -

demWiedersprnch der »lt 'fürstlichcn Häuser .



Auch in der baierschen Verfassung wird der Adel und die

Wappenfähigkcit , blos durch dir Abstammung von einem adeligen
Vater nachgewiesen , ohne daß das Wappen der Mutter beim

Nachweisen des Adels in Betracht gezogen wird .

Wahrscheinlich wird jetzt der Adel in Deutschland dieselbe
Wendung nehmen , die er in England genommen . Eine zu

starke Vermehrung des Adels schadet ihm , da er leicht zu zahl ,
reich und zu gemein wird . — Allein anders ist es mit de »

Edelgebornen , die zwar nicht adelig sind , allein vermöge

ihrer Geburt des Adels fähig . Dieser hat ein Staat nie zu
viel und gerade aus diesem Stande sind in England die größten
Staatsmänner hcrvorgegangen , da sie sich frühe einer adeligen

Beschäftigung gewidmet : dem Dienste der Gesellschaft .

So war Pitt der Vater , nachher Lord Chatam zweiter Sohn

des Baronett Pitt .

Pitt der Sohn , war zweiter Sohn des Lord Chatam

Fox der Vater , nachher Graf Holland , war zweiter Sohn
des Grafen von Jlchester .

Fox der Sohn , war zweiter Sohn des Lord Holland .
Der Minister Spencer Percivaliwar ein jüngerer Sohn des

Grafen Egmont .

Der Oberrichter von England William Murray nachher Graf

Mansfield , war jüngerer Sohn des Viscount von Stormont .

Der Großkanzler von England , Thomas Erskine , ist der

dritte Sohn des Grafen von Buchan , und Wellingthon ist der

jüngste Sohn des Grafen von Mornington . * )

Wahrscheinlich wird sich bei Uns ein neuer Landadel aus

den größeren Landeigcnthümern , in ähnlicher Weise bilden , wie

er sich im alten Germanien gebildet , und wie er sich der Natur

" ) CS bat große Vortheile in Staatsgeschäste » » wenn adelige Erziehung
und bürgerliche THLtigkeit sich mit einander vereinigen , so wie dieses
bei den jüngeren Söhne » dcS englischen Adels der Fall ist . — Hätte »
die Bürgerlichen so ' große Aemter bei uns bekleidet , eine adelige Erzie »

hung gehabt , so wäre manches anders gewesen , und vor allem wäre

weniger Hvffartb zu verspüren gewesen , da der Stolz , de » die Unab¬
hängigkeit des Geschlechts gibt , die Hoffart der Dienstcitelkcit immer
« usswlieöt .
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- es Ackerbaues gemäß , unter j - dem ackerbauendem Volke bildet ,
so i» freien Verfassungen lebt .

Da die Besitzer der Landaktien zu zahlreich , um alle den
Landtag zu begehen , so können sie nur durch Deputirien er ,

scheinen , die jede Gemeine zum Landtage wählt .
Uebcrall wenden sich die Wahlen gegen großes Vermögen ,

und besonders auf dein Lande , wo das Vermögen in Grund und
Boden besteht und für jedermann sichtbar ist . — Die größten
Landbaurcn werden daher , ans jeder Gemeine , auf den Landla «
gen erscheinen , besonders wenn auf ihnen von Gelduerwilligun ,
gen für das gemeine Beste der Grafschaften und der Provinz
die Rede ist , weil man eben des ' Bcispielswegen , bei Gcldvu ,
willignngctr diejenigen am liebsten hat , die am meisten dazu her ,
geben müssen . Die Wahlen werden sich daher eine Reihe von
Jahren hindurch auf denselben Personen und auf denselben Gü¬
tern feststellen , denn wenn inan gewohnt den Vater zu wählen ,
so wähle man auch , wenn dieser gestorben , leicht den Sohn der
auf demselben Gute aufgcfolgt ist .

Auf diese Weise hat sich im alten Sachsen der Adel der
Oberhöfe gebildet , — und ss bildet er sich überall , wo der Stand
eines Mannes mit von seinem Gute abhängt , und die Vater ,
lands Vertheidigung eine Erbelast, zu der der Vollbaurr mehr
zu steuern hat als der Kötter .

Hiezu kommt der Heerbann . Da dieser im Friede » ans ei ,
gene Kosten dient , so müssen die Offizicrstellen auf die Meistbe ,
erbten fallen , und dieses sind wieder die größeren Landaktionäre . —
Ebenfalls wird dieNeuterei des Heerbanns wieder auf die große
Ackcrhöfe fallen , wo der Sohn , wen » er nicht Offizier werden
kann , doch den Dienst zu Pferd , dem Dienste zu Fuß vorzieht .
Und so ist es natürlich daß die größeren Landaktionäre , im Lause
der Zeit wieder eine besondere Innung bilden , ( aber eine unge ,
schlossene ) uiw einen neuen Landadel *)

Deuienigcn , die der Meinung sind , baß die Staatscinrichtung aus die

unsichtbaren Güter »es Kopfes und des Herzens könne gegründet

werden , ist eine Abhandlung des verstorbenen Möller in Eiset ) sehr

zu empfehlen die ganz im Mbserschcn Geiste geschrieben ist , » nd die

'een Tircl hat : Ueber den Maasstab dc§ Mensch cnw er tbes .
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Wenn man übee die Natur der Gesellschaft und der Fami »

lie nachdenkt , so findet man , daß jede Ahncnprobe mit Groß ,
cltern und Urgroßeltern völlig abgeschlossen ist , weil al ,

les weitere , über „ M cn sch e n g cd e n ken " heransliegt , und

„ Mcnschengedenkcn " ist für die Gesellschaft der größte historische
Abschnitt für jede Generation und wird es ewig bleiben . Wer
war sein Vater ? Ein Beamter . Wer sein Großvater ? Ein

Kaufmann . Wer sein Urgroßvater ? Za das weiß Niemand

mehr , und der welcher die Tochter aus dem Hause zu heirathen
gesonnen , wird wenig darnach fragen , in der festen Ueberzcngung

baß drei Generationen hinrcichcn , damit Famlllenadcl sich bilde

und zur Reife komme , obgleich er vielleicht einiges Bedenken
getragen , die Tochter des Urgroßvaters unmittelbar zu heirathen .

Der Familienadel nimmt die Menschen in ihrer nä / sten

Vergangenheit , die entferntere kann nicht i » Betracht kommen ,

denn da die Anzahl der Vorclterrn stch in jeder Generation ver ,
doppelt , so wird diese Zahl nach 20 oder ; o Generationen so

groß baß jede Familie in der dreißigsten Linie , Menschen aus

allen Ständen zu Vorfahren hat .

— Sic ist die erste in seinen kleinen Schriften . — Nachdem er ge -

zeigt , daß die Menschen um nur inikeiuandcr verkehren zu können ,
durch die Noch aus eine sichtbare Währung gekommen , da eine unsicht¬
bare ihnen zu nichts nützte , so fährt er fort : „ Bei Uns in Westfalen
sind die Nachfragen nach religiöser Denkart und Gesinnung , nach Ver¬
stand und Unverstand , nach Gerechtigkeit und Liebe , nach Mitleid und
Erbarmen , nach Edclmuth , Berusstreue und Gemeinnützigkeit weit

seltener als die Erkundigungen : Ist er rin Rittergutsbesitzer ? Ein
Schulte ? Ein Voll oder Halbpflügcr ? Ein Gewerke ? - Ein Rcidemci -

ster ? Ein Capitalist ? Ist sein Gewerbe einträglich ? Hält er übrig ?"
„ Bei uns spricht man in Fabrik und Handelsarten auch wen » sie

abwesend sind , von Millionären mit aller Ehrfurcht , von halben Mil¬

lionäre » mit Ehrfurcht , von Besitzern von Hunderttausend mit Hoch¬
achtung , von Fünfzigtanscnd mitAchtnng . Das geht dann so herun¬

ter bis zu denen , wo , wie man sich ausdrückt , nichts hinten ist , » nd
die man darum auch nicht achtet ,"

„ Bei Uns in der Ebene pflegen sich die Vettern in den Ssckcrstädte «

Dörfern u . s. w . bei feierliche » Zusammenkünften in eine dicht ge -



Jeder Mensch hat r Eltern ; 4 Großeltern ; z Urgroßeltern ;

16 Ururgroßeltern ; zr Voreltern in der zken Generation ;

in der 6tcn ; 128 in der 7WN ; r ; ü in der gten ; 51 , in

der yten ; 10 : 4 in der roten .

In der rStrn hat jeder schon 655z , Voreltern .

Sechszehn Generationen nehmen einen Zeitraum von

Jahren ein . Unter den 6 ; z ; r Voreltern , die jeder der jehtle ,

benven Menschen im izten Jahrhundert hat , sind Menschen aus

allen Ständen und Klagen gewesen . Dienstlcute , Ritter , Bauern ,

Handwerker , Kaufleutc , Bettler u . s. w . , gerade so als wenn

man jetzt 6 ; 5 ; 2 Menschen durcheinander nimmt , so wie sie

des Sonntags aus der Kirche kommen , wo man auch Mc >»

schen von jedem Stande und jedem Alter hat . Ebenfalls sind

unter diesen 6z ; zi Menschen , Personen von allen möglichen

Gesichtsfarben und Gesinnungen , gute und schlechte , ehrliche Leute

und Schelme , kleine und große , blonde und braune , gerade

und verwachsene , so daß Wir , wenn wir wirklich mit unseren

Voreltern bis ins ezte Jahrhundert zururkgchen , wohl so ziem »

lich eben gute und eben schlechte haben , und ohne daß einer eine

große Ursache hätte dem anderen auf seine 6 ^ ->zr viel heraus

zu geben .

Hiervon sind ausgenommen die fürstlichen Häuser . Da diese

immer unter sich heirathen , und also immer entfernte Anvm

wandte , die einige Generationen vorher gemeinschaftliche Vorel ,

kern hatten , so haben diese bis zum l ; tcn Jahrhundert statt

65 ; ; : vielleicht nur 500 oder ivoo .

schlossen - Gesellschaft zu vereinigen , worin kein Kötter , Brinksitzer ,

Würger ohne Erbland und Einlieger so leicht Zutritt erhalten , wo ,

um ausgenommen zu werden , zwar keine Abnenprobc , aber wohl die

Untersuchung vorher zu gehen pflegt : Wie viel Pferde man hält ? Wie

viel Malterse oder Morgen Laod »na » pflügt ? Wie viel man einfährt ?

Wie oft man zu Markte zieht ? Die ,Dettern im Gcbürge sollen es in ihrer

Artlcbcn so , wie die Vettern in der Ebene , halten , nurmit dem Unter¬

schiede daß sic nach Hamcrwerk und Reidung , nach Hascraussaat und

Holzkohlen , nach der Kopszahl Rindvieh , das man überwintert » , s.

ferner zu rechnen pflegen und hiernach das Accessit entweder ertheilc »

oder Abschlägen ."



Wenn sich immer Vettern und Nichten heirathen , so hat

man die wenig nen Voreltern , nämlich 2 Eltern , 4 Groß¬

eltern , 4 Urgroßeltern u . s. w . bis zur ; o . Generation hat man
dann nur uz Voretern und in dieser nur 4 .

Da sich bis zur i6ten Generation in allen Familien immer

mehr oder weniger entfernte Anverwandte heirathen , so hak kei ,
ner 655 ; - . Jeder Mensch hat in dieser nicht weniger als 4

und nicht mehr als 65 ; ; - Voreltern . Diese beide Zahlen bil ,
den die Gräuzen für jeden .

Wie viel aber einer wirklich hat , das kann keiner angcbcn ,

da auch wohl in keiner adelichen oder fürstlichen ^ Familie , die
Familien Nachrichten bis zum izten Jahrhundert so vollständig

sind , um alle augeben zu können . Man hat mit 4 Generatio¬

nen und mit 16 Schilden oft schon viele Mühe im Zusammen¬

stellen des Stambaums .

Könnte man rückwärts seine Voreltern bis auf Christi Gr -

burt aufzählen , so würde man die sonderbarsten Familien Nach ,
richten haben . Bald würde man seine Familie in sehr guten

Glücksumständen finden , indes zu gleicher Zeit ein anderer Theil
am Bettelstäbe . Einige Generationen weiter , würden wir die

Voreltern von diese » reich und jener die ihrigen arm finden .

Bald würde man einen Eltervatcr auf dem Throne finden , und

zu gleicher Zeit einen andern , der uns eben so nahe verwandt ,
auf der Galeere .

Absteigend geht cs eben so , und nach 16 Generationen , ha¬

ben wir . Enkelkinder unter den Reichen , indes andere ihren Un¬

terhalt mit Betteln finden . Eben so belehren dann einige die

Menschen als Bußpredigcr auf der Kanzel und andre als Buß ,
predigcr am Galgen , an den man sic des Beispiels wegen gehangen .

Es ist ungemein schwer sich eine klare Vorstellung von dem

Gange der Familien zu machen . Für die bürgerlichen ist es

ganz unmöglich , und selbst bei den adeligen ist mit der vierten

und fünften Generation schon alles abgeschnitten .

Allein alles dieses hindert nicht , daß nicht ; ober ' 4 Genera¬
tionen als ein zusammenhängendes Ganze betrachtet werden , und

so wie der Mensch drauf halt , daß seine Eitern und Großeltern

ordentliche Leute gewesen , so wird er auch drauf halten , daß
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feine Kinder und Enkel wieder ordentliche Leute werden . Wei /

techin nimmt mit der Kcnntniß auch die Teilnahme ab , und

die Urenkel liegen schon , eben so wir die Urgroßeltern , tief am
Horizonte in dunkelen und undenklichen Gestalten .

Man wird daher den Gcburksadel , immer als etwas ansehrn
können , was nach den , Ausdrucke von Möser in drei oder vier

auf rinanderfolgcnden Geschlechtern zur Reiffe
gelangt .

h . ii 8 .

Die bürgerlichen Familien .

Der bei weitem größte Thkil der Familien , aus denen btt

Staat besteht , sind nicht adeliger Natur , sondern bür ,

getlicher . Sic unterscheiden sich von jenen dadurch , daß sie

in sich gar keine Anstalten zu ihrer Erhaltung und Fortdauer

genommen , sonder » daß sie sich jeder Vermehrung hingeben , alle

Kinder sich verheirathrn lassen , und nach der Eltern Tode das Besitz ,

thum der Eltern unter sie zu gleichen Theilen verthcilen .

In der preußischen Monarchie mögen etwa 4000 adelige

Familien sein , und r Millionen bürgerliche Familien , so daß

auf eine adelige Familie , 00 Bürgerliche kommen .

Die Bevölkerung eines Staates verhält , sich grade , wie die

Anzahl der Familien und diese wieder , wie die Anzahl der ge ,

schlosscnen Ehen , da jede Ehe einen neuen kleinen Staat grün ,
drt . Auf jede Ehe kommen im Durchschnitt fünf Kinder .

Bei dieser natürlichen Fruchtbarkeit des Menschengeschlechts ver ,

mehrt es sich alle Jahre ums doppelte , wie wir dieses in
Nordamerika gesehen , wo noch so viel fruchtbarer Boden frei

ist , daß jede neue Familie leicht eine neue Ansiedelung erhalt ,

wo sie sich die nöthigen Lebensmittel bauen kann . Da wo die

») Dir unclicligen Kinder trage » ungemein wenig zur Bevölkerung bei .

Nach de» Gcburtslisten kommt bei miS auf 14 Kinder nur ein llnch -

ligcs ; Hiezu kommt , daß die Sterblichkeit unter ihnen viel größer ist,

als unter de » chcligen , da sic wenigere Pfleg - genießen und auf man¬

cherlei Weise vernachläßigt werden . Man kann vielleicht annclmicr

daß unter i Million Menschcn , nur der Zote anßcr dem Ehebett ,

gebühren ist .



Bevölkerung aber schon eine große Dichtigkeit erreicht , wie die¬

ses in unserenalten europäischen Staaten derFall , da kann sie sich
nur langsam vermehren , und nur in roo Jahren einmal ver¬

doppeln , indem die Gesellschaft noch geringe Gründe urbar macht ,
die bis jetzt wüst gelegen , oder die bereits urbar gemachten in

kleinere Thcile theilt , und dadurch eine größere Menge L >- b .̂ s ,
mittel erzeugt , indem sie diese fleißiger bebaut , wie wir solches
oben bereits angeführt haben .

In diesen Staaten ist also die Vermehrung der Bevölkerung

beschränkt , da die Ehen das Maas der vorhandenen Lebensmit¬
tel nicht überschreiten können .

Drei Ursachen giebt es nun , welche die Bevölkerung be¬

schränken , und sie verhinderen ein gegebenes Maas zu
übersteigen .

Dir erste ist, baß viele Ehen verhindert werden , wo die

Leute einsehen , daß sie zwar so viel Lebensmittel haben , daß sie
für sich durch die Welt kommen , aber nicht genug um Frau und

Kinder zu ernähren .

Die zweite , daß viele Ehen erst spät geschlossen werden , weil

die Menschen früher noch nicht so viel erübrigt , » m eine Fami¬

lie ernähren zu können . Eine Folge hievon ist , daß die Ehen
früher aufhörcn fruchtbar zu fein , und also weniger Kinder

geben .
Die dritte Ursache ist die größere Sterblichkeit , die unter den

Armen und unter den Kindern der Armen herrscht . — Die

Armuth ist überall der Kirchhof der Geschlechter .
Aus diesen Ursachen ist bei denen Familien welche keine Ein¬

richtung getroffen haben dir Vermehrung zu beschränken und ei ,

ncn unvergänglichen Stork von Wohlstand in sich zu erhalten ,
ein beständiges Ebben und Fluchen der Geschlechter . — Bald

sind sie im Wohlstände , und bald drauf sinken sie in Armuth
zurück , indem sie von anderen Geschlechtern , so mehr vom Glücke
begünstigt werden , wieder verdrängt werden .

Wir stammen alle von Noah ab , und jeder kann sich m .o

in , seinem Geschlechtsregister bis auf Noah zurückführen . — Wenn

wir in unfern Familien Nachrichten von unseren Vorfahren hät ,

ten , so würde man die sonderbarsten Familien Geschichten ersah .
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ren . In einer Generation win de man einen vermögenden Mann

seinem Vorfahren haben , einige Generationen weiter einen

Bettler , dann einen liederlichen Soldaten , darauf einen achtbaren

Bürger , dann einen Edelmann , bald drauf wieder einen Vaga «

bundirenden Bettler — und so würde dieser Wechsel in jeder

Feanilie forkgehen , und in jeder fast auf dieselbe Weise , nur daß

die eine in demselben Jahrhunderte zu den reichen gehörte , in «

dem die andere zu den Armen gehörte — indes ein Jahrhun «

dert früher odr später das Verhältnis wieder umgekehrt wäre .

Vielfach würde der Vorfahre des Herren bei dem Vorfahren sei¬

nes Bedienten Knecht gewesen sein .

Dieses liegt in der Natur aller bürgerlichen Familien , n »d

selbst die , welche adelige Einrichtungen getroffen , sichern dadurch

den Wohlstand zwar auf eine lange Reihe von Jahren , aber doch

nicht auf immer . Es ist aber schon rin großer Vortheil , wenn

man solche Einrichtungen getroffen , baß dieses Ebbe » und Flu «

then der Familien langsamer geschieht . Denn es ist kein

Vortheil für die Gesellschaft sich aus denen Geschlechtern , so in

Niedrigkeit leben , nach einer oder mehr Generationen eine ordent ,

liche Bürger und Vaurenfamilie zu erziehe » .

Die bürgerlichen Familien bilden die eigentliche Stärke des

Staates , weil sie am zahlreichsten und weil der größte Thcil des

Vermögens der Nation in ihren Händen ist . In ihnen wohnt

eine große Rührigkeit und Betriebsamkeit , weil jede der Selbst «

erhalkung wegen , auf jeden Vortheil bedacht sein muß , und sie

sind daher vielfach in einer Act von Kriegszustand miteinander ,

weil , wenn sich irgendwo eine neue Drodwinnung zeigt , zehne

sind , die darnach greiffen , um sic zu der ihrigen zu machen .

Denn die Menschen nachdem sie aus Lust geheira «

thet , sind nachher gezwungen , a us Noch zu arbci ,

ren ; — u » di » diesem allgemeinen Kampfe ums

Dasein , geht jeder zu Grunde der schwächer oder

weniger k lu g ist , w i e verändere .

§ - n8 .

Die Monarchie , die Aristokratie , die Demokratie .

Monarchisch ist die Familie geordnet , und monarchisch der

Staat . Das väterliche Regiment so in jeder Familie ist , fim
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l dkl seine V - rtl'ktung im Könige , dkl' den Staat ebenfalls in vä ,
' tci'iicher Weise beherrscht , und als sein Eigemhum ansicht , für

das er sorgt , das er zu vermehren und zu verbessern strebt , und
von dem er jede Zerstückelung , Zersplitterung , und Verschlimme ,
rung ( clsreriorslion ) abhält . In diesem väterlichen Negi ,

Z mente liegt das Erhaltende der Monarchie , und das macht ihre ei ,
d grntliche Natur aus . Es ist daher entstanden , baß das regierende
Z Haus den Staat als sein Eigemhum angesehen . Wenn man die
^ Verordnungen eincsgroßen Fürsten burchiiest , wie z . B . die desgro ,
? ßen Churfürsten , dann steht man , worinn eigentlich diese väterliche
i Negierungsart besteht , und daß unter keiner anderen ei » Land bas
^ durch zerstörende Kriege zerrüttet worden , stch so schnell wieder er »
^ holt , eben weil es einen Herrn hat . *)

* ) In Frankreich , wo » ran noch weniger von der Geschichte der Monarchie
Z kennt , wie in Deutschland , ärgerte man sich zuerst über das Oei grsr -»,
ß womit Ludwig der Achtzehnte regierte ; da sie gar nicht wüsten wie

H dieses in den Titel der Fränkischen Könige gekommen , und daß diese es
^ erst erhalte » , alS sie gesalbt worden , als sic die priestcrliche und kö ,H niglichc Gewalt in sich vereinigt , und aufgehbrt gemeine Könige zu
? sein . Dan » ärgerte man sich zweitens , daß der König den alten Ti »

tel , König von Frankreich und Navarra angenommen , — sie meinten :
l er hätte König der Franzosen heißen müssen , so wie Vuonapartc sich

^ Kaiser der Franzosen genannt , denn Frankreich sei doch kein Dvmän ,
und er herrsche nicht über sie als Besitzer dieses Domän .

Allerdings ist Frankreich das Domän derSapetingcr , das eben durch

^ das regierende Hans groß und stark geworden , welches ein halbes

Jahrtausend an ihm gesammelt , ehe es alle Theilc zusammen nnd zu

§ einem großen Ganzen vereinigt . Jedes väterliche Regiment , jedes

Regiment dcS Hausherrn , bezieht sich Nicht allein auf Personen , so» -

i »ern auch anfSachen und wenn es wie das Kbnigthuin historisch durch

H eine Reihe von Jahrhunderten gebt , so bezieht es sich fast mehr anfSachen

ß wie aufPersonc » , denn die Dinge wechsele » nur wenig .

^ Die Berge , die Flüsse , die Dörfer mit ihren sie umlagernden Felds ! » .

' ren bleiben immer auf derselben Stelle , und in denselben Verhältnissen
und Beziehungen , indes von den auf diesen Feldern arbei »

- tenden Geschlechtern , eins nach dem andern weggeht

und einem Neuen wieder Platz macht . Die Institutionen , di »

also a >ida » Eigcnthum , an de » Boden geknüpft sind , der stet « der nämliche

bleibt , sin » daher dauerhafter « IS die , welche auf die wechselnde Geschlechter

« «dank sind . Diese wechselnden Geschlechter lvcrden dann durch da «
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Dir Aristokratie so im Staate vorhanden , findet ihre Ver¬

tretung in der Kammer der Pairs , welche als der Gipfel und

als die Blüte der Aristokratie kann angesehen werden .

Das Wort ist griechischen Ursprungs . Bei den Griechen

hießen ^ .ristolerstoi die Besten , die Vornehmsten , die Reichsten ,
der Adel . Eine aristokratische Negierung war also eine solche,
in welcher nicht das ganze Volk regierte , sondern blos die

Besten .
Will man die Freiheit daurcnd erhalten , so kann man die¬

ses nur mit Hülfe der Aristokratie . — Das Volk , so immer
in Noch ist , verkauft die Freiheit überall für ein Linjcugericht , thcils

aus Noch , theils aus Leichtsinn und Gleichgültigkeit . Von An¬

fang zeigt es großen Eifer , es trägt seine Lieblinge auf den

Händen — allein da es gleich wieder in Noch ist und Hunger

hat , so verläßt es sie auch wieder , — weil keine Art von Nach¬

halt in ihm zu finden . Zum Volke rechne ich alles was arm
ist . Eben der Armuth wegen ist kein Nachhalt in ihm — und
der Armuth wegen wird es Pöbel . Der Pöbel aber ist sich im¬

mer und zu allen Zeiten gleich , und er hat noch nie etwas für

gcheimnißvolle Band beherrscht , das zwischen dem Menschen

und den Dingen statt sindek , die er sein eigen nennt ,

die er geerbt hat , die seine Jugend umgaben , die bei der Wiege seiner

Eltern und seiner Großiitcrn gestanden , — und ein Ackerhos wird ein

Vaterland im kleinen , für das drauf lebende Geschlecht . Hieraus enl -

stchen dann die „ gutenGewohnhcitcn -' ( wie es in unsere » alten Frci -

hcitsbricfcn heißt ) welche die Verfassungen so stark machen , und stär¬

ker als alle geschriebene Konstitutionen , die nicht csier stark werden ,

dis sie durch die Länge der Zeit auch gute Gewohnheiten geworden .

Man muß sich nie scheuen dasjenige was da « Königthnm ist klar

auSzusprcchen , und vor allem sich hüten , daß man keine verkrüppelt -

Staats Institution ans demselben mache . Zuerst geht da » » freist !»

das Kbuigthum zn Grunde , — dann aber in der Staat . — JnFrank -

rcich lag der Fehler des Königthums nicht in » Ooi ß - siii , und i» dem
Titel : König von Frankreich und Navarra — sonder » i» der Beam -

tcnwclt und in dieser ihrer Sucht den Staat , von Paris ans , z» regie¬
ren nnd alles zu conccntrieren , wodurch dann die kleinere » Staaten ,

ausdcnen der große bestand - die Gemeinen und Grafschaften alle S - ibst-

stäudtgkcil und eigenes Leben verloren , und ihrer Zerstörung und

Auflösung nicht entgehen konnten .



dkejenkgkN gethan , die es gut mit ihm meinten , und die ihn aus

seinem elenden Zustande , der die stets fließende Quelle

seiner Schlechtigkeit ist , haben hcrausziehen wollen . Die

Grachen erhob das römische Volk oder richtiger der römische Pöbel

bis in den Himmel , als ste das Gesetz wegen der Vei theilung deS

Gemeine Ackers gemacht , und die Quelle seiner Armuth und sei ,

ncs Elends dadurch verstopfen wollten , daß ste ihm wieder de »

Ackerboden der Gemeine verschastcn , den die reichen Familien sich

ganz allein zugeeianet . — Als diese nachher einen Aufstand gegen

die Grachen erregten , so war von den tapfer » römischen Bürgern

kein einziger , der cs wagte dem Volksfreunde ein Pferd zu lei ,

hcn , damit er entfliehen könnte . — Eben so der Pöbel von Je ,

rusalcm , der als der Herr einzog die Kleider auf den Weg aus ,

breitete , und Hostanna rief ; und drei Tage nachher , als ihm

die Hohenpriester und Schriftgclkhrren begreiflich gemacht , welch

ein großer Schade der guten Stadt Jerusalem daraus erwachsen

würde , wenn der Dienst im Tempel aufhöre , wie der Nazarener

solches gcr » sagt , und wie dadurch Handel und Wandel leiden ,

und wie Wirthe und Krämer einen merklichen Verlust erleiden

würden , — so riefen alle : Kreuzige ! Kreuzige !

Auf dem Lande herrscht nie die bittere Armuth , die in de »

Städten herrscht , weil der Mensch näher bei den Lebensmitteln

ist , und leichter eine Wohnung findet . Daher ist bas Landvolk

auch nie so schlecht , weil es nie so arm ist , als das gemeine Volk

in den Städten . Das Landvolk war überall für Christus den

Herrn , da es seinen wohlthätigen beglückenden heilenden und trö ,

stenden Lebenswandel sah . Der Pöbel von Jerusalem war für

ihn , als eine neue Erscheinung , so Stoff zum Gespräch gab und

ein interessanter Gegenstand der Neugierde . Dieser überschrie ,

als er gemerkt , daß er und die Stadt vielleicht Schaden bei der

neuen Lehre haben würde , bas Landvolk , und bat Barrabas los * ) .

*) Man sicht aus der ganzen Prozedur , daß Pilatus , von der Unschuld Jesu

überzeugt , alle - « » wandte um ihn zu retten , und daß seine Bcinühmi -

gcn an dem Jerusalemer Pbbcl scheiterten . Er hatte >als des Kaiser -

Richter , nicht die Urtheilwcisung , sondern blos die Vollstreckung des¬

selben . Die Ilrtheilweisung hatten die Obersten und Hohenpriester .

Diese sagten : Wir habe » ein Gesetz , und nach dem Gesetz haben Dir

« enz . Pr . Vers , r Th . * ^
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Das dritte Element ist das Demokratische welches seine Ver ,

tretmiZ in der Kammer der Gemeinen findet .

Christum verdammt . Diese » ist die Sprache der Schöppen . Daraus sucht «

Pilatus ihn dadurch zu retten , daß er ilm an den Richter seiner Hei¬

mat !) ( all lorum oeigllli » vsl clomici i ) sandte , an Herodes , w »
vielleicht andere Urtbeilsweiscr waren . Als auch dieses »üslang , und

Herodes ihn zurück schickte , und so dem Gerichtsstände der Ergreifung
( koro sppr »Ii « o5ioni >) überlies , so wollte er das Begnadigungsrecht

nützen so das gestimmte Volk auf das Fest übte , indem cs das Recht

hatte einen Gefangenen loS zu bitten , welches Recht die Römer ihm

gelassen , da sic überall die Gesetze , Rechte und Religionen der über¬
wundenen Völker ehrten , um nirgend Mcinungskricge zu erregen .

Er stellte ihn nun mit dem ärgsten Mörder zusammen , und überließ

dem Volke die Wahl , an welchem es das Begnadigungsrecht üben

wolle . Er glaubte sicher , daß es dieses nicht aus eine » Mörder an¬

wenden würde , und schon aus Klugheit nicht . Allein der Pöbel der

Hauptstadt , der sich in großen Hausen versammelt hatte , übcrschrie bei
nicht in so großer Anzahl versammelte Landvolk , das sonst gerade

wegen des Festes die große Mehrheit würde gemacht haben , und bdt

Warnabam los . Die Hohenpriester und Pharisäer hatten damals wohl

eben so gut ihre ein »uccS , , wie die , welche in neuerer Zeit

alles mit dem Pöbel durchgesctzt , und diese » haben sie gesagt : die An¬

gelegenheit wäre äußerst wichtig für die Stadt , taut siuo Ie>» bon «

cilozcen » »e montrenr . Auch war ihre Polizey schon sehr auSgcbildet ,

wie man daraus sieht daß sie schon die wurmstichige Seite i » der klei¬

nen Jünger Schaar anfgefunden , und einen davon den Judas Jscha -

rioth mit zo Silberlingen gewonnen . Als alles mißlungen , so wollte

Pilatus ihii auf eigene Rechnung und Gefahr losgebcn ; — er dachte :

der Kaiser wäre weit , und ob er ein Urtheil bräche , das ein jüdischer

Schöppcnstul ' l gesprochen , das wäre auch am Ende so keine gar groß «

Sache . Allein nun machten sie einen Staatsverbrecher aus ihm und

sagten : Wenn du de» los käst , so bist du des Kaisers Freund nicht . —

Das Staatsverbrechen gehörte aber nicht zur Kcnntniß des jüdischen

Schöppenstubls , sondern vor den kaiserl . Statthalter , und Pilatus

hätte nun eine neue Untersuchung cinleiten können , und ihn so dem

Volke und den Hohenpriestern entziehen . Allein da er selber sich man¬

cherlei Bedrückungen und Ungerechtigkeiten hatte zu Schulden koui -

men lassen , so faßten sie ihn an seiner eigenen Schlechtigkeit und

drohten ihm , solches sicheren Ortes anzuzcigen . Das aber ist der Fluch

der bösen Thak , daß sie fortzcugend sich gcbähre » muß . Und so voll¬

zog «r dann ein ungerechtes Urtheil , wusch seine Hände , und sagte :
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Dieses Element ist das stärkste , weil es das Zahlreichste
weil ; oo bürgerliche Familien auf eine aristokrae
tische kommen .

Da es das stärkste ist , und vielfach das Unverständigste in dek
Beurtheilung dessen was zur Gründung und Erhaltung der Frei «
heit dient , so hak man es überall in eine neue Art von Aristvkra «
tie verwandelt , um die Freiheit unabhängig von den
Launen und der Einsicht deren zu machen , die
nichts sind und nichts haben . — Man hat das Recht
als Wähler zu erscheinen an einen gewissen Besth geknüpft , und
dir Fähigkeit gewählt zu werben , ebenfalls an einen bestimmten
Besitz . —

So muß in England jeder Wähler ein Grundeigenthum von
40 Schilling reinen Ertrage besitzen . Jeder >-er für eine Burg
oder eine Sradt gewählt wird , muß ein freies Einkommen von
liegenden Gründen besitzen , von wenigstens zov Pf . Sterling ,
« nd wer für eine Grafschaft gewählt wird , von üoo Pf . Sterling .

In Frankreich ist das Wahlrecht an einen Steuersatz Von
Franken geknüpft , und die Fähigkeit gewählt zu werden , an einem
von 1000 Franken .

Der Wähler sind in ganz Frankreich in allen Städten , Dör,
fern und Höfen etwas über 120 , 000 * )

Der Wahlfähigen so ioc>o Frank Steuer und drübek bezah¬
len , sind etwas über 20 , 000 .

Die Wähler bilden also eine offene Aristokratie , in die jeder

Das Blut komme über Euch und Eure Kinder ! --- Das Volk

sagte : Sein Blut komme über Uns und unsre Kinder ! — Sei » Blut

ist über sie gekommen - Die Geschichte von der Hinrichtung unseres

Herrn hat mir immer auch in politischer Hinsicht sehr lehrreich geschie¬
nen . Ader nur wenig Menschen haben die trefliche Abhandlung von

Mlncr : Ucber bas Begnadigungsrecht des jüdischen Volkes im gte »

Theilc der Pliantasien gelesen .

*) In Paris allein sind nahe an 10 , 000 , da der mittlere MirthzinS der

Häuser 1800 Frank ist . Non den 27 ,000 Hausbesitzern sind nahe

10 , 002 welche zoo Frank und drüber bezahlen , und 17 , 000 die unter

Zoo Frank bezahlen , so wie auch Wirtwen und Minderjährige , di «
keine Stimme in der Gemeine haben ,

, s *
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ausgenommen wirb , brr so viel Grunbeigenthum erworben , baß

er zoc > Frank Stcurrn bezahlt .

Die Aristokratie der Wähler bezahlt rin Drittel der ganzen
Grundsteuer von Frankreich . Die kleinen Eigenthümer , welche

unter zoo Fr . Grundsteuer bezahlen , besitzen zwei Drittel der
Bodens von Frankreich . *)

Also wählen 120 , 000 groß « Landaktionäre unter 20 , 000 der

grißten Landaktionärs die Kammer der Gemeinen . Da Frankreich

nahe 40 , 000 Gemeinen hat , so kommen auf jede Gemeine ;

Wähler und auf 2 Gemeinen rin Wahlfähiger .

In Daiern wählen 674000 Familien , so auf dem Lande woh ,

ncn , 6740 Wahlmänner . Diese müssen 25 Jahr alt sein und ;
Gulden und drüber in einem einfachen Steucrsimplo bezahlen .

Diese Wahlen geschehen nach Gemeinen .

Diese 6740 Wahlmänner der Gemeinen versammeln sich in

den verschiedenen Landgerichten und wählen 674 Wahlherren .
Diese 674 Wahlherren versammeln sich in den Hauptortcn des

Regierungsbezirks und wählen unter sich ; 6 Deputieren in die
Kammer der Gemein « «.

115000 Familien so in Städten und Marktflecken wohnen ,

wählen auf dieselbe Weise 28 Deputiere in die Kammer der Ge <
meinen .

945 große Gutsbesitzer , welche eigene Gerichtsbarkeit haben

( ehemalige OberhLfc ) wählen unter sich 14 Deputieren zur Käme
Mer der Gemeinen .

2512 katholische Pfarrer wählen unter sich 9 Deputieren zur
Kammer der Gemeinen .

io ; 6 protestantische Pfarrer wählen unter sich 5 Deputieren .
Alle zusammen also 112 Deputieren .

Endlich wählen die Professoren der drei LandeSuniversitätrn
noch z Deputieren .

" ) 100 ,000 bezahlen in bloßer Grundsteuer Zoo Trank , 120 , 000 bejah »

len in Grundsteuer und Patenten so viel . 5000 blos in Patenten .

Nach dem Wahlgesetze werden bet der Bildung der zoo Fr , di» Par
tentstcuern zur Grundsteuer addirk .



Die Gesammtzahl der Deputieren ist demnach n ; . Ncmlich :

1 . Die Landcigenthümer 4 Achtel oder ; 6

r . Die Städte und Flecken r Achtel oder r «

z . Die großen Grundbesitzer 1 Achtel oder » 4

4 . Die katholischen und die protestantischen

Geistliche » i Achtel oder » 4
Die drei Universitäten

In allem n ,

Wenn ,'cde Vertretung kann gut genannt werden , bei der nicht

eine einzelne Parlhie oder ein einzelner Stand vertreten ist , son /

der » das ganze Land und alle Stände und zwar im Verhältniß

ihrer Stärke , so ist die Baiersche sehr zu loben . Denn der Bür /

grr und Baurcnstand , der der stärkste und zahlreichste , da zu ihm

784000 Familien gehören und zur Geistlichkeit und züm Adel nur

4100 wählt von den n ; Deputieren 84 . Er hat also bei allen

Entscheidungen die Mehrheit der Stimmen , auch wenn Adel und

Geistlichkeit zusammen halten .

Ebenfalls hat das Land bas gehörige Ucbergewicht über die

Städte , da die großen und die kleinen Gutsbesitzer 70 Stimmen

haben , die Städte aber nur - 8 > Dieses ist sehr wichtig , da im

Landbauer nicht allein die Stärke des Staates wohnt , sondern

auch deswegen weil er vermöge seiner Beschäftigung die Jntcreft

sen der Gesellschaft aus viel allgemeinem und wichtigeren GesichtSe

punkten beurtheilt , als der Städter . Da in Baiern nur 114841

Familien in den Städten wohnen und 674 ; ; -- auf dem Lande ,

so ist das Verhältniß von jenen zu diesen wie 1 zu 6 . Das Ver »

hälmiß der Deputirtcn ist aber wie r zu 5 . Obgleich dieses Ver /

hältniß gegen jene Zahlen noch z » schwach , so hat dieses bei Ab /

stimmungrn keinen Einfluß , da immer die absolute Stimmenmehr /

heit entscheidet , wo also bei einer Verschiedenheit der Meinungen

das Land immer den Ausschlag gibt .

Durch die Wahlen mit Abstufung , so in Baiern eingcft 'ihtt ,

nimmt jeder Familienvater an ihnen Theil , und die Aristokratie

bildet sich erst auf den höheren Stufen , da die Wahlen auf dem

Lande sich immer gegen großen Grundbesitz wenden , welches auch
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vm so nothwendlger , da die Dcputirten auf ihre eigene Kosten

auf den Landtagen erscheinen .

Me gur ote ersten Wahlen sich in Daiern gestellt haben , da «

sieht man aus folgender Übersicht , so von der Negierung bekannt

gemacht worden :

s ) in der Klasse der Gutsbesitzer mit Gerichtsbarkeit sind 14

AdeliMe , „ erst r ; adelicbcn Ersatzmännern gewählt worden .

b ) in rer Klasse er Univcrstrakcn z Professoren nebst ebenso

viel Prozessoren als Erjatzmänner .

in üer Klasse rer Geistlichen 9 katholische Geistlichen , ;

prote mmische G ^ stiicken .

elh i i o : c Klasse der Städte 25 Abgeordnete , worunter 4

Adelige , e Bankier . ( Hrr I . B . Schätzt er in Auasburgj

l -- ' äürgcrm istec , Raths und andere Beamte , z Kauflrule , i

Apotheker , i Braue " , i Holzhändler .

« . in - er Klasse ter Laudcigenthümer ohne Gerichtsbarkeit 2 ;

Gutsbesitzer , ( worunter z A el -ge ) r Bauern , 14 Brauer , L

Gast .- und Schenkw -rihe , 2 Glas ^ Fabrikanten , i Papier , Fabm

kant , r Müller , 1 Minhäubler , 4 Beamte . Zusammen io »

Abgeor . ncte , worunter ig Adelige , 17 Geistliche und Profess »

ren , und 7 ; bürgerlichen Standes sind .

§ . iro .

Das Oberhaus .

Das Oberhaus besteht aus den Prinzen des Hauses , aus den

fürstlichen und gräflichen und freiherrlichen Familien so früher

Reichsunmitt ! lbar waren , aus den Baronen so der König für gut

findet in dasselbe einzuführen und aus denjenigen neuen Familien

die er mit dem Adel des Reichs belehnt .

Die Anzahl der Pairsfamilien , so ihre Häupter ins Oberhaus

senden , ist bald größer bald kleiner .

In England waren am Ende der Negierung von Georg l .

28 Herzoge , ; Markts , 170 Grafen , 8z Viscounts , 146 Ba ,

rone , 442 in allem .

Jetzt sind 59 ; Pairschaften oder Pakrien , obgleich nicht so

Lkeke Pairs , da verschiedene durch Erbschaft vereinigt , in eine



Hand gekommen sind . Nemlich - 6 Herzoge , rg Markts , » 17
Grafen , 78 Viscounts , 244 Barone , ; y ; in allem .

Ausgestorben sino von 1760 bis i8 >4t 92 engl . Pairsfamilien ,

17 schottische und 7 ; irländische Familien ; igo in allem .
Dagegen hat die Krone wieder 258 englischen Familien und

24 ; irländischen die Paine verliehen . — Allein diese haben nicht
alle Sitz und Stimme im Sberhause .

So lange eine Familie katholisch ist ruhet ihre Stimme , ob ,

gleich ihr Adel ttum -r fongcht und ihr solcher vom Wappenamte
des Reichs erhalten wird . Von 90 Schottischen Pairsfamilien

haben nur , 6 Sitz und Stimme im Obcrhause , und von r8r
irländis en nur rg -

Da das mittlere Alter der Pairsfamilien so im Oberhause

sitzen nur 77 Jahre ist , und da von diesen viele einige Jahrhun ,
derre alt sind , so müssen andere wieder viel jünger sein , und von

den 24 ; irländischen und den , 53 englischen , so in dem Zeitrau «
me von 1760 bis » 814 also in 54 Jahren ernannt worden , sind
auch sckon wieder viele erloschen und ausgestorben * ) .

S psersg » o 5 rlaa unitoä I^ inßsäoni ok 6reat Beil » »»

» <I Iciauä >8 , 4 . Mt 80 Kupfcrtafeln . Vergleich Jenaer Allgem .

Lit . Zeit . Nro . 84 . von i8iZ .

Die Anzahl dcr Barvnets ist nemlich : Z72 Englische , 73 Schottisch «,

Ivo Irländische , 750 in allem .

Von diesen sitzt aber nur 1 Schottischer , i Irländischer » nd 56 Eng »

tische im Oberhaus «. Edmund Bajon hat den Titel , eines ersten

Laeoual » ok LaAblanci . —

Zehn Familien so den Herzogstitel trugen sind ausgestorben ohne

erseht zu werden , obgleich die Seiten - Linien noch vorhanden . Die

Regierung will den Herzogstitel fast ausschließend für die Prinzen de «

regierenden Hauses erhalten .

Nach den drei Königreichen ist der Reichsadel in England auf fol¬

gende Weise vcrrheilt .

England . — Schottland . — Irland . — In allem .
Herzoge 17 — 8 — I — 26
Markis iS — 3 — Y — 27
Grafen
Viscounts

06 — 4i - 79 — 216

23 - 4 — 51 - 78
Barone IZY - 2Z - 82 - 244

2YQ — ? 9 — 2-22 - — S91

Unter dem jetzt regierenden König Georg UI . wurden z8 englisch «
« nd Zr Irländische Grafen ernannt .
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In Frankreich sind nur etwa 200 Pairsfamilien , so im Ober ,

Hause sitzen , obgleich dort der Adel viel zahlreicher isi als in Eng ,

/ a ,, d ; — da er früher weniger gelitten als in England , wo die

Kriege zwischen der weissen und rothen Rose , eine große Anzahl

alter Geschlechter zum ErlSschen gebracht . Und selbst in den Stür ,

men der Revolution hat er noch einen großen Theil seines Vcr ,

»nögeiis erhalten . Denn bekannt ist , daß als Buonaparte im

Jahr lglo eine Statistik über alle reiche Leute aufstcllen ließ , so

sich in Frankreich befanden , und zwischen zo und 40000 Franken

Einkünfte besaßen , daß dieser rzoo waren und unter diesen goo

Vom alten Adel .

Ncmlich vom alten Adel in der jetzigen Bedeutung das Wort ,

wo man unter altem Adel denjenigen versteht , der vor der Re ,

volution erworben , im Gegensätze mit dem Bonapartschen ; nicht

aberben alten Adel so vordem i sten Jahrhundert schon vorhan ,

den und keine Briefe besaß . * )

Bei uns wird die Krone wahrscheinlich so wie in England und

Frankreich , zwei bis drei hundert Familien ins Oberhaus rufen .

Vielleicht auch mehrere , da jede erbliche Vertretung zahlreich sein

muß , weil der Natur der Sache nach immer viele in der Ver ,

sammlung fehlen , thcils weil die Erbfolge an Minorennen steht ,

kheils weil die Lchnlräger alt oder kränklich sind , oder sonst wenig

Neigung haben , Slaatsgeschäfte wegen , nach der entfernten Re ,

sidenz zu gehen .

Außer den Prinzen des Hauses , werden noch folgende Fürst ,

liche und Gräfliche Häuser in sie kommen , da sie reichs unmittesi

bar gewesen , oder Standesherrschaften besitzen . Die von Arem »

bcrg , von Crov , von Loz , von Kaunitz , von Salm , von Bent¬

heim , von Kirburg , von Pappenheim , von Wittgenstein , von

Wallmoten , von Hohensolms , von Neuwied , von Hatzfeld , von

Stollbr - g , von Schwarzburg , von Anhalt u . s. w .

*) Der Briefadel war vor der Revolution der Zahlreichste , die alten Ge¬

schlechter erloschen nach und nach und konnten nicht durch neue erseht

werden . Der Vriefadel aber hatte eine immer fortfließcnde Quelle , da

er Dienstadel geworden , und man rechnete daß vor der Revolution es

in Frankreich 2000 Stellen gäbe die ihrem Bescher , nach einer Reite

von Jahren , den Adel verliehen , wie oben schbn ^ angesiihrt worden .



Außer diesen sind » och viele alte Familien vorhanden , welche

ßch einen großen Grundbesitz erhalten haben , und die Wahlschein ,

sich von der Krone mit der Panne werden belehnt werden , wie

z . B . die von Stein , die von Epre , die von N - sselrode , - die von

Nomberg , die von Fürstenlerg , die von Winke , die von Wplsich ,

die von Westerholt , die von Plettenberg , die von Meerfelb , die

von Metternich , die von Brcnken , die von Westfalen , die von

Kesselstadt , die von Wallbot Bassenheim u . s. w .

Ich habe i» den Beilagen die Nachrichten , so sich über unsere

adeligen Familien und deren ihren Besitz gesammelt , mit abdruk ,

ken lassen , und indem man diese durchsirht , so sieht man in

welcher Weise sich bei uns aus den alten und begüterten Ge ,

schlechter » ein Oberhaus bilden läßt . — Es ist zu wünschen , daß

für die andere Provinzen ähnliche Nachrichten bekannt gemacht

werden , wozu es an Materialien nicht fehlen kann , da die zg

Regierungen der Monarchie , eine vollständige Statistik aller der

adeligen Familien entworfen , so in ihrem Regierungsbezirke an ,

sässig sind , und diese an den Staatskanzler eingesendet , der der

Präsident der Kommission ist , so der König zur Entwcrfung der

Verfassungen im Staatsrathe niedergesctzt hat .

§ . rri . ' .

Das Haus der Gemeinen .

Unser Staat ist bei einer Bevölkerung von io Millionen in

etwa z bis 400 Grafschaften oder Landrärhlichen Kreisen eingcrheilt .

Bei einer gleichen Bevölkerung sendet England 65 ; Mitglieder

ins Unterhaus . Frankreich aber bei einer dreimal so starken Be ,

völkerung sendet nur r ; g Mitglieder in die Kammer der Gemeinen .

Baiern sendet bei einer Bevölkerung welche etwa ein Neuntel

von der von Frankreich ist , 115 Deputieren in seine Kammer der

Gemeinen .

Man sicht an diesen Zahlen , daß die Anzahl der Deputieren

kein bestimmtes Vcrhältniß zu der Bevölkeru .ng eines Staates hat .

Mir scheint die Einrichtung in England , wo sehr viele das

Recht haben zu kommen , wo aber nur diejenigen kommen denen

die Sache genehm ist , und wo von den 6 ; z gewöhnlich nur »

bis zvo gegenwärtig sind , und äußerst selten 4co bis 4 ; «, , Vor ,
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züge vor der französischen zu haben , wo alle rz ; Mitglieder auch

immer gegenwärtig sind .

In England folgt das Unterhaus immer dem Geiste der Zelt

und der Nation . Ist diese gleichgültig gegen das Oeffenrliche

oder sind Gegenstände vor , die ste wenig interesstren , so ist auch

das Unterhaus wenig besetzt , wodurch die Geschäfte aber nicht

aufgehalten werden . Da bekanntlich schon die Anwesenheit von

40 Mitgliedern hinreicht , um einen gültigen Beschluß zu fassen .

So wie in der Nation die Theilnahme am Oeffentlichen wie /

der wächst , so wie Gegenstände erscheinen die ste stark berühren ,

und über eie die Meinungen sehr gecheilr stnd , dann erscheinen

die Glieder des Hauses in großer Anzahl , und als das Hans vor

z Jahren gegen den Willen des Ministers die Emkommentatt

burchfailen ließ , so waren bei d - r Abstimmung 4zz Mitglieder

gegenwärtig . Ein solch w D schluß wird dann auch ein eigenl /

licher Volksbeschluß , der Leven und Warme über die ganze Na /

ttvn vrrbruk t , uidrm die verschiedenen Meinungen mit aller Kraft

miteinander gerungen und sich an einander gerieben haben .

Mir scheint daher die beste Wahlalt dir zu seyn , daß jede «

der 400 Kreise oder Grafschaften einen Deputaten in die Kam /

wer der Gemeinen wählt . Hiernach käme auf etwa ; ooo Faun ,

lien Einer . Die Grafschaften so ivooo Familien haben wählten

dann Zwei . In Danen kommt auf 7000 Familien Eurer . Da

bei uns die Deputieren eine weitere Reife bis Berlin haben all

die Bairischen bis München , so ist es wahrscheinlich daß unsere

Deputirlenkammer im Durchschnitt weniger besucht wird , bcson ,

ders wenn ste weder Reisekosten noch Tagegelder bekommen , so

Wie in England und Frankreich .

Dieses ist sehr zu wünschen , denn die französische D . Mitten ,

kammer ist erst gut geworden , seit die Deputieren kein Gehalt

mehr beziehen . Früher halten sie loooo Fr . * ) Der Unter ,

» ) Zn den Niederlanden haben die Deputaten Gehalt . Die Kammer der

Pairs ( la prämier clismbr --) so zwischen 40 und So Mitglieder hat ,

gibt , jedem Mitglied ,: zooo Gulden Entschädigungsgelder , und die

Kammer der Gemeinen - --couela clmmbrs ) die no Mitglieder

hat gibt jedem azoo Gulden als Entschädigung für den Aufenthalt in

»er Hauptstadt »



Md zwischen denen so bezahlen , und denen so bezahlt werden ,

muß in seiner ganzen Schärfe festgehalten werden , wenn man

eine selbstständige Dcpntirtcnkamnier haben will .

Kommt der Eine nun nicht so kommt der Andere , und selbst

wenn viele auebleiben , so stnd doch immer genug vorhanden um

einen gültigen Beschluß zu lassen . Die ehrgeizigen Talente , die

Minister werden vollen , und die eigentlich diejenigen sind , die

der Kammer Bewegung und Leben geben , werden nie fehlen , weil

diese eoen ihren Vorrheil drin sehen zu kommen , indes die an ,

dern , die wie sie sich ausdrücken , nichts dabei zu gewinnen >nd

nichts iabei z » verlieren haben , vielfach ausbleiben , da sie wohl

fühlen daß sie , nach dem Ausdrucke der Franzosen , nicht aus der

rnsti ^ re ministerielle gemacht sind .

Ändere kommen weil es ihnen Vergnügen macht einen Win ,

ter in der Hauptstadt oder in der Nahe brr Hauptstadt zu ,ubrin ,

gen , und hier als Deputiere einer Provinz mit einem gewisse »

Ansehen aufzutreten .

Andere kommen weil sie für sich oder einen Anverwandten

etwas zu suchen haben , welches sie leichter glauben durchtreiben

zu können , wenn sie beim Mittelpunkte der Verwaltung sind ,

und die Minister genöthigt , sie als Depucirten mit einiger Auf ,

merksamkeit zu empfangen .

Wieder andere gehen aus einer politischen Neugierde hin ,

um sich die Hauptstadt und die dortigen Verhältnisse anzusehen ,

so wie die Deputieren aus den andern Provinzen , um so eine

klare Vorstellung von dem politischen Leben des Staates zu rrhal «

ten , zu welchem ihre Provinz gehört .

Andere wieder aus andern Gründen , so wie bas mannigfal ,

tige Interesse die Menschen bestimmt . Der Privatvorthcil ist

etwas , worüber die meisten Menschen noch ziemlich klar sind , da

die Einsicht desselben auf dem beruht was sic zunächst umgibt , und

sie auch jeden Tag pflegen darüber nachzudenken .

Es ist eine glückliche Einrichtung der Gesellschaft , daß derje ,

tilge der seinen Privatvorthril in verständiger Weise befördert ,

jedesmal den Vortheil des allgemeinen mit befördert ; da der

Vortheil des Ganzen , die in gesellschaftlicher

Weise organisirtr Summe der gesammten Privat ,
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vorkheile ist . — Dort wird daher die Gesellschaft die beste »
Einrichtungen haben , wo jeder über sriucn Privatvortheil »»,
besten aufgeklärt ist , und je lebendiger und gelenkiger die Gesell ,
sckakt in ihren Bewegungen ist , desto leichter wird sich , aus der
Masse des PrivatvorthrilS , der Vortheil des Allgemeinen bildend
gestalten . Es geht damit gerade wie in thcucer Zeit , wo nia »
der allgemeinen Noch ungleich weniger durch wohlthätige Gest »,
nungen und Handlungen abhclfen kann , als durch das große Ge ,
triebe des Privatvorthcils , auf dem aller Handel beruht und n -ch
dem sich alle Handelsverhältnissc in organischer Weise , bei allen
handeltreibenden Völkern gebildet haben . Im Jahr igi ? ist be,
stimmt durch die großen Kornhändier und durchs Mcerschiff mehr
Elend gelindert und mehr Hunger gestillt worden , als durch alle
moralische Reden der Zntungsschreibcr , — und vielleicht selbst
als durch die Hülfsvercine , so wohlthätig diese auch gewirkt ha,
den , da sie die Hülfe gerade dahin brachten , wo die grißle
Noch war . * )
' Wenn aber auch die Deputieren der Grafschaften und Städte

aus keiner Staatskasse irgend ein Gehalt oder eine Entschädigung
bekommen , so hindert das nicht , daß die Kreise und Städte so ste
senden ihnen eine Entschädigung geben , wenn sie solches ihrem
Vortheil angemessen halten . Alle Wahlen konzentrieren sich im,
mrr auf zwei oder drei Personen , und vor der Wahl weis man
immer wer Hoffnung hat und wer nicht . Jede Parthie beleuch ,
ret ihren Kanditaten und die der anderen Parthie aufs beste , und
da jede ihren Willen haben will , so gibt ste sich alle Mühe alles
mögliche Gute und Böse von ihnen zu erfahren , gerade wie man
solches in Nordamerika steht . Man kann daher immer anneh ,
men , daß man vor der Wahl vollkommen über jeden Kandidaten

- unterrichtet ist über alle seine Verhältnisse , über sein Vermögen ,
seine Plane und selbst über seine Anverwandten . Hiernach beiir,

» > Schon aus den Zahlen scheint dieses zu folgen . Im Kornhandcl sin»
wahrscheinlich in diesem Jahre zwischen 2Z und zo MM . Rtl ' lr . in

unseren neun RcgicrungSbckzirken rund gegangen , da die Brodkon -

sumtion an Zo Millionen betragen hat . In alle » Hüifsveremen ist
aber wahrscheinlich keine halbe Million rund gegangen .



thcilt nun jeder Kreis wen er am besten wählt , und jeder Krei -

beurtheilk dieses wieder in seiner eigenen Weise .

In dem einen sagen die Wähler : Wir wollen den A wählen ,

das ist rin reicher Mann , der geht gerne einmal nach Berlin ;

auch hat er für sich nichts zu suchen .

In einem anderen sagen die Wähler . Wir wollen den D .

wählen , der geht auch gerne » ach Berlin . Nein sagen die ande ,

rcn , der sucht für seinen Sohn die Steuerempfänger Stelle nach ,

und sagt zu allem Ja , was der Minister vorschlägt . Wir wollen

lieber den C . wählen , das ist ein besserer Deputirter , der hat nichts

zu suchen , und damit er auch hingeht , so wollen wir ihm hundert

Luidor für seine Reisekosten geben .

In einem dritten sagen die Wähler : ob wie den D , den E ,

« der den K . wählen , keiner von allen dreien geht hin , da ihnen

die Reise zu weit . Wir wollen sie aber fragen , wie viel sie

für Reisekosten haben wollen , denn wir Rheinländer müssen doch

sorgen , daß unsere Deputirten sich geben , sonst bleiben sie am

Ende noch alle aus , und die Brandenburger sind allein da , weil

sie die nächsten bei der Hauptstadt sind .

In einem vierten Kreise sagen die Wähler : Wir wollen den

K . wählen . Dieser will gerne Landrath werden , und geht gewiß

hin . Wir bekommen einen thätigcn Landrath an ihm , und wir

brauchen ihm keine Reisekosten zu geben .

Indem jeder Kreis bas Wahkgeschäft auf feine Weise beur -

theilt , so bekommt man so ziemlich alle Jntressen und Meinungen

in die Kammer der Gemeinen , und diese wird nun eben so klug

zusammen gesetzt , als die Wähler selber klug sind . Sind diese

wenig über ihren Vortheil unterrichtet , so müssen dir Wahlen

schlecht werden . Es ist aber die beste Art die Menschen zu unter ,

richten , daß man sie eine Sache nach eigener Einsicht schlecht

machen läßt . Später machen sie sie dann auch nach eigener Ein ,

ficht gut .

Ausser den 400 Grafschaften könnte man den Städten so eine

Bevölkerung von 2000 Familien ' haben , noch bas Wahlrecht für

einen besonderen Deputirten zugcstchen unbeschadet ihres Rechts

in der Grafschaft gleich den anderen mitzustimmen . Den größere »

Städten könnte man für jede 4000 Familien so in ihnen wohn ,
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ten einen besonderen Deputieren wählen lassen . Berlin würde

hiernach 8 Deputieren bekommen , so wie Paris 8 Deputieren hat .

Da jede Pfarrei auf einen Pfarrhof qegründet , un die Ptar ,

reien das einzige Besitzthum sind , so noch von dem großen Besitz »

thumr der Geistlichkeit übrig , nachdem Abteien und Klöster ,

Dischthümer und Erzbischthümer verschwunden , so könnte man

so wie in Baiern , auf jede 200 Pfarreien einen Geistlichen alt

Abgeordneten seines Standes wählen lassen . Dieses scheint um s»

schicklicher , da die Pfarrhöfe ein unveräußerliches Eigenthum der

Gemeine sind , und also nicht zu befürchten ist , daß diele Grund ,

sage der Vertretung je in der Weise verschwinde , wie Abteien mit

Klöster wirklich verschwunden sind . — Ucbrigens ist es von gro¬

ßem Vorkhrile in der Kammer der Deputaten Geistliche zu haben ,

die von ihrem Stande gewählt sind , und diesen vertreten .

Man ist fast immer sicher , daß man auf diese Weise alle Ta ,

lenke in die Kammer bekommt , welche sich in dem Stande

befinden . — Diese werden gewählt auch selbst dann , wenn

die so sie wählen , ihnen abgeneigt sind , denn das Standet ,

Jntresse besiegt bei öffentlichen Wahlen immer jedes andre , und

kein Stand macht sich gerne dadurch lächerlich , daß er zu öffent ,

liehen Verhandlungen einen Deputirte » sendet , der beschränkt iß

und nicht zu reden weiß . Es scheint , als wenn dem römische !»

Hofe das an den baierschen Verfassung am meisten mißfallen

habe , daß die Geistlichkeit so unmittelbaren Anthcil an der Ver ,

trerung nimmt . Dieses führt nach und nach zur Selbständig¬

keit der Kirche und zur Unabhängigkeit von Nom ; eben weil

die Talente gewählt werden , und »veil sich unter diesen Talen ,

ten immer Ehrgeizige befinden , die noch ihren Weg zu machen

haben , die sich nun Mühe geben , und sich auszuzeichnen suchen .

Das ist aber die weise Einrichtung bei dem repräsenlaciv Systeme ,

daß keiner seinen Privatvortheil befördern kann , ohne zugleich

den allgemeinen Vorrheil zu befördern , denn eben weil alles

öffentlich ist , so findet der gewöhnliche Weg der Kabalen , deren

Element das Geheimniß ist , gar nicht statt , und »ver weiter will ,

muß am großen Tageslichte zeigen , was er ist und was ec

kann . Da nun andere , die ebenfalls weiter wollen , dasselbe

thun , so entsteht hieraus der Kampf der Talente , die in einer



repräsentativen Verfassung alle ihre Schule machen , und dir eben

die Negierung so stark machen , weil sie der Natur der Staats »

tinrichlung nach immer aus Talenten zusammengesetzt ist . von

denen die Stacksten immer oben sind .

Wenn in rer baierschen Verfassung 9 Prälaten oder 9 De »

kane oder 9 Bischöfe in der Vertretung wären , so wollte dieses

wenig sagen , alle . » 9 Keis - I -che , die von - ; -- o anderen .gewählt

sind , und die also die eigentliche » Repräsentanten der bairischen

Geistlichkeit sind , und die dieses ohne alle Rücksicht auf die beste »

hende gc -stliche Hierarchie sind , dieses will ganz etwas anders

sagen , und der Hof in Nom hatte wohl Ursache dieses mit prü ,

senden , Blicke anzusehen . Denn wenn die katholischen Gerne ,»

nen sclostänvig werden und das Wahlrecht bekommen , wenn die

Geistlichkeit vertreten wird , und eine größere Anhänglichkeit an

jhr Vaterland bekommt , welches sie gleich den anderen Ständen

zur Veralhung vaterländischer Gegenstände zieht , so muß Rom

billigere Grundsätze aufstcllen ; bejonders da die Mönche ver »

schwunden sind , b , e , wie jeder Kaserncnsol at ohne Gesinnung

waren , und ihren Oberen ohne Gränzcn ergeben . — An ihre

Stelle ist jetzt überall der Weltgeistliche getreten , der sich auf

Universitäten unterrichtet und gevilret , der des L . chts chrilyafrig

zcworden was die anderen Bekenntnisse durchdringr , uno was

jetzt durch die ganze Gesellschaft verbreitet ist , und der , was .

eben die Hauptsache , nicht ohne Gesinnung ist , wie

« in Mönch .

Ebenfalls halte ich es für sehr gut , wenn man wie in

Daiern die großen Gutsbesitzer besonders wählen laßt . Ueberall

gehen die Wahlen gegen großes Grundvermögen , und am Ende

hat man bloS die Reichsten in der Kammer , und gar keine von

mittlerem Vermögen . Wenn dieses auch in einem Staate wo

eine allgemeine Gleichheit der Abgaben ist , und der Reiche also

in dem Grade auch mehr bezahlt in dem er reich ist , weniger

gefährlich ist als sonst , wo die großen Gutsbesitzer zugleich die

privilegirten waren , so muß man doch dafür sorgen , daß auch

der mittlere Ackerbauer seine Vertretung in seines Gleiche » habe ,

und daß fein Dcpntirter die Dinge grade so bcutthcilt wie er .

Dieses wird am leichtesten dadurch erhalten , wenn , wie in Daiern .



die großen für sich und unter sich wählen . Jetzt haben die , 4 ;

adeligen Gutsbesitzer unter sich 14 Deputiere gewählt , und die

Baiern haben von diesen also nur 14 in der Kammer . Hätte »

sie sie nicht allein wählen lassen , sondern mit den andern , s»

hätten sie vielleicht 40 von ihnen in die Kammer .

Der Staat ist offenbar gut vertreten , wenn jede Provinz

gut vertreten ist , und jede Provinz ist gut vertreten , wen » in

ihr die Deputieren aus allen Ständen gewählt werden , und i»

dem Verhältnisse in dem jeder Stand stark ist , so an Anzahl

der Familien , so an Besitz dieser Familien .

Es ist daher vielleicht zweckmäßig , daß das Wahlgesetz s,

geordnet wird , daß jede Provinz aus ihre Weise wählen kann ,

nachdem ihr die Anzahl Deputiere zugcwiesen die sie zu sende »

hat . — Bei einer völligen Gleichförmigkeit in den Wahle »

würde in einigen Provinzen wohl schlecht gewählt werden .

Diese Gleichförmigkeit in den Wahlen ist gar nicht noth -

wendig , auch ist nicht nöthig daß die Wahlen durch ein beson¬

deres Wahlgesetz bestimmt werden , sie können dieses , so wie in

England , durch offene königliche Freiheitsbriefe , welche jede Pro¬

vinz und jeder Stadt die Anzahl der Deputirten bewilligen die

sie zu senden hat . Das Schwierige ist nur das , daß man eine

« » gemein genaue Kenntniß der Provinzen , der Stände und der

Familien haben muß , um so einen Brüf zu entwerfen , und daß

sich diese Kenntniß ohne eine öffentliche Bcrathung und ohne

wirkliche Wahlen nicht wohl erhalten lassen . Denn wie ein

Wahlgesetz wirkt , und ob es zweckmäßig oder nicht , darüber

hat man erst ein Urthcil , wenn einigemal darnach

gewählt worden ist .

§ . ui .

Die Wahlen ln England .

Man hat auf dem Festlande gewöhnlich eint unrichtige Vor¬

stellung von den Wahlen in England , indem man dasjenige

unbedingt glaubt , was die Zeitungen der Opposition in einseiti¬

ger Weise über diesen Gegenstand sagen , und ohne sich um das

Historische und das Statistische des ganzen Wahlsystems zu bee

kümmern . Hiedurch ist dann die allgemeine Meinung entstanden ,



daß die Wahlen blos durch Bestechungen geleitet würben ' , und
dag die Nation durchaus schlecht vertreten sey .

Da England derjenige Staat von Europa ist , der das älteste

repräsentativ System hat , also die längste Reihe von Erfahrun ,
gen über dasselbe , so muß man bei eigenen Einrichtungen die

dortigen immer zu Nathe ziehen , und deswegen wird es die

Sache fördern , wenn wir hier eine kurze statistische Uebersicht

des englischen Wahlsystems geben .

England .

40 Grafschaften ( oder 8liires ) schicken 80 Ritter .

25 Städte schicken , , 1 , ; c> Bürger .

1Ü6 Flecke » schicken , , , r ZZ4 Bürger .

5 andere Flecken , , , , ^ Bürget ' ,

die 2 Universitäten e , , , , 4 Repräsentailten -

die 8 Städte , so die fünf Häfen heißen 16 Barone .

Zusammen , , , , 48 y .

Wales .

l2 Grafschaften schicken , , / iL Ritter .

12 Flecken schicken / / , - 12 Bürger »

Schottland .

24 in allem .

zc > Grafschaften schicken , , gö Ritter .
die Stadt Edinbürg , r , 1 Bürger .

die 12 königlichen Flecken , die in l 4

Direktionen getheilt sind 14 Bürger .

Zusammen , , < e < 4 ; Mitglieder .

Irland . -

zr Grafschaften schicken < , < 64 Ritter «

7 Städte schicken ( Dublin und Cork

schicken jede 2 ) , « e - Bürger .

» L Flecken schicke » , e 1 e 2S Bürger .

die Universität Dublin , 1 1 i Repräsentant ,

Zusammen , , , , e roo .

'Lmt . Pr . V - rf > 1 . Tb , je »
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Also hat England 48 y Deputieren .
Wales - 4

Schottland 45
Irland ic >o

Also in allem 6 ; g .

Die Ritter der Grafschaften müssen in der Grafschaft wo sie

gewählt werden ei » Landeigenthum von wenigstens 600 Pfand
Sterling reinen Einkünften haben , nach Abzug aller Abgaben ,

ausgenommen der öffentlichen Taxen und der Kirchspielstcuer .
Die Bürger müssen in der Stadt , oder deren ihrem Weich¬

bilde , ein Grundeigenthum von zc>o Pfund Sterling reinen

Ertrag besitzen . Die in den Grafschaften wählbar sind können
aber auch von den Städten gewählt werden . Die Söhne der

Pairs und die Repräsentanten der Universitäten sind keiner dieser
Bedingungen unterworfen .

Nicht so sorgfältig isi man in der Bestimmung der Wah <

lerrechtc gewesen . — Zuförderst ist zwischen den , bei den große »
Zweigen der Repräsentation , dir der Grafschaften und der der

Städte und Flecken zu unterscheiden .

Die Wahl der 80 Ritter oder Repräsentanten der Graf -

fchaftrn Englands geschieht mit der größten Oeffentlichkeit , und

unabhängig von allem gesetzwidrigen Einflüsse . Der bei zahle
reichen Versammlungen unverflieidliche Tumult kann einige Hän¬

del veranlassen . Es entstehen zuweilen Streitigkeiten über das

Stimmrecht , welches von Freeholders gefordert wird , die nicht

das durch die Gesetze verlangte Vermögen eines freien Erbes

von 40 Schillinge reinen Ertrags besitzen . Alle Streitigkeiten

werden von den Sherifs oder BailifS untersucht , welche die

grbornen uns - völlig unabhängigen Voisitzer der Wahlversamm¬

lungen sind . Sie entscheiden alles mit Vorbehalt der Appella¬
tion aus Parlament .

Bei diesen Wahlen beschränkt sich also die Jntrigue drauf ,

daß man Stimmen sammelt , und daß man gleichgültige Wähler

auf seine Kosten aus der Ferne kommen laßt , ober daß man für

die , welche noch die Armentaxe schuldig sind , diese bezahlt , weil
sie sonst nicht stimmen können .



Auf diese Art werden auch dir 64 Rittet ' für die ; r Grafit

schäften Irlands und die r r der Grafschaften des Landes Wales

erwählt , so daß gegen die Wahl von 15s Rittern nichts einzu «
wenden ist . Die ; o Ritter der zo schottischen Grafschaften
werden aber nicht so tadellos gewählt , weil hier das Stimm «

recht nicht mit einem Grundeigenthum verbunden , sondern sich

von diesem trennen und besonders verkaufen läßt , wodurch Eins

zelne sich des Rechtes einer großen Menge Wähler bemächtis
gen können . * )

Das englische Wahlsystem für die Grafschaften hat aber noch '
zwei Kehler . Zuerst ist der Werth eines freien Erbes in den

verschiedenen Grafschaften sehr verschieden ; dann sendet zweitens

eine Provinz wie W - stmoreland , welche nur 46000 Einioohnek

hat , ebensowohl 2. Repräsentanten als Horkshire das eine Miks
livn hat , also ar Mal so viel . In fenen Provinzen hängt die '

Wahl oft von dem Einflüsse einer einzigen mächtigen Familie
ab . Aber ungeachtet des Fehlerhaften ist doch die Repräsentation

der Grafschaften der wahre Heerd der unabhängigen und unpar »
teiischen Meinung .

Ein wahres Chaos ist die Repräsentation : dev ' StÄktz Köe

cken und Korporationen . Hier äußert sich den doppelte Einfluß
der Krone und der Aristokratie , welche ein .' Geheimniß der kons

stitutionellen Politik Englands ist , unkr die , wie die Engländer

behaupten , von den Schriftstellern : des festen Landes van jeher
wenig begriffen worden .

Als die Gemeinen ansingen das Joch - der normännischcn Da «

rone abzirschütteln , erhielten sie nur nach und nach besondere
Karten ihrer Freiheit , so wir der Eigensinn des Augenblicks oder
das Lokalinteresse solches vorschrieben . Hier erwarb eine Stadt

alle Munizipalrechke wieder , so sic unter de » Römern besessen .

Dort kämpfte eine andere mit glück sichern Erfolge gegen den

Feudalherren , der auf den Besitz des Bodens und auft das per «

»1 Ein Schcrif hatte nach dev Versicherung deS Ifsvim , das
Stimmrecht einer ganzen Grafschaft gekauft , und - wollte sich selber

Vorschläge » und wähle » . Ein Rcchtsgelehrtcrc abtr machte ihm den
Linwnrf , das; er als Shcrif nicht Kandidat , sei-,1, und also auch nicht
« ewählt werde » könne .

rs *
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sönliche Recht der Vertretung seiner Vasallen Ansprüche machte .

Entftmte oder verdächtige Provinzen crhielren keine Erneuerun¬

gen ihrer Rechte und keine Freiheiten für ihre Städte . Andere

Provinzen erhielten , durch die Gegenwart des Monarchen begüm

sttgt , oder unter dem Schutze großer Herren , Karten der Wahl -

sreiheit für kleine , einer solchen Ehre nicht würdige , Flecken .

Außer diesen Ungleichheiten , die gleich von Anfang in der

Vertretung lagen , hat die Zeit noch neue hinbeigcführt , indem

neue Städte entstanden , die gar kein Wahlrecht haben , indeß

andere verfallen stnd , bei denen das Wahlrecht an den Ruinen

haftet . So ist der Flecken Oldsaruni , der auf ein einziges

verfallenes Gebäude herabgekommen , in dem Besitze eines Man¬

nes , der der rechtmäßige Erbe der Wahlrechte der ganzen alten

Bürgerschaft geworden , und der am Wahltage mit seinen Freun ,

den hingeht , einen Maire und die ganze Municipalität ernennt ,

dann die Wahl hält , indem er einen Stimmzettel in die Urne

thut und diese nachher heraus nimmt und öffnet , wo er dann

den N . N . als gesetzmäßig gewählten Repräsentanten der Ein¬

wohner von Oldsarum ausrufc .

So lächerlich diese Zeremonie auch ist , so ist ste gleichwohl

aus die ehrwürdige Unverletzbarkeit der erworbenen Rechte be¬

gründet , welche jede Staatsgescllschaft aufs höchste ehren und

achten muß , damit mit der Sicherheit des Erwrrbens nicht auch

die Luft des Erwerbens verloren gehe .

27 Städte und 17 : Flecken wählen demnach zzy Mitglie¬

der ins Parlament , während die gesammle Landbevölkerung nur

von 8c > Gliedern vertreten wird , die die 40 Grafschaften senden .

Doch findet dieses große Mißverhältnis ) nur im eigentlichen

England statt .

In einigen Städten hat sich der Magistrat , oder daS Mu »

nizipalkorp das Wahlrecht zu verschaffen gewußt . In andern

Diese Mißbräuche gränzcn zu Zeiten ans Lächerliche . Wichel ,» der

Eroberer liebte den Aufenthalt von Ailcsburi , und bewilligte dem

Herrn des Fleckens das Recht , zwei Parlaments - Glieder zu ernennen ,

mit der Bedingung : H - u und Stroh für des Königs Schlafgemach

zu liefern , und Se . Majestät bei jedem Besuche im Winter Z Aale ,

und im Sommer 2 frische Eier zu überreichen , so steht in der Karle .
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gehört das Wahlrecht den Bürgern , allein der Magistrat hat
das Recht Bürger zu machen , und er bedient sich desselben bei

einer verkommenden Wahl im vollestrn Ucberflnß . Alle Post ,

kutschen sind dann mit neugeschaffencn Bürgern besetzt , die von

dem äußersten Ende des Reichs nach einem Flecken reisen , dessen

Namen sie kaum zuvor gekannt haben . In mehreren Städten ,

z . B . i Chester , hat der Magistrat eine Menge Wohnungen zu sei /
ser Verfügung , die er fast kür nichts an arme Wähler vernuerhet ,
über deren Stimme » er zu schalten hat . In anderen Städten

ist das Stimmrecht mit dem Besitze des kleinsten Flecken Landes
verbunden , das kaum groß genug eine wandernde Bure drauf

aufznschlagen . Bei Annäherung einer Wahl verkauft man der »
kleine Garrenwinkel an bereitwillige Wähler , die dann Bürger

auf einen Tag werden . — Zu Warehani war einst eine Wahl

auf dem Punkte sic !, gegen die immer siegreiche Partie zu wen ,

ten , weil sich im Flecken nicht hinlänglich Stcmpelpapier befand ,
am die smulirtei : Kaufkonkrakte auszusihe » . Zu Dorchestcr wer /

den die alten . Privilegien so in Ehren gehalten , daß für einen

kleinen Scrich Landes , der schon zur Landstraße gezogen ist , ge /

stimmt wird .

Aus allen solchen Unregelmäßigkeiten entsteht natürlich ein

System der Käuflichkeit , welches dem wahren Geiste einer re¬
präsentativen Regierung freilich ganz entgegen ist , welches aber

doch nicht den Einfluß auf die Unabhängigkeit des Parlaments

hat , wie man gewöhnlich glaubt . Man überzeugt sich hievon ,
wenn man diese Käuflichkeit näher studiert .

Die Käuflichkeit entsteht aus der Abhängigkeit von einzelnen

oder von wenigen Familien und man kann sie in drei Classen

rinthcilcn .

i . Die erste Classe begreift die , wo ein einziger Mann Herr

eines ganzen Fleckens geworden , oder aber wo er das Wahl /

recht , getrennt von dem Eigemhumsrechte , an sich gebracht , wie

z . B . zu Peterfield . Die Zahl solcher Flecken beträgt im ei /

genilichen England : ; 6 .

i . Oder sie sind es dadurch , daß die MmneipaUtät die das

Wahlrecht hat , von einer reichen und adelichen Familie ernannt

wird , wo dann auch dir Wqhl voll dieser geleitet wird - . So



hängt Dukingham vom Markts von Buklngham ab . Lyene vom
Grafen von Wcsimoreland , u . s. w .

g . Die dritte Elaste begreift die eigentlich verkäuflichen Fleke

ken , die besonders in Cornwallis häufig sind . Die Einwohner
dieser Flecken sehen die Drfugniß , ihre Stimme zu verkaufen

als ein erbliches Recht an , « nd treiben offenen Handel damit ,
der Preis einer Stimme ist ; bis Guineen , nach Umstan¬

den , Man weis zum voraus wie hoch die Wahlstimmc » solcher

Fleck « zu stehen kommen . Barnstaple kostet gewöhnlich io bis
rzooo Pf . — Homion 6 bis ioooc > Pfund . Der schrecklichste

Schlag für die achtbare » Wähler tritt dann rin , wenn die Kam

didaten sich untereinander vergleichen , weiches bisweilen der Fall

ist , wenn der Preis der Summen gar zu hoch gesteigert wird .

Diesen Wählern galt jener Ausdruck des Repräsentanten von

D - rwick . „ Zum Teufel mit euren Instruktionen ; Ich habe
„ Euch gekauft , ich werde Euch auch wieder verkaufen . "

Diese Verkäuflichkeit kommt freilich der Opposition wie dem
Ministorio zu statte » , >a es wäre nicht unmöglich , daß die erste

dereinst , mit Einverständnis ) mehrerer reichen Familien , diese

Flecken für sich kauften , wo dann , die 70 Staatsbeamten , welche

beiläufig im Parlamente Sitz und Stimme haben , nicht him

reichen würden , den Ministern ihre bisherige Mehrheit zu

sichern .

Es ergibt sich aber aus dem gesagten , daß unter den 4 ^

Repräsentanten für England mir -- z von wahrhaft unabhängi¬

gen Wähler » gewählt werden , die übrigen ihren Platz ih¬
rem Vermögen und Einflüsse oder der Gunst anderer verdan¬

ken . — Es ist bekannt daß beiläufig r6o Personen vom ho¬

hem Range diese zy6 Wahlen unter sich thcilen . Die Zahl ,
die jede Periou ernennen läßt , ist bekannt , und man könnte ini

Nothfalle ihre Namen im Staatsalmanach gleich bei der Liste

der Parlaments - Glieder anführen .

Die meisten dieser Personen sind PslrS ; sieben von ihnen

find Staatspensisnäre die vom Staate zusammen eine Summe

von ag , 569 Pf . Sterling beziehen .

Indes übt doch dieses fehlerhafte Wahlsystem nicht den gro¬

ßen Einfluß auf das Parlcment aus , de » man gewöhnlich glaubt .



W il alle Verhandelnden Sffentlich sind , also unmittelbar unter

de » Augen der Nation geschehen , so ist jede Partie , die im Par ,

lamente die siegende sein will , genöthigt sich mit Talenten zu

verstärken . Da nun die Opposition eben sowohl Stimmen und
Stellen für die Talente kauft , die sie hercinbringen will , wie

die Partie der Minister , so werden die Talente von beiden Sei ,
ken in die Kammer ringeführt , und dieses ist wohl die Ursache ,

warum das englische Unterhaus ungeachtet der Fehlerhaftigkeit

der Wahlen , immer so große Talente gezeigt hat . — Wenn
die beide » Partien so im Unterhaust sind , nach den größten

Anstrengungen die sie gegeneinander gemacht , nun nahe dabei

sind , sich einander die Wage zu halten , so entscheiden die 9 ;
Mitglieder , die die Grafschaften und ble unabhängigen Städte

gewählt , und die Seite hat die Stimmenmehrheit auf welche
diese sich stellen .

Die Regierung ist freilich eine Oligarche , da in den Händen

von iüo Familien zgy Stimmen liegen , also die absolute Mehr ,

heit . Ader diese iüo Familien gehören zu verschiedenen Par ,
tieen , sie sind unter sich nicht einig und dieses erhält das

Gleichgewicht und .erhält die Freiheit .

§ - r - ; .

In England wäre - offenbar die Vertretung viel besser geblke ,

ben , wenn sic von Anfang entweder ganz oder doch zum größ ,

te » theilc an die Grafschaften und nicht an Städte und Flecke »
wäre geknüpft worden ; wenn statt , baß jetzt die Grafschaften

nur zc > Nuter schicken und die 196 Städte und Flecke » ; 8 -

Dürger , bas Verhältniß umgekehrt genommen worden . Auch

hätte dieses besser auf die Vertheiluug der Bevölkerung gepaßt ,
da doch immer drei Viertel auf dem Lande wohnen , und nur

rin Viertel in den Städten . Und dieses Verhältniß hat immer

statt gefunden , und damals vor 600 Jahren wo sich zurrst daS
mglische Parlement gebildet hat , noch mehr als jetzt .

Ich glaube daher daß wir zu einem guten Wahlgesetze ge ,

langen , und zu einem solchen das eine lange Reihe von Jahren

und vielleicht von Jahrhunderten auf den Zustand der Gesell ,

schaft paßt , wenn man die Grafschaften ( die Landräthliche »



Kreise ) zur Grundlage nimmt ; und jeden einen oder zwei) De ,
Mitten wählen läßt .

Daß man dir Städte die in diesen Grafschaften liegen , mit

dem flachen Lande zugleich wählen läßt wodurch gleich schon
eine so heilsame als nöthige Reibung entsteht , indem nun das

flache Land einen anderen Deputirtcn haben will als die Stadt , - 7-

wie man dieses bei allen Prediger Wähler sieht , wo der Flecken

und das Kirchspiel immer zweierlei ) Meinung sind — und daß

endlich außerdem noch die Städten durch königliche Freiheits¬

briefe , das Recht ertheilt wird , einen zwei oder drei Dcputirte

für sich zu wählen , und zu senden , je nachdem sie groß sind .

§ . 1 - 4 .

Ist auf diese Weise die Anzahl der Deputaten bestimmt ,

die jede Provinz zu senden berechtigt , so muß noch die . Art und

Weise bestimmt werden , wie sie gewählt werden .
Die Deputaten für das Haus der Gemeinen werden am

schicklichsten von den Gemeinen gewählt , und bei uns , wo die

Ackerlose so ziemlich gleich sind , und das Gemeincwesen sich

gleichförmig ausgebilöct , ist es leicht eine Einrichtung anzugeüen ,
wodurch diese Wahlen einfach und völlig gerecht werden , ncmlich

in dem Sinne : Daß diejenigen Eigenthümer , di ? als
die eigentlichen Besitzer der Grafschaft können

angesehen werden , jedesmal den Deputieren er¬
nenne n .

Wenn die Gemeinen selbstständig werden , wenn die Fami¬

lienväter , so 2 ; Jahr alt , und in den Steuren eine bestimmte

Quote bezahlen z . B . 1 Rthlr . , den zehnten unter sich zu ih¬
rem Schöffen Wahlen , und diesen jedesmal aus den Meistbccrb ,

ten nehme » , wenn endlich jeder zu den Meistbeerbtcn einer Ge ,
meine gehört , der in der Sccuerrolle eine Quote von , c> Ntlr .

bezahlt , so bekommt jede Gemeine einen Schöffenrath , in wel¬

chem sich der Mitttlpunkt und Schwerpunkt alles Lrundvermö ,
gens der Gemeine befindet .

Diese Schöffen betragen ungefähr 1 p . E . von der Bevöl¬

kerung , und da bei uns der Lanbräthliche Kreis oder dir Graf ,

schaft aus 4 bis 5000 Familien , oder aus ss bis r ^ voo Sm



lei » besteht , so kommen wenn die Schöffen aller Gemeinen sich
versammeln , 200 bis 250 zusammen , und indem diese mm den

Deputirten für die Grafschaft wählen , so kann inan annehmcn ,

daß die Wahlen von den 200 unabhängigsten Grundeigrnrhüe

mern geschehen , so in der Erafschatt zu fimcn . — Diese Un ,

abhängigkcit wird dadurch noch befördert , wenn bestimmt wird ,
daß jeder Meistbecrbte der Grafschaft wählbar , so ; c> Jahr alt

und ; o Nhlr . Steuer gibt , und daß jeder Meistbeerbk - so ; s
Nhlr . Steuer gibt , das Recht hat , bei der Wahl zu erscheinen ,
auch wenn er in jener Gemeine kein Schöffe ist .

In Lenen Provinzen wo das Gemeincwesen nicht so aiisge ,

bildet ist wie bei uns , weil ein großer Ackerhof in der Gemeine

vorhanden , der bis jetzt das Dominium über seine Hintersassen

üb .' r , welches größkcncheils kleine und auf geringem Gute sthende

Leute waren , da muß wohl eine andere Wahlart statt finden ,

wenn man will daß die Grafschaft eine wahre Vertretung er ,
halte . —» Denn eine eigentliche Gemeine kann stch nur da bil ,

den wo eine gewisse Gleichheit deS Vermögens und der Acker ,
lose statt findet , und deswegen hat sich in unseren Städten und

Flecken das Gemeincwesen am frühesten ausgebildet , eben wegen
dieser größeren Gleichheit im Vermögen der Bürger . Da wo

aber ein großer Ackcrhof herrscht , der im Laufe der Zeit alles

Grundcigenthnm an sich gezogen , und nur geringe Leute um stch
gelassen , als Kötter , Tagelöhner , Häusler oder Brincksther , wo
dieser Ackerhvf stch eine Hausrapellc gebaut , bei dieser eine »

Geistlichen angestellt , der zwar die Sorge eines Seelenhirrrn
auch über die Kleinen übernommen , die aber natürlich nicht das

Recht haben ihn zu wählen . Da der große Ackerhof , der die

Stiftung der Kapelle oder Kirche gemacht , das Patronatsrecht

als eine natürliche Folge dieser Stiftung besitzt . Da wo diese

Verhältnisse statt finden , kann sich nicht früher eine eigentliche

Gemeine bilden , bis die Zeit eine gleichförmigere Verkheilung

des Grundbesitzes hrrdeiführt , denn die Namr und das Wesen

jeder Gemeine ist demokratisch , und dieses kann nur da statt

finden , wo eine gewisse Gleichheit unter den Aktionärs ist —

In einer Gegend wo blos große Ackerhöft find , müssen auch blos

diese wählen , wenn stch eine wahre Vertretung bilden soll .



Daß man die Stimmfähigkeit so wie die Wahlfähigkeit ans

Erundcigenlhum knüpfe , und die Größe des Grundeiqenthums

nach dem Steuersätze bestimme den er trägt , scheint mehrere

Vorzüge zu haben .

Zuerst ist die Klaffe der Grundcigenlhümer die bei weitein

zahlreichste im Staate , dann jeder , der ein Haus besitzt , auch

Grundbesitzer ist . Dadurch , baß die Grundsteuer sich auf jegli ,

ches unb - wcgliche Eigenlhum erstreckt , und nicht allein Grund

und Boden in sich aufnimmt , sondern auch in einer besonderen

Nolle die Gebäude , sind die Städte und das Land auf eine Linir

gekommen , und jene trage » ein Viertel in der ganzen Grund «

steiler . Da nun zugleich ein Viertel der ganzen Bevölkerung

in den Städten wohnt , so sieht man , daß die Steucrrolle schick,

lich zur Grundlage des Wahlgesetzes kann gemacht werden .

Einige habe » gemeint , daß es unrecht , daß man das Wahl ,

recht blos an den Grundbesitz knüpfe , weil man hiedurch zwei

Drittel der Nation zu stimmlosen Bürgern mache .

Es ist , wenn man über dergleichen Dinge redet , immer sehr

nützlich , daß man sich vorher mit dem Statistischen und Hisio ,

rischen des Gegenstandes bekannt mache . Wäre dieses geschehen ,

so würde man gefunden haben , daß bei dem jetzigen Zustande

der Gesellschaft nicht bloS ein Drittel der Familienväter Grund ,

rigcnthuin besitzt , sondern acht Neuuthcile , und daß gemäß der

Statistik , so das Kataster von Frankreich ausgestellt , von den

2 <- Millionen Menschen , so in Frankreich leben , - 6 Millionen

zu de » Familien der Eigenthümer , und nur z Millionen zu

denen der Heuerleute gehören . Ein zweiter Vorzug besteht in

der Uttvcränderlichkrit der Grundsteuer und in der Offenkundig »

keit des ersten Wahlrlcments . lieber das , was einer an Grund

und Boden besitzt , und über das , was er in der Steucrrolle

bezahlt , können keine Streitigkeiten und keine verschiedene Mei ,

nungen statt finden .

Nimmt man Gewerbesteuern und Patenten dazu , wie dieses

im französischen Wahlgesetze der Fall , so sind Untcrschleife leichter

möglich . So behauptete z . B . die Opposiiition , daß bei den

letzten Wahlen in Frankreich , ( igrg ) der Minister auf den

Vorschlag des Perfekten des Gardtepartements zoo Patente in



DkM 'tkliiknt gksendtt , um mit Hülfe von Liest » ^ oo Wähler
auf den Steuersatz von ; oo Franke » zu bringen , damit sie stim ,

men , und im Sinne des Ministers stimmen könnten . * )

§ . irs .

Um also als Wähler der Grafschaft auf dem Wahltage zu
erscheinen , muß man als Grundeigent >, simcr io Nthlr . Steuer

bezahlen , r ; Jahre alt seyn und in einer der Gemeinen der
Grafschaft als Schöffe seyn gewählt worden ; oder man muß rs

Jahr alt seyn und zo Rkhlr . Grundsteuer bezahlen .
Um wahlfähig zum Deputirtcn in die Kammer der Gcmei ,

ncn zu syn , muß man ein Grundeigenkhum besitzen , von dem

man 50 Rthlr . Steuern bezahlt , und ; o Jahre alt seyn .
Ich Halle cs nicht für gut , daß die Wahlfähigkeit an einen

größeren Steuersatz als go Nthlr . geknüpft wird . Die Wahlen

Noch mehr Unterschlcisc würden statt finde » . wenn inan nach den

Wünschen derjenigen verführe , welche das geistige Kapital , so sich

i » der Nation befindet , mit wollen vertreten staben . U » , es ver¬

treten zu können muß es sichtbar werden , es muß seine Währung

habe » , n » d da das Stimmrecht an die Stcuerrollen geknüpft ist , so

muß cs in diese cingcführt werden , indem man von dem allgemei¬

nen Grundsagc ansgeht : daß jedes Kapital , also auch das Geistige ,

jeinci » Bescher eine jährliche Rente trägt , und das , er von dieser

ein gewisses Prozent an die Bedürfnisse des Staates abgibt . Die¬

jenigen alsst , die im Weiche eines geistigen Kapitals sind , welches

ihnen zur Vradwinnug dient , als : Herzte , Nechtsgelehrte , Professo¬

ren , Rcgierungsräthc u . s. w . , müssen von diesem eine gewisse Ab¬

gabe als Indusiriesteucr bezahlen , und werden hiedurch stimmfähig
und Wahlfähig .

Gegen alles dieses ist nichts einznwenden ; nur ist hiebei zu beden¬

ken , daß viele auf die Stimmfähigkcit , wie auf die Wahlfähigkeit

verzichten werden , sobald sie 50 Nthlr . Steuer deswegen «ragen müs¬

sen . Da sich die Wahrscheinlichkeit daß man nicht gewählt wird ,

z» der daß man gewählt wird , wie 200 zu i verhalt . — Dann ist

weun der stall cinkrit , der im Garddepartcment war , die Korruption

tcrWahlen noch viel leichter , eben weil cs an einem sichtbare » Maaß -

stabe fehlt , mit dem sich die Steucrstche des Stimmgebendc » verglei¬

che » lassen . — Und diese Korruption hat immer der Minister allein

in der Hand nnd nicht die Opposition weil er über die Eteuercm -

pfänger zu gcbiethc » wie wir oben am Garddepartcment sahen .
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wenden sich ohnehin immer gegen großes Vermögen , und wem ,

die Kammer gewählt ist , und die Steuersätze aller Deputieren

bekannt sind , so wird man finden , daß das Mittel eoo oder

loa Nthlr . sep » wird . * )

Knüpft man die Wahlfähigkeit an einen höher » Steuersatz ,

so sind in den Grafschaften , wo eine kleine Ackervcrtheilung iß ,

nur sehr wenige wahlfähig oder oft gar keine . * * )

In unserer Gemeine ( Brüggen ) sind von 400 Steuerpflich ,

tigen nur 40 die ic > Nthlr . bezahlen und drüber ; 8 die 20

Nthlr . bezahlen ; 4 die 50 Nthlr . bezahlen .

Die Bevölkeuing ist i ; oo Seelen .

In einer benachbarten Gemeine ( Antoni Amern ) sind unter

roo Steuerpflichtigen 64 die mehr als io Nthlr . bezahlen ; aj

die mehr als 20 Nthlr . bezahlen ; ; die mehr als sv Rthlr . bczah ,

len . Die Bevölkerung ist goo Seelen .

In einer andern benachbarten Gemeine ( Geprgi Amern .) sind

" ) So bezahlen die acht Depntirten von Paris nicht 8000 Fr . Steuern ,

sonder » vielleicht üo oder 70000 . Der lchtgewähltc Dcputirtc , Hm

Tcrnca » bezahlt für sich allein 12000 Franken Stenern .

-" >) Selbst ein Steuers « »; von 10 Rthlr . kan » schon Schwierigkeiten ma¬

chen , so das » in eine Gemeine , die ü Schössen wählen soll , nur 7 er »

8 Personen sind die 10 -Rthlr . Steuer bezahlen . Dieses würdeB .

in Brüggen der Fall sein , wenn die beiden ' Kirchspiele Brügge » und

Born aus denen die Gemeine besteht - getrennt würden , und jedes

eine besondere politische Gemeine bildeten , so wie sie jetzt eine besen-

dcrc christliche bilden . Brüggen mit eine Bevölkerung von goo

Seele » würde etwa ü Schöffe » zu Wahlen habe » , und sicher keine ir

Erben ausweiscn können die 10 Rthlr . Steuer bezahlen , da der Ve¬

den sehr klein geweilt ist .

Man wird daher vielleicht statt de » io Nlsilr . die Bestimmung so

machen mühen : daß die Schöffen « ns der Liste der Mcistbeerb -

tcn gewählt werde « , und daß diese Liste , wenn ü Schöffen zn wählen

sind , dir 24 Höchstbcsieiicrten , und wenn 10 zu wählen sind die qo

Höchsibestencrten der Gemeine enthält . — Ebenfalls könnte das Wahl -

geseg für die Gemeinen sp gestellt werden : Jeder ist wahlfähig der
10 Rthlr . Steuer bezahlt , wenn aber die Liste der Wahlfähige »

nicht die vierfache Anzahl Name » von der zu wählende » Schöffen ;

zahl enthält , so werden ans den Höchstbcstenerte » noch so viele Na¬

men hinzngcscvt , bis sic diese Zahl erreicht .





Nro . i .
Zu Seite - xz ,

Vertheilung des Ackerbodens in den » z lanbräthlichen Kreisen des
Regierungs , Bezirks Aachen .

Anzahl der Grundbesitz « » - - »

von einer Morgenzahl

von zwischen
Nro . . Kreis . ZOO in d̂und 200 loo 5o 25 Summa

dar - und und und und dar .

über . 300 200 » 00 5o unker .

i Stadtkreis Aachen « I 6 12 22 165 206

s Landkreis Aachen n 33 46 IZ 6 zrr 6592 7 - 39
3 Kreis Blankenheim 5 3 4 12 97 1738 1859
4 — Düren 20 31 9i 173 5 - 7 7740 857 -
5 — Erkelenz 8 io 23 70 266 7000 7377
ü — Tupen H 5 24 7 ? iqo - 598 1855

7 — Geilenkirchen 7 7 - 4 38 143 55 - 3 5732
8 — Gemünd s 3 2 50 So 2800 2887

9 — Heinsberg 4 4 14 34 131 8064 8 , 51

io - Jülich 6 12 45 102 255 6903 7321

n — Mvntjoie -- V 5 6 142 z - 6 r 33IZ

12 — Malmedy 2 3 33 144 266 1840 2288

IZ — St . Vieth 4 26 202 6 Zo 820 320 2000

Summa . . . . . 8 o - 138 5 >7 IZ02 3128 - 53435 - 58802
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unter 400 Steuerpflichtigen no die mehr als 10 Nthlr . bezah -
len ; zr rie mehr als 2s Nthlr . bezahlen ; 2 die mehr als ; o

Nthlr . bezahlen .
Die Bevölkerung ist 1600 Seelen .

Solche und ähnliche Zahlen wird man überall finden , ws

der Boden klein gctheilt ist .

In der Gemeine Kruchten besitzen izo Eigcnthümcr zwi ,

schen 7 und 20 Morgen ; 60 zwischen 20 und ; o ; io zwi ,

scheu ; o und 100 .
Die Bevölkerung ist z6oo Seelen . Die Größe gooc , KSl ,

ner Morgen im Ackerlands und 4000 in Gemeinhcitsgründcn .

Das diese Verhältnisse aber nicht blos i » einzelnen Gemei ,

nen statt finden , sondern in ganzen Regierungsbezirken , geht
aus folgendem hervor :

Im Regierungsbezirk Aachen sind ; 8800 Familien so Grund ,

eigeitthum besitzen . Unter diesen sind allein

ZZ4Z5 so , 5 Morgen u . drunter besitzen ;
zi28 so zwischen 2 ; n . 50 Morgen besitzen ;

i ; c>2 zwischen ; o u . roo ;
517 zwischen 100 u . 200 ;

Iz8 zwischen 200 u . zoo ;
80 über z <oc>.

Wie dieses Verhäitniß von einem landräthlichrn Kreise zum

andern wechselt , wie cs aber im Ganzen doch immer so ziemlich
dasselbe bleibt , das zeigt folgende Tabelle .

( Folgt der Tabelle Nro . i . )

H. 126 .

Sollen die großen Gutsbesitzer besonders wählen
so wie in Baiern .

Aus der Tabelle sub Nro . i , sieht man daß im Regie¬

rungsbezirk Aachen nur 8 -- Gutsbesitzer vorhanden sind , welche
zoo Morgen und drüber besitzen .

In den anderen rheinischen Regierungsbezirken finden dieses ,
be Verhältnisse zwischen den großen und den kleinen Gütern

statt . Man wird daher brr Frage näher kommen , wenn man
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die Statistik dieser Güter näher betrachtet . In der Ta ,

belie sub Nro . 2 , ist ihre Größe , ihre Grundsteuer , und ihre
Lage näher anzugeben , so wie der gegenwärtige Besitzer in de ,

ren Händen sie sind .

( Folgt der Tabelle Nro . 2 .)

Von diesen gc> Gütern ist die Hälfte in bürgerlichen Häm

den . Erliche zo Güter waren ehemals Landtags berechtigt . Dit

übrigen nicht .

Die Hälfte der Besitzer wohnt nicht im Kreise ; find als»

nicht landsäßig . Mehrere wohne » in Brüssel , Lüttich u . s. w .

ES ist wahrscheinlich nicht einmal den Wünsch dieser Grus ,

-Besitzer , daß sie eine eigene Innung bilden , und einen oder zwei
Deputieren unter sich wählen . Denn da die Hälfte bürgerlich
und die andere Hälfte adelig sind , so fehlt schon ein gemein ,

schafcliches Band , so die ganze Innung umschlänge . Hiezu
kommt , daß die Hälfte nicht im Kreise wohnt , mehrere sogar

im Auslande . Sie haben dghcr unter sich auch wenig Berüh¬

rungen und die wenigsten kennen sich .
Diejenigen die den Wunsch haben gewählt zu werden , wer ,

den wahrscheinlich nicht in diese Innung wollen , indem sie sag,

ten : „ Ich habe in meinem Kreise vielmehr Hoffnung gewählt

zu werden , als wenn ich bei den 80 Größten des Regierungs¬
bezirks bin . Denn in meinem Kreise sind unserer großen Guts¬

besitzer nur sechs . Davon ist einer Minorenn , einer , eine Witt ,
we , einer ein strinalter Man » , einer wohnt in Brüssel und der

fünftc nimmt wenn er gewählt wird , die Stelle nicht an . "

Achnliches haben wir bei uns bei den Wahlen s ,̂ - den De ,

partementalrath gesehen . Der Oepartementalrath vom Nhurde ,

partcmenl so aus 24 Mitgliedern bestand , wurde nämlich aus
folgende Weise gewählt :

Der Präfekt machte eine Liste von den 600 HSchstbesteuerte »,

aus denen die verschiedene Kantone r , o Wahlherren wählte » .

( eßeeteurs ) Diese bildeten das Wahlkollegium des Deports
mcnts . ( DoIIsZe electoral 6u Departement )

Jeder Kanton wählte eine gewisse Anzahl Wahlherren , g , 4

oder ; , je nachdem die Bevölkerung stark war . Die Wahlherren





Zu Seite - 88 -
Nko . 2 .

Verzeichniß der im Regierungsbezirk Aachen liegenden Gütern welche zoo Morgen und
darüber enthalten , nebst ihrem Steuersätze und ihren Besitzern .

No . . .kl.
Zrbße i » E
» 1. Morg . i>

rundstcucr

Franke » .
Kreis . Adeliges Haus .

r>.«o

' 362
1093

900
790
700
6zc >
400
330
343
330
; 20

2378
2047
- 374
2430
I400
1893

726
7L2
3 ' 7
813

643

Aachen .

«
«(
«
«

«
«

«

oon Guaita . ^ .
von Blaukart . Haus Alsdorf .
Gräfin Hazfeld .
F . Pastor .
G . Pastor .
D . Deny .
I . Zenres .
Willwe Schillings .
B . SchlLsfir .
von Burtscheid .

I 2

r ;
14
15
1 6

409 3
6 ; c>
416
323
; ic >

1077
363
m
137
i » 3

Blankenheim .
«

«
«

Graf v . Dciffel .
von Manteufel .
P . Ganzer .
B . Klein .
X . Roesqcn . _ — °

- 7
18
ry
20
21

22

2 ;
24
2 ;
2Ü

27
28

29
zo

3 -
Z ;
34

2096

1400
looo

yvo
880

760
70s
700
600

33 °
372
310
300
494
469
43 °
416
ZYO
ZOO

t ^ OO
l « 83

33 l
433
430
410
423
373
343

3030
3390
2476
1380

1483
1714
207 ,
- 447
11 lo

l 108

79 i
1 . 24
1097

838 -
1622

813
43 °
333

_ 7 ü L_
2Z2Z

438
2064

998
2OZ4
1930
132 Z
- 497

Düren .

«
«
«

«
«
«
«
«
«
«
1<
«
«
«
«
«

Grafv . Mrrvde -Westerlvo , Äterobe .
Pastor .
von Bongard , Heyden ,
von Geier .
I . Ccemer .
H - Marx .
Graf von Hatzfeld , Haus Kznswe , ler .
Graf von Elmpt , Die Burg der Unterhcrrschaft Burgen
Deutgen .
Graf von Spce .
von Gymmch , Haus Ncrvemch .
Larocher .
Schafhauftn . ^ ^
Gräfin von Hochstädten ,Niedcrzwier im Dingstuhl Hombach .
Graf von Woist, Meilernich Noervenich .
A . Govartz .
v . Harff .
W . v . Lommesen , Haus Drove .
H . Frohn .
L . Minc >e , / akr . »

37
38
39
40
4 1
42
43
44

Erkelenz .«
«

«<
«
«
«

v . -Lp . rmg , Haus Tuichcnoroch .
Graf von Nrstclrvde , « Thum ,
von H ister .
Graf von Hallbcrg « Drllborn .
Graf von Honipcfch , « Rührig ,
von Bongard .
Frau von Eynatrn .
Setz .

43
46
47
48
49
30
3 1
32
33
34
33

36

37
38
39
60

Li

62

r 200

1078
1064
1017

943
933
879
642
37Ü
480
3 - 8

3 <sä
903

1866

1 >8Z
146L
22 ZY
1°44
2229
I340
1033

423

Eupeu .
«
«
«
«

«
«
«
«
«

von Broich .
Nägelmakers .
Graf d ' Aury .
Graf Pmto .
W . Brrvcn .
N . Verken .
N . Drrvrn .
A . Cöiien .
I . Frocsftn .
Thiriard .
I . Maus .

900TamicnwaU
37 °
330
; o2
1 20

bcsiot aber
über Zoo M .

178
cbcnso .

230
ebenso .

437

2030
1 zoc >
1687

482

860

II2O

Grticutlkchen
«
«
«
«

«

«

Master .
Graf von Gollstcin zu Breil .
Wirrive Elasten .
I . Frauke » .
von Negry zu Zweibrüggen .

Fr . von Eynalten zu Trips .

Frau von Lerodt , zu Lcrodt .

63
64

400
40 O

33 °
I76

^ cmüuo . Frhr . v . Sybcrg , zu Enchs .
Frhr . v . Herst , zu Dreyborn .

63
66

67
68

69
70
71
72
73

„ 74
73
76

442
4O2
Z4 O
ZOI

- ' 34
> 843
i8 - i

933

Heinsberg .
«
«
«

v . Mirbach , zu Birgel ,
v . L.chkum , zu Elsum .
v . Blankart , zu Allerburq .
W >ttlve JSristz-n . zu Heqem .

43°
378
374
363
304
goo

1824
1607

1326
899

12Ü0

800

Jülich .
<«
«
«

«

Frau von Brgiveg .
v . Scockum , Haus Settcrig .
Fra » von Wpmar , zu Bcltgenhansen .
Frau von Wenge - Lin ,-enbrrg .
v . Fürstenberg , z » Häuft » .
Freifrau von Wyniar , Haus Kirchberg .

43°
4 - 3

412

3 37

Maimedy .
«

O. . Deihier .
Herzogin von Arensberg .
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wttl'btN nämlich nach dkl- Bevölkerung unter alle Kantone veriheilt .

In jedem Kanton war jede , stimmfähig so männlichen Geschlechts

war - i Jahre alt , und auf der Gemcinelistc eingeschrieben .

iDas erstemal wurken die 14 Departemenlsräthe von der Regie ,
ruiig ernannt . Nachher ging alle z Jahre ein Drittel ab , und

jdas Wahlkollcgium wählt für die 8 abgegangenen iü Kandida ,
!ten , aus denen dann die Regierung die 8 ernannte , so ihr ge ,

!fielen . Von diesen , 6 Kandidaten mußte das Wahlkollegiuin

wenigstens 8 außerhalb wählen , es konnte aber auch alle 16

außer stch wählen . Diejenige » der üoo Höchstbesteuerten , die
nun gerne in den Departementalrath kommen wollten , ließen

sich nicht unter die Wahlherren wählen . Dieses waren
lauter große Gutsbesitzer , da die Wahlen auf dem Lande immer

>gegen großes Vermögen gehen , und diese dispulirten nun unter

sich , wen sie zu den 8 Kandidaten nehmen wollten , so sie unter

sich wählen durften — hingegen bei den andern 8 so sie außer

sich wählen mußten — vereinigten sie sich leicht auf einem guten
Freunde der auch großer Gutsbesitzer war , und der die Klugheit

gehabt , sich nicht unter die izo wählen zu lassen . * )
Im Regierungsbezirk Trier , sind nur noch ic > adelige die

*) Das Lojlez » slectorsl chsrronä , , i , msiir bestand ebenfalls « uS

IZO bis 200 Wabiherren . Diese wurden von jedem Kanton des Ar¬

rondissements gewählt . Wahlfähig war jeder so 21 Jahr alt und als

sranjbsischcr Bürger auf der Genieinelisic stand .

Die Wahlherren fürs Departement sowohl als fürs Arrondissement

wurden auf Lebenszeit gewählt , doch fanden alle fünf Jahren neu »

Wahlen statt um die Abgegangenen und die Gestorbenen zu ersetze » .

Für das gesetzgebende Korps wählte jedes Wahlkollegium zwei
Kandidaten , sowohl die der Arrondissements als der Departements .

Aus drei Kandidaten so auf diese Weise gewählt waren suchte denn
der Senat einen aus .

Man siebt , daß damals Frankreich nur den Schein der Freiheit bat¬

te , nur dje leere Schale in , Vergleich gegen jetzt , wo unter dem

Könige 120000 der Höchstbesteuerten die Dcputirten für ganz Frank¬

reich , ohne alle Dazwischenkunft der Regierung wählen . — Jetzt be¬

ruht die Freiheit aus die Aristokratie der großen Grundbesitzer . Da¬

mals batte die Despotie den Schein de« Freiheit auf das dcinokrati -

fchc Element des gemeinen Mannes gebaut , indem jeder Wähler war .

so ri Jahr alt und männlichen Geschlechts .



noch kiir bedeutendes Grundeigenthum besitzen . Die Hälfte iß

aber nicht landsäßig . Im Kreise Koblenz sind nur >6 von de»

nen ebenfalls dir Hälfte außer Landes wohnt . Zm ehemalige »

Herzogthum Cleve sind blos noch die Freiherren von Wylich

und von Loo im Lande ansäßig und begütert , als die einzige »

von den alten aufgcschwornen Wappen im Clevischen übrig ge<

blieben sind . * )

Aus allen diesem scheint zü folgen , daß es besser ist , daß

man für die Nhcinprovinzen das Wahlgesetz ganz einfach läßt ,

und die großen Gutsbesitzer nicht besonders wählen läßt , weil

ihrer so wenige sind , weil sie keine besondere Innung auSmachkii

weil die wenigsten in den Kreisen wohnen wo sie begütert sind,

und weil sie sich untereinander nicht kennen .

§ - ! 27 .

Sollen die Gewerbe besonders wähle » ?

In Baiern wählen die Städte und Märkte besonders , und

der Sitz der Gewerbe sind dort die Städte . Bei uns sind die

Gewerbe aufs Land zerstreut , und wenn man sie besonders will

wählen lassen , so muß man wir im Nassauischen die Patent /

rolle zum Grunde legen . Jndeß tritt eine Schwierigkeit ei» :

Bei uns ist der Ackerbau ebenfalls ein Gewerbe , und so sehr

mit den andern verflochten , daß es oft schwer zu sagen ist , ob

man diesen oder jenen bei den Ackerbauenden oder bei den . Ge /

werbtreibenden soll stimmen lassen , da er in beiden Steuerrolle »

fast gleich hoch angeschlagen . — Obgleich das wähle » nach der

Patentrolle schon seine nicht kleinen Schwierigkeiten hat , so ist

die Sache doch immer noch ausführbar , und man kann be/

sondere Deputiere für das Gewerbe des Ackerbaues , und beson »

dere Deputieren für die anderen Gewerbe wählen lassen .

Allein einige haben vorgeschlagcn : man solle nach Ständk »

wählen lassen , und in den Ständen wieder nach Innungen und

Zünften . Wenn z . B . die Handwerker eines Regierungsbezirks

z Glieder in die Kammer zu wählen hätten , so stimmte die

Zunft der Schneider , die der Wagner , die der Zimmerleute , die

->) S . die Beilage im zweiten Bande - i



btt Tischler u . s. w . jede für sich . Allein diese Wahlen würden

schon deswegen schlecht werden , weil die Leute sich untereinander

gar nicht kennen , da die Gewerbe sich über das ganze Land zere

streut haben , und es würde schon Mne Kleinigkeit seyn , die

Schmiede aus einem ganzen Negicrungsbrzirke zusammen zu

bringen und zum abstimmen .

Bei den Gemeinewahlrn geht diese Einteilung nach Znnun ,

gen ebenfalls nicht , wenigstens nicht bei den Landgemeincn , und

eben in diesen wohnt drei Viertel der - ganzen Bevölkerung .

Denn die ; Schmiede , die 4 Zimmerkeute , die ; Schuster und

die 6 Schneider , die in einer solchen Gemeine zu finden find ,

können doch für sich keine Innung machen und einen Schöffen

wählen . — Eine Zunft kann nur da bestehen , wo sie zahlreich

und mächtig ist . ; Meister können unter sich so wenig eine

Innung machen , als 5 Haushaltungen eine Gemeine . Jene

können keinen Altmeister unter sich wählen , und diese keinen

Bürgermeister .

Es gibt keine Stände mehr , sondern nur noch Bcschäf ,

tigungen , und leicht geht jetzt der Mensch von der einen zur

andern über . Der Sohn des Schneiders wird ein Schuster ,

und der Sohn des Schmiedes ein Wagner . Alles Znnungswc ,

sen beruht aber wesentlich auf dem abgeschlossenen Sein in sich

selber , welches dadurch erreicht wird : daß der Sohn der

Beschäftigung des Vaters folgt , und daß die Zunft

nur Meistrrskinder in die Lehre nimmt . — Jede

Innung ist m ihrem Wesen so eingerichtet , wie die Adelsinnung

es war , und dieses ganze Jnnungswesen ist im Mittel aller

entstanden , und mit dem Mittel aller wieder zu Grunde gegan ,

gen . Wenn es jetzt noch bestände , so müßte es jetzt schon an

den Militaireinrichtungen und an den Landwehren zu Grunde

gehen , da diese alle andere gesellschaftliche Einrichtungen durch .'

kreutzen . Damals als es entstand , bildete der Krieger , oder

Ritterstand ebenfalls eine besondere Innung . Dieses war die

Dien st Mannschaft , welche neben den anderen Innungen

bestand , ohne diese zu durchkreutzen . — Daß in Indien sich die

Kasten so lange gehalten , rührt daher , baß sie nebeneinander

stehen , scharf gesondert , und ohne sich zu durchkreutzen . Wenn
Benz . Pr . Vcrf . r Th , 22
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dort die Scheins ( der Wehrstand ) die Klasse der Bramanen

und die der Banianen ( Kauflcute ) und die der Schutters ( Acker «

dauern ) so durchkreutzte , wie bei uns die Kriegslrute alle

Stande durchkreuhen und in allen Ständen zu finden find , kurz

wenn sie dort die Landwehrordnung einfühttcn , und die Drama «

nen , und die Schutters , und die Banianen alle Sonntags exer «

ziren und schwenken müßten , grade wie die Scheins , dann

wäre das Kastenwesen in der nächsten Generation schon ganz

aufgelößt . * )

Sobald die Deputirten beisammen find , so vertreten alle

zusammen bas ganze Land , und nicht jeder Einzelne die Stadt

oder den Stand der ihn gesendet . Manuel ist jetzt in der

Deputirten « Kammer von Frankreich , ob ihn nun die Vendee

oder Finistcre gewählt , oder ob , wenn nach Ständen gewählt

worden , ihn seine Kollegen , die Advokaten gewählt , oder dit

Dauern , das gilt völlig gleich . Es ist derselbe Manuel ,

und er hat dieselbe Pflichten und Rechte .

Wenn man ganz einfach nach der Grundsteuer wählen läßt ,

so werden die Städte und das Land , die Gewerbe und du

Ackerbau in ihrer verhältnißmänigen Stärke vertreten , und ob

« in Deputirter von diesem oder von jenem Stande , von dicht

ff) Die Bramancn sind bekanntlich nach indischen Neligionsbegriffen a»i

Bramas Gehirn entsprungen . Sie bilden den Stand der Priester .

Die Scheins sind aus Bramas Schulter entsprungen , und bilden den

Wchrstand . Die dritte Klasse sind die Banianen , dieses sind die Kauf¬

leute , so aus Bramas Bauch entsprungen sind . Die vierte Klasse

sind die Schutters , sie sind aus Bramas Füßen , und bilden den Nähr -

iiand als Ackerbauer , Handwerker u . s. w .

Es ist ungemein schwer , etwas vernünftiges über die Herstellung

der Zünfte zu sagen , ohne eine ganz genaue Statistik der Gesellschaft

und eine sehr klare Ansicht über ihre Mechanik zu bcsigen . Es ist

ungleich schwerer als ein Zollgescy zu machen , in dein keine innrc
Widersprüche verborgen , und wie schwer dieses ist , daß hat die Erfah¬
rung gelehrt .

Auf jeden Fall muß alles was hierin geschehen soll , von den Ge¬

meinen selber ausgehen , und nicht vom Staate , so wie im Mit¬

te l a l t e r auch alle diese Einrichtungen von dem daina -

iigeü Gemeinewesen der Städte ausgegange » sind -
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« der jener Grafschaft gewählt worden , bas ändert im Grunde
genommen gar nichts . Es ist immer derselbe Mann ,

und er hat immer dasselbe Amt .

In folgender Tabelle ist nach einem ungefähren Anschläge

angegeben , wie sich die drei verschiedenen Arte » von Vermögen ,

der Grundbesitz , die Kapitalien und die Gewerbe in

den verschiedenen Kreisen des Regierungsbezirks Aachen zu ein ,

ander verhalten , und man wird finden , daß man im Durch ,

schnitt immer wieder auf dieselbe Zahlen kommt , daß zwei Drit ,

tel des Vermögens im GruNdeigknthume steckt , und nur ein

Drittel in den Gewerben .

Dertheikung des Vermögens zwischen den Grundbesitzern ,

den Kapitalisten und den Gewerbtrribenden im

Regierungsbezirk Asche n .

§Nro .
Kreise .

Grundbe¬

sitzer «

Kapita¬

listen .

Gcwerb -

treibende » Summa .

i Stadtkreis Aachen . l 200 1 802 1022 !

^ r Landkreis Aachen . ! 854 -- 145 1222

3 KreiS Blankenheim -
812 ID 182 1222

4 — Düren . ! 770 ! 75 55 1222

^ 5 — Erkelenz . yro 22 62 LOO0

6 — Eupen .
333 667 1222

7 — Gemünd - 3Z8 667 1222

8 — Geikeriklrcherr . Y22 V
82 1222

9 — Heinsberg .
880

V 122 locxr

io — Jülich .
925 25 - 52 1222 »

II — Montjoie .
zoo

» ycc » 1222 '

r — Malmedy . 622 400 - 1222

IZ — Sk . Dieih -
882 12 110 1222

Summa .

Diese macht im Durch -

8725 2gL 4234 1M22S

schnitt . . . . 67 ! IV K12 1222

oder . . . sr s zr LOO-



Da diese Zahlen von den Landräthrn dec verschiedenen Kreise

ausgestellt worden , und da nicht zu vermuthen , daß sic alle in

demselben Sinne zu groß oder zu klein , so find die Mittelzah -

len , so aus den rz verschiedenen Angaben genommen , wohl

ziemlich genau .

Man sieht aus diesen Zahlen , daß wenn man jede Graf ,

schaft ganz einfach nach ihren Steuern wählen laßt , und blor

die Steuren zur Basis des Wahlgesetzes macht , man eine völlig

gute Vertretung der Grafschaft erhält , die nämlich in dem Sinne

gut ist : daß sie aus der Mitte des Vermögens der

Grafschaft hervorgeht , und daß jedesmal die Art

des Vermögens dir Entscheidung gibt , die die

Stärkste ist . — So entscheiden in den angeführten iz Krell

sen des Aachener Regierungsbezirks die Gewrrbtreibcnden die

Wahlen in 4 Kreisen , nämlich im Stadtkreis Aachen , im Kreise

Lupen , im Kreise Gemünd und im Kreise Montjoic .

§ . rrz .

Die Verfassungs - Urkunde .

Die Verfassungsurkundc enthält zweierlei :

i ) Allgemeine Grundsätze nach welchen sich die Gesetzgebung

des Reichs bei allen künftigen Gesetzen zu richten hat » z . D .

Gleichheit der Abgaben , Gleichheit vor dem Gesetz u . s. w .

r ) Die Bestimmung über die Einrichtung der Gesehge ,

bung , die Zusammenberufung der Kammern , die Art ihrer Zu¬

sammensetzung u . s. w .

Die Verfassungsurkunde , so vom Könige der Nation als ein

grosser Fceiheitsbrief gegeben wird , enthält , wenn man der

Sache bis aus den Grund geht , weiter nichts , als eine neue

Einrichtung der Gesetzgebung , die sich dadurch vorzüglich von

der älteren unterscheidet , daß sie öffentlich ist .

Dadurch , baß sie öffentlich ist , nimmt die ganze Nation

Antheil an ihr , und indem sie zugleich das Recht ausübl , ihre

Dcputirten zn dieser Gesetzgebung zu senden , so nimmt sie

thätigen Antheil an derselben . Sie gibt auf diese Weise ihre

Zustimmung zu den Gesehen , die sie regieren , und versagt ihre

Zustimmung denen , dir ihr mißfallen . Früher war dieses nicht .



Die Gesetze wurden blos von den höheren Staatsbeamten ent ,

werfen , und dem Könige zur Unterzeichnung vorgelegt , ehe das

Gutachten der Nation darüber eingcholt worden . Line Folge

hievon war , daß die Gesetze vielfach sehr unvollkommen gefaßt

waren , und daß sie bei ihrer Ausführung auf so viele Hindcr ,

nisse fließen , daß sie entweder ganz oder zum Thcil wieder zu ,

rückgenomincn werden mußten , wodurch dann eine Menge Ver ,

ordnungen entstanden , bei denen die spateren die früheren theils

aufhoben , theils modificirten . Hiedurch entstanden dann so ver ,

wickelte und doppelsinnige Bestimmungen , daß nur wenig Men ,

scheu waren , die sich rühmen konnten : daß sie die Gesetze

ihres Landes in der Vollkommenheit kennten , daß

sie vor Jrrthum sicher . Eine zweite Folge hievon war :

daß dem Volke die Gesetze und die Gründe für die Gesetze

gänzlich unbekannt lvaren , und daß es sie vielfach unrichtig br ,

mtheilte und tadelte , nicht so sehr aus bösem Willen , als aus

Unkenntniß .

Dadurch , daß die Gesetzgebung öffentlich wird , ist der erste

und der größte Schritt zu ihrer Vervollkommnung geschehen ,

und alle andere folgen unmittelbar aus diesem .

Weil die Gesetze hiedurch sehr vollkommen werben , und

möglichst genau auf den Zustand der Gesellschaft und auf die

Verhältniße der Dinge passen , so fällt das Regieren nach dem

Augenmaaße , welches man früher eben der Unvollkommenheit der

Gesetze wegen vielfach Nachsehen mußte , völlig weg . Auch würde

es schon dadurch unmöglich werben , da nun jedermann die Ge ,

setze kennt , und .also jeder , der nicht Lust hat zu gehorchen ,

wenn ihm etwas befohlen wird , das in keinem Ge¬

setze vorgcschrieben , grade zu sagt : er thät es nicht , eben

weil er berechtigt , blos den Gesetzen zu gehorchen und niemals

der Willkühr .

Die Verwaltung geht dann mit einer größeren Leichtigkeit ,

und der beständige Konflikt der Behörden , und das burcheinan ,

der greifen der Geschäftskreise fallt weg , eben weil in der Ge ,

schgebung des Reichs alles in großen Massen geordnet wird ,

und das klein verwickelte Räderwerk vermieden , wodurch die

Staarsmaschiene ein großes Planetarium geworben , in welchem
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man für jedt neue Bewegung , so man am Hin , ,

mrl gefunden , auch wieder ein neues Rädchen

eingest .ellt hat .

Viele sind der Meinung : daß in der Verfassungsiirkimde

dieses alles ausführlich bestimmt werden müsse , und daß in ihr

die ganze Anordnung der Verwaltung seyn müsse . Dieses ist

ein Jrrthum , der aus Mangel an Kennt uß des Gegenstandes

herrührt . Das was von selber kommt , braucht man in der

Verfassungsurkunde nicht vorzuschreiben , und diejenigen , die sie

entwerfen , müssen nicht allein die Vvrfassungsürkunde kennen ,

sondern auch alle Folgen und Wirkungen , die aus

ihr mit einer Art von Naturno thwen d igkc it flies ,

se n . Dieser Mangel an Kenntniß war besonders bei dem Wür ,

temberger Vcrfassunasentwurf fühlbar . Dieser bestand blos aus

kleinen Rädern , ohne allen Zusammenhang und Einheit , d»

heute die Stände eins hcreingebracht und morgen die Minist «

ein anderes . — Dann enthielt er ferner schon eine Muigi

Wirklicher Gesetze , und das ganze Regulativ der Kamm « ,

wodurch er dann endlich zu einem mäßigen Oktavbande ange ,

wachsen war . * )

Eine Verfassung ist ihrer Natur nach für eine lange Reihe

von Jahren , und , je nachdem bas Geschick des Reichs ist , dem

sie gegeben wird , vielleicht für eine Reihe von Jahrhunderten .

Sie muß also nichts enthalten , von dem sich voraussehen läßt ,

daß es einmal muß geändert werden , weil es der Zeit und den

Verhältnissen der Dinge nicht mehr angemessen . — Je kürzer

und je klarer und bestimmter sie gefaßt , desto besser ist sie , und d»

Es war ein wahres Glück , baß der Vcrfassungsentwurf in Würtcnl ,

bcrg nicht angenommen wurde . Wegen der Verworrenheit und Dnu »

kelhcit , so i » ihm herrschte , würden alle künftige Vcrathungcn üb «

Gesetze blos in Zänkereien bestanden haben ; wie die Versassuugsur -

knnde eigentlich zu verstehen sei ? Die dort herrschende Verwirrung

wäre durch die schlechte und verworrene Sprache verewigt worden ,

aus der sich weder die Stände noch die Minister beim besten Willen

würden haben hcrausrctten können , bis sie sich einmal drüber geei¬

nigt , die Verfassungsnrkunde abzuschassen , und eine ganz neue z»

machen , um so endlich die Quelle des Haders für immer zu verstopfen .
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man für den Augenblick nichts weiter bedarf , als die Einrich ,

lung der Gesetzgebung , so ist es thörigt , wenn man etwas wei ,

rer heretnsetzt . — Die Gesetze die man später bedarf , werden

nicht in der Verfassung gemacht , sondern nach

derselben .

Die Verordnungen über die Verwaltung werden vom Mini ,

sterio gemacht , und vom Könige vollzogen , und wenn hiebei

Bestimmungen allgemeinen Inhalts sind , von denen der König

urthcilt , daß es nützlich , daß sie durch ein allgemeines Gesetz

festgestcllt werden , so befiehlt er : daß sie den Kammern sollen

vorgelegt werden .

Endlich gehören die Regulative der Kammern weder in die

Gesetzgebung noch in die Verfassungsurkunde , sondern blos zur

Erkenntlich jeder Kammer , die hierin nach eigener Einsicht ver ,

fährt , da sie als « ine besondere Innung das Recht hat , alle An ,

gelegcnheiten , so ihre innre Einrichtungen betreffen , nach eigener

Mllkühr zu ordnen .

§ . rry .

Ich habe in meinem Buche über Verfassung S . 272 bis

271 den Entwurf zu einer Verfassung gegeben , die auf altgere

manisches Recht , auf neugermanische Stände uud auf einen ge ,

salbten König beruht . — Dieser Entwurf hat ; 6 Paragraphen .

Ich Hab - unterdcß das Urtheil vieler verständiger Männer

darüber zu Nathe gezogen , und da ich mich seit der Zeit fast

ausschließcnd mit Verfassunsgegenständen beschäftigt , so glaube ich

ihn jetzt nicht allein besser fassen zu können , sondern auch kürzer .

Verfass « » gsenttvurf .

r . Die christliche Religion ist die Religion des Staates .

Jedes Dekenntniß derselben ist frei ,

2 . Das evangelische Bekenntniß ist das Bekenntniß des

königlichen Hauses .

z . Die Grundeigenthümer bilden den Staat . Sie sind frei

und vor dem Gesetz einander gleich in Pflichten und Rechten .

4 . Unter den Grundeigenthümern gibt es nur Freie und Edele .

Eigene Größe gibt Glanz dem Adel , nicht fremde Niedrignng .



Jedes Gemeinewesen verwaltet sich selbst .

6 . Jeder wird besteuert nach Vermögen , so wie bas Gesetz

befiehlt .

7 . Die Rebe ist frei so wie die Schrift und der Druck . —

Ueber ihre Vergehen erkennen die Gerichte .

8 . Das Haus des Mannes ist sein Heiligthum und seine

Freistadt .

9 . Die Gerichte sind öffentlich .

io . Jeder wird von seines Gleichen gerichtet .

n . Keiner kann seinem natürlichen Richter entzogen werden .

ir . Jever Verhaftete muß seinem Richter in 24 Stunden

vorgestellt , und bei bloßen Vergehen gegen Bürgschaft entlassen
werden .

iz . Kein Verbrechen wird durch die Einziehung des VermS ,

gens bestraft .

» 4 . Jedem Verurtheilten sind zehn Tage bis zu seinem Tode

gegönnt .

uz . Die Gerichtshöfe sind unabhängig . Die Richter werden

auf Lebenszeiten ernannt .

r6 . Jeder wird besteuert nach Vermögen , so wie das Gesetz

es befiehlt .

17 . Alle Jünglinge bienen im Heere . Alle Männer in den

Wehren .

rz . Jeder Wehre kann , durch Verdienst gehoben , jedes Amt
im Staate bekleiden .

19 . Das Haus Hohenzvllern , regiert nach der Folge der Erste

gebürt .

20 . Der König stirbt nicht . Der König fehlt nicht . Im

Könige wohnt die Gnade .

re . Der König ist Gesetzgeber , Regent und Richter ; alles

dieses nach den Grundsätzen des Reichs .

- r . Der König ernennt die Minister , den Staatsrath und
alle Bedienten der Krone .

2 ; . Die Gesetze werben im Staatsrathe entworfen , dann den

Kammern vorgelegt .

24 . Erhalten sie die Zustimmung der Kammern , so werden

sie dein Könige vorgelrgt .



r ; . Der König nimmt sic an oder verwirft sie . Beides nach

seinem königlichen Wohlgefallen .

26 . Keine Abgabe kann erhoben werden , ohne ein Gesetz , daß

diese Abgabe befiehlt .

27 . Bei der Thronbesteigung werden die Summen für die
taufenden Kosten der Verwaltung bestimmt , und für die ganze
Regierungszcit des Königs bewilligt .

2g . Die außergewöhnlichen Kosten werden jährlich bestimmt ,

und für diese besondere Abgaben bewilligt .

29 . Zu den außergewöhnlichen Kosten können die Grund¬

steuern nur für ein Jahr , und andere Steuern nur für drei

Jahre bewilligt werden .
zo . Alle Steuergesetze kommen zuerst in die Kammer der

Gemeinen .

zi . In die Kammer der Gemeinen sendet jede Grafschaft auf
; ooo Familien einen Dkputirten .

za . Außerdem senden alle Städte denen der König durch oft

ftne Briefe das Recht ertheilt , Dcputirte in die Kammer der

Gemeinen . Ferner sendet j - dc Universität einen , und jede 200

Pfarrhöfe einer Provinz senden einen .

zz . Die Kammer der Pairs besteht aus den Prinzen des

königlichen Hauses , aus den ältesten der fürstlichen , gräflichen

und freiherrlichen Häuser , so sonst Reichs unmittelbar waren ,

und aus denen Reichsherrcn , welche der König wegen ihrer Ver¬

dienste um das königliche Haus und um den Staat mit dem

Nelchsadel belehnt und ihr Geschlecht ins Oberhaus führt .
zq.. Die Pairs treten nach vollendetem 25 . Jahre in die

Kammer der Pairs . Die Dkputirten der Gemeinen treten nach

vollendeten zo . Jahre in die Kammer der Gemeinen .

z ; . Der König ruft die Kammer zusammen , eröffnet sie und

vertagt sie nach seinem käniglichcn Wohlgefallen .

z6 . Jedes Jahr mird ein Fünftel von der Kammer der Ge¬

meinen neu gewählt . Die Abgehenden sind wieder wählbar .

Z7 > Der König kann so oft es ihm gut dünkt , die Kammer

der Gemeinen , auflösen und eine neue wählen lassen .

z8 > Keine Vertagung kann über rin Jahr dauern .
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; y . Die Minister können vom Könige aus beiden Kammern

genommen werden .

40 . Jede Kammer kann einen Schluß machen , wenn ein
Fünftel ihrer Mitglieder gegenwärtig sind .

41 . Bei jedem Beschlüsse entscheidet die Mehrheit der am

wesenden Glieder .

42 . Jede Kammer wählt ihren Sprecher . Der König de ,

stätigt ihn , oder verweigert die Bestätigung .

4 ; . Die Minister sind verantwortlich . Die Kammer der Ge ,
meinen kann vor der Kammer der Pairs als Kläger gegen

sie auftretcn .

44 . Die Glieder beider Kammern , können wegen Staats ,
verbrechen nur bei der - Kammer der Pairs angrklagt werden .

4 ^ . Die Sitzungen beider Kammern sind öffentlich . Auf den
Vorschlag zweier Mitglieder , können sie in geschlossener Bera «

lhnng treten .

46 . Der König bestimmt ihren Versammlungsort . Dieser
kann nie in einer Gemeine von mehr als roooo Familien

sein .

47 . Die Verfassung wird in fünf Jahren in allen ihren Thesi
len ausgeführt .

48 . Jeder Artikel der Verfassung wird in besonderen Gesehen
entwickelt . * )

-I- -i-
4-

Jch muß zu ein Paar Artikeln bei denen meine Freunde

Schwierigkeiten gefunden , erläuternde Bemerkungen machen .

») Man siebt dag diese 48 Artikel alles enthalten , was man irgend in

eine Verfassung gebraucht . Ich glaube sogar daß man sie nicht ein¬

mal alle 48 gebraucht , weil man das was bereits vorhanden , nicht in

der Verfassung zu setzen braucht , z . B . Art . lg . Das Haus Hohen -

zvllcrn regiert nach der Folge der Erstgeburt . Dieses ist eine Thatsa -
chc die keine neue Bestimmung bedarf , und um so weniger , da eS

scheinen könnte , als habe die Verfassungs - Urkunde etwas hierüber

bestimmt . Ebenso halte ich es nicht für nothwendig , daß jeder Para¬

graph in so wenig Worte gefaßt werde , wie hier geschehen , obgleich

ich cs für sehr nützlich halte , daß sie so wie Mvsis seine zehn Ge¬

bote in einem ganz kurzen Lapidarstyl abgefaßt werden .



Zurrst wollte rs ihnen nicht rinleuchten , daß bas evangrli ,

fche Dekenntniß , verfassungsmäßig das Bekenntniß des königli ,

chcn Hauses sein sollte . Spater scheint man doch cingesrhen zu

haben , daß rin König von Preußen eben so nokhwendig Pro ,

testant sein muß wie der König von England und der König

von Dänemark und Schweden , und daß derjenige , König von

Preußen der katholisch würde , und der sein ganzes Haus katho ,

lisch machte , ecen so den Nerv seines Staats durchschnitt , als

Sachsen es gethan . Sachsen war der Mittelpunkt der Refor ,

mation , und indem sich das regierende Haus von ihr trennte

und sich außer sie stellte , verlohr es seine natürliche Ha rung ,

wodurch es dann zu der falschen Politik verführt worden , die eS

am Ende , um die Hälfte seiner Länder gebracht .

Preußen ist protestantisch wegen seiner Geschichte , nicht we ,

gen seiner Politik . Nach dieser stnd unter den zehn Millionen

Einwohner nur sechs Millionen Protestanten und vier Millionen

Katholiken .

Die zweite Schwierigkeit fand man bei dem Artikel : Daß

die Gruudeigenthümer die eigentliche Aktionäre

der Gesellschaft sind ; — Daß diese den Staat

bilden . — Man glaubte ncmlich daß dieser ungemein wenige

gewesen , etwa nur ein Drittel , und daß zwei Drittel der Be ,

völkerung zu den Heuerleuten gehörten . Als man später belehrt

wurde , daß die Grundeigenthümer die große Mehrzahl bilden ,

daß jeder dazu gehört , der in der Nolle der Grundsteuer steht ,

daß jeder in dieser ist , der einen Garten oder ein Haus besitzt ,

und daß die Familien der Heurrleute , die gar kein Uttbewcgli ,

chcs Eigenthum besitzen , nur ^ der Nation ausmachen , so scheint

man sich auch hiebei beruhigt zu haben . Besonders deswegen ,

weil jeder unter die Klasse der Aktionärs gehen kann , sobald

rs ihm genehm , da er nur unbewegliches Eigenthum zu crwer ,

ben braucht , und die Früchte von seinem geistigen

Kapital in Land und Sand anlegen . Denn die Grund ,

« igenthümer bilden keine geschlossene Innung , die nur Meisters ,

söhne in sich aufnchmen .

Eine dritte Schwierigkeit fand man in dem iz . Artikel :

daß jedem Verurtheilten io Tage zu seinem Tode



vergönnt seyen . Man meinte solches sei keine Wohlthae

für ihn , da er nun 10 Tage langer die Todesangst auszustehk ,, .

Allein dieser Artikel ist nicht allein des Verurtheilten wegen

da , sonders des Staates wegen , damit der verhindert werde sich

Au übereilen und unschuldiges Blut zu vergießen . Wenn man

die Geschichte durchgeht , so findet man daß bei allen sogenann¬

ten Staatsstreichen , ( 6oup8 ä ' Llat ) eine Eile bei ' den Hin ,

richtungrn ist , als wenn alles zu Grunde gehe , wenn einige

Individuen ein paar Tage langer athmeten . Wenn ein be,

stimmtes Gesetz da ist , daß jedes Urtheil ic > Tage verzögert , s«

wird dieses nicht so leicht übersprungen , und weil man vorher

weiß , daß man es nicht überspringen kann , so bedenken sich die

Partien ehe sie zum äußersten schreiten , aus dem sie sich nur

öurch schnelle Hinrichtungen retten können , die jede Rückkehr

unmöglich machen .

In Nom bestand ein ähnliches Gesetz . Es wurde bei der

Gelegenheit gemacht , als Priscus unter Nero vorschnell ver¬

dammt und hingerichtet wurde . Der Senat gab darauf das

Gesetz : daß jedes Unheil den zehnten Tag ins Archiv komme ,

Md daß so lange dem Verurtheilten das Leben gefristet werde . *)

Wenn auch in einem Jahrhunderte nur einem einzigen Men¬

schen bas Leben dadurch gerettet wird , so ist dieses wichtig , und

nicht allein für den Geretteten , sondern auch für den Staat .

DkiP je gerechter und milder der Staat , und je sorgfältiger

er verhöret , daß seine Erde kein unschuldiges Blut

» ) Auch bei den Kriegslcuten ist immer so eine Eile in den Hinrichtun¬

gen , als wenn die Armee zu Grunde gehe , wen » «in Verurtheilter

nicht innerhalb 24 Stunden gegangen oder erschossen würde . Als

in / jährigen Kriege vor der Schlacht von Crcfcld die sranzösische

Armec in unserer Gegend stand , so wurde ei » armer Schulmeister

als Spion eingcbracht , der auf einer Windmühle gesessen und das

Lager abgezcichnct . — Der Mann hatte zu seinem Unglücke Zeichnen

gelernt , und wollte zum Andenken sich voin Lager eine Jeichuung ma¬

chen . Er sagte dieses , er sagte wo er zu Hause scy , daß er eine Frau

mit fünf Kindern habe , man möge nur hinschicken . — Man jchickte

hiu . Die Frau wußte sich nicht zu helfen , sie lief zum Beamten um

sich eine Bittschrift an de » General machen zu lassen ; der Beamte ,
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rnnke ; desto dauernder ist alles in ihm . — Das dauren .de ist

aber eben der oberste Grundsatz bei allen Staakscinrichlungkn ;

da der Staat grade ans dem daurendcn hervorgcht , aus dem

Jahrhundert und aus der Folge der Geschlechter »

Endlich fand man eine vierte Schwierigkeit im 26 Artikel .

„ Der König bestimmt den Versammlungsort der Kammern .

„ Dieser kann nie in einer Gemeine von mehr als ro , vov Fa *

„ milien seyn . " '

Man meinte , hiedurch würde ja die Residenz ausgeschlossen ,

und was diese dazu sagen würde , baß man ihr die Ehre und

die Brodwinnung nehmen wolle , so aus der Anweseirhrrt Lee

Stände 7 « lge ?

Freilich ist hiedurch die Residenz ausgeschlossen , und ebene

deswegen : da das Land der Residenz wegen nicht

vorhanden ist , und dieses sehr wohl daran rhut , wenn eK

seine Angelegenheiten unabhängig von der Residenz hält . —

Warum nahm die Revolution in Frankreich diese blutige Ri -ch --

trmg , und warum konnte es eine Partie dahin bringen , daß

der König und die Königin hingerichtcl wurde » ?

Eben weil der Nationalkonvent in der Residenz war , ru >

Paris , diesem großen Asyl der besitzlosen Heuer «

lenke . Die Faktionen setzten alle ihre Staatsstreiche mit Hülfe

der Pariser Gemeine durch , und ganz Frankreich war von einer

einzigen Gemeine abhängig . Dieses war unmöglich , wenn die

Deputirten aller Gemeinen von Frankreich an einem kleinen

Orte waren versammelt gewesen , wo sie nicht abhängig geworden

von der Gemeine des Orts .

Ich machte einmal einem Manne , der ein großer Freund

und Verehrer der französischen Revolution war , diese Demer -

war nicht zu Haus — sic mußte warten . — Er kam , die Bittschrift
wurde endlich gemacht — sie mußte ins Französische übersetzt werden —

sie wurde endlich fertig , sie macht sich mit ihren Kinder » auf den
Weg um beim General einen Fußsall zu thun — ihr Mann wartet

in Todesangst von Stunde zu Stunde daß seine Fra » käme — die

Stunden verlaufen eine nach der andern — und als die unglüekliche
Frau mit ihren Kinder » ins Lager kam , ist der Mann seit einer
Sknndc aufgehangen .
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kunzen . Cr sagte : Sie haben recht , allein wenn die

Revolution nicht ihren Sil ; in Paris gehabt , dann

wäre sie auch nicht so frisch durchgegangen .

Paris hat nur 27000 Häusern mit 718000 Einwohnern

und 227252 Haushaltungen ( m ^ nuZes ) . So war es igi ?

ausgenommen .

Aus diesen Zahlen geht die ganze innre Lüderlichkeit von
Paris und die völlige Auflösung des Familienwe »

srns klarer und bestimmter hervor als aus allen Beschreibungen .

Nur 27000 Familienväter besitzen Grunteigenthum , also

gehören nur etwa i35000 Menschen , zu Familien die einen

unbeweglichen Besitz haben und ; 80 , 000 Menschen gehören zn

den Familien der Hcuerleute , die nur fahrende Habe besitzen .

Wir viele Familien machen nun diese 580 , 000 ? Man wird

sagen : fünf auf die Familie gerechnet macht 116 , 000 Familien .

Dieses ist ein Jrrthum . Da wo das Familienwesrn anfgei

lößt ist , gibt es keine Familien mehr , sondern die Menschen

wohnen in Menagen zusammen , und das erste Element im

Staatsorganism die Familie fehlt . Ein Coclibatär und seine

Haushälterin wohnen zusammen ; Kinder haben sie nicht , oder

wenn sie welche hatten , so haben sie sie , wie Rousseau seine

fünfe so er mit seiner Haushälterin hatte , ins Finbeihaus ge»

schickt . So eine Menage besteht daher nicht wie eine Familie ,

aus fünf Personen , sondern uur aus 2 , oder höchstens , wen »

noch ein Bedienter in ihr ist ) aus dreien .

Wie allgemein dieses Verhältniß in Paris ist , das sieht man

daran , daß » ach der Zählung von 1317 in allem 227252 Mc <

nagen waren , wo also im Durchschnitt nur ; Personen auf eine

Menage kommen . Dieser Menagen liegen nun in jedem der

, 7000 Häuser 7 , 8 bis y , 10 , n , zusammen , und jedes Haus

ist eine Art von Kaserne , wo kein Familicniebon möglich . Das

erste Element des Familienlebens ist die Unabhängigkeit und

unabhängig ist nur eine Familie die in einem Hause für sich

wohnt .

Wie ganz anders ist eS dagegen in London ! — wie ist hier

der Staat in feinem ersten Elemente so gesund ! Wie sin » hier

die Familien unabhängig indem sie in eigenen Häusern wohne »
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und nicht in Kasernen zusammen liegen . Wie viel geringer ist

hier die Zahl der Hcuerleute , und wie viel größer die der Hans *

eigenthümer . Zahlen zeigen dieses ebenfalls besser als viele

Worte . London hat i Mill . 200 , 000 Einwohner , und diese

wohnen in 149410 Häusern , wo also im Durchschnitt nur 8

Personen auf ein Haus kommen , statt daß in Paris auf jede

Kaserne 26 Personen kommen . In London gehören also

750 , 000 Menschen zu den Familien der Hauseigcnthümer und

nur 450000 zu denen der Heuerleute .

Dieses ist eine der Ursachen warum in London die Volksbe ,

wegungen so gefahrlos sind . Es thut nicht allein die Ehrfurcht

vor dem Gesetz , die jeder Engländer hat , sondern es rührt zum

großen Theile daher , daß das Familienleben so gesund ist , und

und daß die Menschen nicht in Menagen beysammcn sind , und

in Kasernen wohnen , sondern in Familien leben und in Haue

fern wohnen . Wenn sich in London bas Volk versammelt , so

sind unter dem Volke eine große Zahl Eigenthümer , denen un ,

gemein viel dra » liegt , daß die bestehendeSrdnung der

Dinge aufrecht bleibt , und die nicht , wie jener Jakobiner

sagen : sse vous seiuxs , uns revolukion L ' est Is plu »

Krascl pisisir ^ ui exiske .

Womit hat nun Berlin die meiste Aehnlichkeit , mit Paris
oder mit London ?

Zahlen zeigen dieses wieder besser als Worte : Berlin hat

noch keine 7000 Häuser , und in diesen wohnen 188500 Men ,

scheu . Also in jedem Hause 17 .

Ferner stnd in Berlin nur ; 88y Haus Eigenthümer und

H700 Mielher ( oder Hcuerleute , wie Möser sie nennt . ) Die

Hauseigenthümer bezahlen am Städtischen Servis 287414 Nthlr .

also jeder 49 Nthlr . und die zz / oo Micher nur 111917 N -Hlr .

also jeder nur 4 Nthlr . Sobald nach Steuerrollen gewählt

wird , so sind nur Haus Eigenthümer wahlfähig , weil nur

diese eine so große Steuer bezahlen . Dasselbe ist in Paris drr

Fall , daß die 1000 Wähler alle Hauseigenthümer sind . —

In London , wohnen also 8 Menschen in einem Hause .
3 » Paris , 6 und in Berlin 27 — wodurch denn jedes Haus
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eine Kaserne wird in der allerhand Menschen beisammen

wohnen . * )

Dieses ist eine Folge , wenn man Städte mit

geraden und breiten Strassen , und mit verhält »

nißmäßig großen und hohen Häusern baut . Diese

werden immer Kaserne » , da es unmöglich , daß eine Familie sie

allein bewohnen kann . Man spricht dann auch nicht mehr M

einem Hause , was man bewohnt , sondern blos von einem Lo »

gis oder Quartier , gerade wie der Soldat , und eine große

Auflösung des Familien Wesens und des Gcmeinewesens ist eine

unmittclbarr und nothwendige Folge davon . * * )

" ) Eigentlich sollten sich die Berliner auch nicht so sehr über ihre gebende

Einguatirung beschwere » . Denn da ohnehin zehnerlei - Menschen i»

einem Hause wohnen , so kann dem jVIils , poipmuu , auch noch wohl
als dem Eilstcn «ine Stube gegönnt werden , da man ohnehin auf die

Hansherrlichkcit Verzicht gethan , und jedes Hans zu einem of¬

fenen gemacht , zu dem sogar der Nachtwächter einen Hausschlüs¬

sel bat .

Wie groß diese Auflösung in Berlin geworden , mag Folgendes zeigen .

Kein Prediger weiß , welche Familien zu seiner Gemeine gehören , auch

besucht er sie nicht wenn sic krank sind , da dieses nicht Sitte , — er

kommt hin , aber nur als Haussrennd , nicht von wegen seines Am¬

tes , — er kommt so wie der Schauspieler oder jeder andere , der als

Hausfreund zu kommen gewohnt ist .

DcrBischofEhlcrt sagte einmal : daher in einer zehnjährigen Amts¬

führung nur zweimal zum Kranken gerufen worden . Man stirbt un »

wird begraben , — und es ist zwar Sitte , daß man den Arzt rufen läßt

aber nicht den Geistlichen . Was die Hansbcsuchung sey , davon bat

Niemand eine Vorstellung . Eine Folge hievon ist , eine gänzliche Un¬

bekanntschaft des Predigers mit seinen Gemeindsaiiedcrn . Dich

geht so weit , daß man in Berlin das Beispiel gehabt , daß ein Kind

siebenmal gelaust worden , weil die Leute immer neue Gevattern nab -

mcn und zu einem andern Prediger gingen , dem sic sagten : daß sie

zu seiner Gemeine gehörten . — Wenn man dieses und ähnliches ivc :s ,

so bezweifelt man sehr , ob die Ideen von Herstellung der Zünfte di«

sich Verschiedene wohlmeinende Staatsbeamten gebildet , ausführbar in

einem Orte sei » würden , wo das Familien und dasGcmcinewcsen sich

so aufgelößl hat . Denn geht man historisch und aufdie Entstehung der

Zünfte zurück , so sicht man , baß sic sich in einem Zeitalter entwickel¬

te » , wo das Familien und das Gemeinewesc » in seiner höchsten Tüch '



Von dem Negieren mit einer öffentlichen Gesetzgebung vere

stehen wir alle noch nicht viel , weil mit hierin noch keine Er «

fahrung haben . — Aber das wissen wir , daß man bei diesem

Regieren ein großes Segel aufs StaakSschiff stelle , in welches

die öffentliche Meinung stark hereinbläst , — in welches aber

auch der Wind bläst , den jede Partie macht ; unv

dieses eben fordert einige Vorsicht .

Ich zweifle nicht daß Wir uns ohne Verwirrung durchfindett ,

wenn der König die Depnkirten des Volkes in einer Gemeine

versammelt , welche wegen ihrer Kleinheit keinen Einfluß auf

den Gang der Kammern haben kann , wie z . B . in der Gemeine

Potsdam oder i » der Gemeine Frankfurts ) an der O >er und wo

man , wie im englischen Parlamente einmal gesagt wurde : keine

Reden halten kann , wegen deren die draußen ste ,

h en . Im Jahr igis hat man hierüber in Berlin , noch eine

lehrreiche Erfahrung gemacht . Der ganze Lärm , der das Reich

in Bewegung setzte , war bei näherer Untersuchung weiter nichts

wie eine Berliner Stadtgeschichte , welche so unbedeutende Per -

sonen betraf , daß Niemand davon geredet , wenn st, in einer

Gemeine gewöhnet , so 50 Meile » von Berlin entfernt gewe¬

sen . — Wie anders würden sich aber die Dinge gestellt ha¬

ben , wenn gerade an demselben Orten die Kammern vcrfam -

tigtcir bestanden , nnd wo die Entwickelung der Zünfte eben von dem

Familien Elemente ausging ,

DieAnflvfting dcrFamilicnl -andc ist besonders auch durch die Preußi¬

schen Ehegesctze bcfödert ' worde » , die die Scheidung nicht allein mbg -

lich sondern sogar leicht mache » , Staatsrath Hosmann schlägt in

seinen Statistischen Tabellen die jährlich vor den Gerichten geschiebenen

Ellen auf zooo an . Eine schreckliche Zahl wenn m 'an bedenkt , daß

jede Ehe die geschieden wird , zehn andere Ehen mir

lose und wackelig macht die an der geschiedenen als

an einem Beispiel gesehen , daß solches möglich ist .

Der bei weitem Größte Theil der geschiedenen Ehen , kommt , in Der ,

nältniß der Bevölkerung auf die Hauptstadt . Es gibt hier viele

Menschen die eine Frau gehabt haben , Von der sic kaum wissen : ob

sie noch lebt oder nicht . Bcy den 4 Millionen Katholiken so in den

Preußischen Staaten wohnen , sind glücklicherweise keine Ehescheidun¬

gen möglich , — und so haben bei der Volksmenge die Gesetze der

Kirche , die Fehler der politischen Gesetzgebung wieder gut gemacht -

D - n, . Pr . Vers . i . Th . ^ ^



sammelt gewesen , und diese hätten Partie genommen ? — So
uubedeiitrnd die Sache an sich war , so scheint sie doch die Ur <
sache gewesen zu seyn , daß der Kanzler Bedenken trug , die Ka -
binetsodre vom 22 . Mai auszuführen , und die Deputiuen zu ,
samnicn zu rufen ; eben weil dieser Lcrm in Berlin war , und
weil die Deputieren sich in Berlin versammeln sollten .

Was die Vrodwinnung betrist , so diesem oder jenem Orte
durch die Anwesenheit der Kammern zugewendet wird , so komm
diese bei einer Sache , die die ganze Landschaft berrisr
und alle Provinzen des Reichs , gar nicht in Betracht .

Eben so wenig die Bequemlichkeit der Minister , die täglich
mit den Kammern zu communicircn haben , noch die der Staats »
räche , welche berufen werden um die Berachnngcn über die
Gesetzentwürfe zu unterstützen , ( pour » ouIsurr Is chünuslivn )
und die Einwendungen zu widerlegen , so von den einzelnen
Gliedern der Kammer dagegen gemacht werben .

Ich halte es deswegen der Klugheit für angemessen , das
man die Stelle vermeidet, auf der in Frankreich die Revolution
begonnen , und dieses ist die Residenzstadt .

Und ist einmal von einer Brodwinnung für diese oder jene
Stadt die Rede , so wird das Reich diese dem armen Poteoain
eben so gerne gönnen , als dem reichen Berlin .

§ - izo .

Nachdem wir von der allgemeinen Gesetzgebung des Reiche
geredet , so wollen wir zur allgemeinen Rechtsfindung übergehe ,,.

Ursprünglich hatte jede Provinz ihre besondere Gesetze und
Gewohnheiten , und da das Recht von Genossengerichten gewiesen
wurde , so fand keine Appel an einen höheren Gerichtshof stach
noch einen Jnstanzcnzug , da jedes Genossengericht sei¬
ner Natur nach , immer in erster und letzter In¬
stanz spricht .

Nachdem das römische Recht über die Alpen eingewandrrt ,
so bildete sich in Deutschland wie in Italien , ein besonderer
Stand der Juristen , der nach einem lateinischen Rechte ent¬
schied , was deutschen Schöppen unverständlich war . Diese wichen
nun überall von der Rechtsfindung zurück . Der Richter brauchte



MIN nicht mehr seine Schöppen zu fragen , sondern fragte sein

Buch , und jede lebendige Quelle des Rechts war in der Na »

tivn versiegt , seit die Wcisthümern verstummt waren .

Bald darauf vcrstummtkN auch alle Gerichte , und an die

Stelle des lebendigen Wortes , trat der tvdle Buchstabe und dev

Scbriftemvechscl . Bald nachher verschlossen sich auch die Ge »

richte , und hörten auf öffentlich zu seyn .

Da das Recht nicht mehr von Genossengerichten gewiesen

wurde , so konnten die Parteien , wenn sie sich bei dem Urtheile

nicht beruhigen wollten , so der gemeine Richter gewiesen , zu

einem andern gehen , und sich von dem ein neues Urthcil wei¬

sen lassen . Hiedurch entstand der Znstauzrnzug , und mit diesem

die lange Dauer der Prozesse , und der völlige Untergang aller -

Provinzialrechte .

Denn , wenn von einem Genossengerichte zu Recht erkannt

wurde , so hatte es bei der Urkheilswcisung der Schöppen sein

Bewenden , und es konnten , ohne alle Unbequemlichkeit , verschie¬

dene Prvvinzialrechte neben einander bestehen , weil es für die

Schöppen am Rheine gleichgültig war , wie die Schöppen an¬

der Weser einen Fall entschieden , da sie mit jenen und mit

ihrer Rechtsfindung nichts zu thun harten .

Allein der Fall änderte sich , sobald der gemeine Richter das

Urthcil gefallt , und die Parteien in Appell gingen . Der Ap «

xelhof fand es unbequem , einen Fall an der Weser , und einen

Fall am Rheine nach zweierlei Provinzialrechte zu beurtheilrn ,

und dieser war geneigt , ei » allgemeines Landrecht in seinem

Gerichtssprengel einzuführen , nach dein alle Untergerichte , im

Süden wie im Norden , zu erkennen hatten .

Auf diese Weise hat der Jnsianzenzug alle Provinzialrechte

untergraben , und endlich völlig zerstört . Diese Revolution in

der Rechtsfindung ist lediglich zu Gunsten der Juristen geschehen ,

die nun die Bequemlichkeit haben , denselben Fall im Norden

Wie im Süden nach demselben 6oc ! s Livil zu entscheiden , und

die nun als Richter von einem Ende des Reichs zum andern

können gesendet werden , ohne etwas weiter bei sich zu führen ,

als ihr allgemeines Landrecht .

Seit die Schöppengerichte aufgehört , hat sich eine große



Unwissenheit in Hinsicht der Natur der Rechtsfindung über die

ganze Gesellschaft verbreitet , und die Meisten sind der Meinung :

baß es t hr e P f llcht s e y , vor dem gemeinen Richter

zu erscheinen , und diesen um ein Urtheil nach dem

allgemeinen Land rechte zu begrüßen . Sie wisse »

nicht , baß sie dieses nicht nolhwendig haben , daß jede Gescli ,

schaft von Männern , daß jede Gemeine , daß jede Grafschaft

sich über das Recht vereinigen können , was unter ihnen gelte »

soll , und daß sie ebenfalls sich darüber einigen können , daß sie

sich hiernach Recht von einem Eenossengerichtr wollen weise »

lassen , welches in erster und in lctztrr Instanz entscheidet , und

daß sie den gemeinen Richter nicht weiter drum zu begrüße »

haben .

Denn der gemeine Richter ist der nicht verbetene

Staatsri chter , der der fingirte Genoßrichter der Streiter ,

an dessen Stelle sie sich aber einen wirklichen Genossen ais

Schiedsrichter setzen können , so oft ihnen solchts genehm . Eden

so gilt das allgemeine Landrechk nur subsidiarisch zwischen den

Streitenden in Ermangelung eines Privatrechtcs , so sie im

Wege des Vertrags , zwischen sich gekühlt und festgesetzt haben .

Friedrich der Große wollte eine Rechtsfindung m seine »

Staaten einführen , die Nicht allein gerecht sei . sondcen auch

schnell . Er glaubte , daß die Advokaten an der langen Dauer

der Prozesse schuldig seyen , und er verlangte von seinem Größt

kanzler Carmer , daß er ihm eene Rechtsfindung eiureichen sollte ,

in der keine Advokaten zu finden .

Nur Genossengerichte können die Streitsachen schnell ent¬

scheiden , da sie ohne Jnstanzenzug sind , da sie öffentlich sind,

und aus dem lebendigen Worte beruhen , wodurch sie eine steiS

fließende Quelle der Nechtökenntnisse eines Volkes bleiben .

Allein damals war der Staat gar nicht auf voltsthümlicht

Institutionen eingcricht - t , und Carmer wußte , um den Wille »

des Königs zu genügen , kein anderes Mittel , als i ) die Ein¬

führung eines allgemeines LaudrcchtS in der Muttersprache des

Volks und r ) die Unters achiingsmethode des R chters dir er

statt der Dehandimigsmelhode der Parrcicn entführte , so bis

dahin allgtmem in Dcurjchiand üblich gewesen . Hiedurch wurde



der Gang der Prozesse abgekürzt , weil nun di « Parteien oder

ihre Nechtsfreunde , die Sache nicht verwirren oder liegen lassen

konnten , indem der Richter , nachdem er sich die Sache hatte

vortragen lassen , jeder Partei aufgab : was sie zu beweisen

habe und wie sie ihre Klage zu stellen . Wohingegen

nach der Behandlungsmethode dir Parteien völlig Herr ihrer

Sache sind , und von dieser so viel dem Richter zeigen können ,

als sie für gut finden , wo dann der Richter gehalten , die Sache

genau so zu nehmen , wie sie ihm vorgetragen wird , wenn er

auch weiß , daß sie sich im Grunde anders verhält .

Man hat gefragt : Woher der Staat berechtigt , über den

Gang der Streitsachen zu verfügen , und wie der gemeine Nich ,

tcr befugt sepn könne , den Parteien zu jagen : sie sollten

ihre Sache so stellen und nicht anders , bann wolle

er sprechen ?

Carmer konnte hierauf folgendes antworten : „ Das könig¬

liche Landrccht ist blos subsidiarisch , wenn die Parteien durch

Verträge vorher kein anderes Reche zwischen sich festgesetzt

haben . Eben so sind die königlichen Richter blos subsidiarisch ,

wenn die Parteien sich nicht geeinigt , ihr Recht vor einem

Schiedsgerichte oder Genossengcrichte zu nehmen . — Diejenigen ,

so vor den königlichen Gerichten erscheinen , zeigen dadurch , daß

sie sich diese nicht verbeten , wie sic sonst wohl gekonnt hätten ;

sie erscheinen also freiwillig , und unterwerfen sich dem dortigen

Gerichtsgebrauch . Dieser ist aber gemäß dem Willen des Kö¬

nigs so geordnet , daß kein Nechkshandcs vor den königlichen

Gerichten lange schweben kann . Die Gerichte sind deswegen

angewiesen , die Sache schnell zu untersuchen , sie auf ihre wesent¬

liche Punkte zurückzuführen , dann den Parteien aufzugebe » ,

diese zu beweisen , und nachdem sie dieses gekonnt oder nicht

gekonnt , hiernach das Urthcil zu sprechen . "

„ Dieses alles hindert aber nicht , daß die Parteien sich ein

Schiedsgericht wählen , um vor diesem Schiedsgerichte die

Sache nach einer Prozeßordnung zu behandeln , die von der

ganz verschieden , so bei den den königlichen Gerichten beobach¬

tet wird . "

Wenn der Großkanzler so geredet , so sehe ich nicht , was



die , ft dem gemeinen deutschen Verfahren ( der Behandlung - ,

Methode ) ergeben sind , hierauf hätten antworten wollen . Denn

die Rechtsfindung in den königlichen Gerichtshöfen geht unstrei ,

tig vom Staate zu Lehn , und ich wüßte nicht was diesen v « .

hindern wollte , in seine » Gerichten eine Prozeßordnung einzu ,

führen , die ihm die Bessere schien , und bei der keine hundert ,

jährige Prozesse möglich , wie bei der Deutschen , so z . V . in

Wczlar beim Ncichskammergcrichte war .

Wodurch verloren die Reichsgerichte ihren Ruf und wurden

verächtlich , als eben durch diese lange Prozesse , weil jedermann

glaubte , daß die Faulheit der Richter hieran schuld sey , oder

baß sie mit den Advokaten die Beute theiltrn , und deswegen

die Prozesse so lange ausspönnen . — Nur wenige im Walk

wußten , baß an diesen langen Prozessen nicht die Reichsgerichte

schuld waren , sondern die deutsie Behandlungsmethode , nach

der die Parteien ihre Prozesse ficts in der G . walt hatten , und

sie , wenn sie ihrer » ach gerade müde wurden , nach Beliebt »

liegen ließen ; dann aber doch alle zehn Jahre eine Handlung

in ihnen vornehmen , und eine Schrift überreichen ließen , uni

die Verjährung zu verhüten . Das Reichsgericht konnte beim

besten Willen so einen Prozeß nicht endigen , wenn es auch

fühlte , daß sein Ruf durch diesen schleichenden Ncchtsgang nach

so sehr leide .

Aus diesem Gesichtspunkte betrachtet , hat mir bas preußische

Verfahren immer sehr zweckmäßig geschienen , und die Selb «

ständigket eines Mannes gar nicht verletzend ,

weil es ihm freigestcllt bleibt , sein Rrcht vor einem Genossen ,

gerächte zu nehmen .

Jede Provinz kann ihr besonderes Recht haben , so langt

aber Jnstanzenzug bleibt , so wird auch immer im Staatsorga ,

nismus die Neigung zu einer gleichförmigen Gesetzgebung blei ,

ben , die alle Falle von Memel bis Trier auf dieselbe Weist

entscheidet . Der Jnstanzenzng läßt sich ab - r nur durch Genas ,

sengcrichle vermeiden , die ohne Appell sprechen , und ich sche

nicht ein , warum man die nicht eben so wohl im Civilrechte

einführen könnte , als man sie bereits im Criminalrechte einge ,

führt hat . Die Gcschwornen sprechen über Ehre und Leben



ohne alle mögliche Appellation , und da man ihnen das wichti ,
ligeee anveitraut , so sehe ich nicht ein , warum man ihnen das
minder wichtige , die Entscheidung über die Hauptpunkte der
Cwiltlage nicht ebenfalls anvertrauen wollte .

Das Nebeneinanderbestchenverschiedener Privatrechte hat
keine Schwierigkeiten , sobald man keine Appell und keinen In ,
sianzenzug mehr hat . Denn die meisten Verbindungen und
Verhältnisse finden nur zwischen Menschen statt , die nahe
beisammen wohnen . Unter hundert RcchtShändeln finden
70 zwischen Menschen statt , die zu derselben Gemeine gehöre » ;

andere zwischen solchen , die in derselben Grafschaft wohnen ;
4 so in derselben Provinz find , und kaum einer aus einer ent ,
firmeren . Dadurch , daß man diese Eigenschaft der Gesellschaft
üveisehen hat , ist man auf manche unbequeme Einrichtung ge ,
kommen , indem man sich in der höheren Deamtenwelt alles
bequem machen wollte und gcneralisircn , wogegen Möser schon
vor 50 Jahren geschrieben .

Was nun die Rechtsfindung des Reichs betrist , so glaube
ich , daß verschiedene Rechtsfindungen in ihm neben einander
bestehen könne » , und selbst bei dem Jnstanzenzugc , der eine
nothwendige Folge der königlichen Gerichte ist . So wie jetzt
die Nhcinprovinzen ihr besonderes Recht und ihre besondere
Rechtsfindung haben , und für diese in Berlin einen besonderen
Rcvisionshof, so kann ähnliches für die andern Provinzen beste ,

>) Eben so ist man bci der Post auf eine scbr zusammengesehtc Portobe¬

rechnung gekommen , indem man den Umstand übersehen , daß die

meisten Briefe , so aufgcgebcn werden , innerbalb eines Umkreises von

io Meilen auch wieder abgegeben werden , und daß die Anzahl deren »

die weiter geben , sehr geringe . Seht man mm das Porto gleichför¬

mig für diese , 0 Meilen , so verschlägt cs wenig , wenn man es für

jede andere Entfernung zu derselben Höhe h - stimmt , da der Brief nur

bei der Ans - und Abgabe Mühe macht , und cs von geringer Bedsn ^

tnng , ob einige Pfund Briefe mehr oder weniger im Felleisen . An

Ocstcreich ist diese einfache Einrichtung schon seit lange eingeführt .

Eben so hat man berechnet , daß drei Viertel von dem Korne was

wächst , keine drei Meilen von dem Orte verzehrt werden , wo cs ans

dem Halme gestanden , » nd diese Thaksachc muß man bci allen Untcr -

tersuchnngcn über den Koruhandel zum Grunde legen .



hcn , — Die Einheit des Staates leidet hiedurch nicht . Die
Bande , die das königliche Haus und die allgemeine Gesehge -

bung des Reichs um alle Provinzen schlingt , find stark genuz
ihnen die Einheit so im Frieden wie im Kriege zu geben .

Dasjenige , wonach man daher am ersten zu trachten , ist : Den
einzelnen Staaten aus denen der große Staat

besteht , den Gemeinen , Grafschaften und Proviin

zen ihre Selbständigkeit und ihr eigenes Leben
zu gönnen ,

Es gibt gewisse einfache Einrichtungen , sowohl in der Ven,

waltung wie in der Gesetzgebung , die sich ihrer Einfachheit uns>

Zweckmäßigkeit wegen , nach unt > » ach von selber einführen ,
wenn man ihnen ngc die Zeit gönnt . Hierhin gehören Ge ,

fchwornengerichke , Kenossenger ichte , mündliches

und öffentliches Verfahren , Allgemeinheit der

Grundsteuer , Gleichheit des Geldes , Gleichheit
der Maaße und Gewichte u . s. w . Nur muß man diese

Einrichtungen nicht befehlen wollen , man muß die Geduld haben

andere Verhältnisse abzuwarten , dir wieder die Vorbedingungen

pon diesen sind , So gehen z . B , Genossen - und Geschwornen ,-

gerichke unmittelbar aus der Einrichtung der Gemeinen hervor,
und da , Mo diese nicht aus freien und unabhängigen Acker

bauern bestehen , ist es unmöglich sie einzuführen . Die Gesetze
von rgio haben auch in den östlichen Provinzen eine » neue »

Stand von freien Ackerbauern gegründet , und wenn diese Er¬

setze im Laufe der Jahre ihre volle Wirkung geübt haben , wenn
einmal eine neue Generation auf diesen Höfen geboren ist ,

welche keine Abhängigkeit vom Gutsherrn gekannt , und die nicht

wie die gegenwärtige in dieser Abhängigkeit ausgewachsen sind ;
dann wrden auch jene Provinzen reif für solche Einrichtungen .

Hiezu kommt , daß Friedrich der Große durch die Einrichtung
des Hypotheken - und Pfand . bnesweseiis den Gutsbesitzern das

Schuldeumachen außerordentlich erleichtert hat . Die meisten

haben hievon einen so ausgedehnte !! Gebrauch gemacht , daß stk
nur noch dis Pächter ihrer Schuldherreil sind . Sobald ei »

siandfreier und unabhängiger Dauer hervorgerufcn , so fügt sich

der Ackcrbodcn im Lause des Jahrhunderts immer unter die



Hand desjenigen , dem er am meisten eintragt , und die ,

sts ist der Dauer der auf ihm wohnt , der des Morgens früh

und des Abends spät auf ihm zu finden , der einfach lebt , wenig

verzehrt , und der den Winter nicht in der Sradr zuSringt .

Auch wird die Aufhebung aller Innungen und Zünfte , uud

besonders die Aufhebung der städtischen Aecise , zu dieser neuen

Entwickelung des Ackerbaues beitragen . Denn da man nun

den Gewerben die Thore der Städte geöffnet , so werden sie

sich , so wie am Rheine , aufs Land zerstreuen , wo sie wohlfeiler

leben , indem sie näher bei de » Lebenomittel » sind . Es gibt

dann eine Menge Familien die eine doppelte Drodwinnung haben ,

eine doppelte Erzeugung von Lebensmitteln , einmal als Ge ,

werbtreibende , mit ihrem künstlichen Ackerbau , einmal als

Bauern , mit dem einfachen Ackerbau auf dem Felde . Indem

nun die Gewerbe auf diese Weise den Ackerbau durchdrungen ,

so machen sie ihn mit z » einem Gewerbe , und sobald der Acker ,

bau Erwerbe wird , so wie am Rheine , so ist sein Ertrag , seine

Stlbererndre am größte » . Eine Folge hievon ist , baß sich der

Ackerboden theilt , weil er um so mehr tragt je kleiner er ge ,

khcilt ist ; und eine zweite Folge ist , daß dieser gethcilte Boden

in die Hände der kleinen Ackerbauern kommt , die zugleich Ge ,

werbtreibende sind , und denen er am meisten trägt .

Daß aber gctheifter Boden so viel mehr tragt als ringe ,

theilker , rührt daher , daß er i ) sorgfältiger kann bearbeitet

werten ; » ) baß er näher bei der Wohnung liegt , wo also we ,

Niger Zeitverlust mit hin , und hergehen , und mit hin , und her ,

fahren . Jede freie Stunde , ja jede freie Minute kann benutzt

werden , so wie jeder Sonnenblick in Regenszeiten , und hierin

liegt der Grund , daß ein Morgen als Garten bei gleicher Bo ,

dengüte so wel Lebensmittel trägt , wie z Morgen , so als Acker

land bestellt werden .

In Provinzen , in denen sich die Grumdelemente der Gesell¬

schaft auf gleiche Weise entwickelt haben , führen sich gleichför¬

mige Staatsinstitulioncn leicht ein und fast von selber . So

lange die Griindelcmenre der Gesellschaft aber noch verschieden

sind , ist es thörigt , diese Provinzen mit Einrichtungen zu quä «

ftn , die auf ihren häuslichen Zustand gar nicht paffen , ü >w



dieses alles blos der höher « Beamtenwelt zu kleb , damit die in,

Osten und im Westen nach demselben Schema regieren kLunin .

§ - i ; r .

Endlich haben wir noch von der allgemeinen Verwaltung

des N - ichs z » reden .

Diese leidet eine große Veränderung , sobald eine Verfassung

vorhanden , in der die Selbständigkeit aller Gemeinen , Graf ,

schäften und Provinzen anerkannt ist , und in der die Geschgu

bung Lffentl ch .

Die erste Folge hievon ist : daß die Geschäfte der kleinen

Staaten sich auch in den kleinen Staaten abmächen und schlie,

ßen , und daß sich der Drang der Geschäfte nach oben hin ver¬

liert . Auch in der Verwaltung fällt der Jnstanzcnzug weg , und

wenn in Zukunft die Gemeine von Düsseldorf eine neue Spitze

und ei » neues Kreutz auf ihren Kirchthurm sehen will , so iß

das keine Sache die bis nach Berlin gehen muß , ehe sie ihn

Erledigung finden kann .

Eine zweite Folge ist : daß das Ministerium sich auf dir

Weise bildet , wie in England und Frankreich . Indem es nun

eine große Aufmerksamkeit auf den Gang der Kammern verwrm

den muß , so bleibt ihm keine Zeit sich um das minder wichtig !

zu bekümmern . Es läßt dann gerne die Leute in den Provin¬

zen ihre Angelegenheiten in ihrer Weise besorgen , und freut sich

wenn sic nicht mehr kommen und fragen : wie sie es machen

sollen ? Dieses ist auch wohl die Ursache , warum der Mini¬

ster des Innern in England in seinem Ministerio nicht wehr

als l7 Personen angestellt hat , Büralisten , Schreiber , Rkgll

Fratorcn und alles eingerechnet .

Eine dritte Folge ist : daß kein Konflikt der Behörde statt

findet , indem nach genau bestimmten Gesehen regiert wird ,

und der Geschäftekreis und die Befugniß einer jeden genau

abgegranzt ist .

Im Ganzen wird daher die Verwaltung mit einer größe « n

Leichtigkeit gehen , und die Klagen über überhäufte Geschäfte

werden weniger , wenigstens bei denen , welche sie nicht als ein

resümorftuln LliZemise ausehen . Aber unter jeder Regi «



rinrysform werden sich welche finden , die sich mit diesen Klagen

und diesen Arbeitsjnnimer ergötzen . * )

§ - rzr -

Dieses mag genug sepn über die allgemeine Verfassung des

R lchs .

Nicht ohne Absicht bin ich hierin so ausführlich gewesen ,

weil man von keiner Prsvinzialverfassiing reden kann , ohne ,

vorher dasjenige auseinander zu setzen , was die allgemeine Ver <

fassung des Reichs ist , und das auf alle Provinzen

passen muß , von der Memel bis zur Mosel .

In diesen allgemeinen Organismus müssen nun die einzelnen

Provinzen so eingreiftn . Laß sic mit dem Ganzen ein Ganzes

bilden , ohne aber dadurch aufzuhören wieder ein kleineres

Ganze für sich zu bilden , daß sein besonderes Leben und seine

besonderen Einrichtungen für sich hat , die auf eine andere Oert ,

lichkeit nicht paßen würden , die aber für die seinige ganz noch ,

wendig sind .

») Es gibt Beamten die ebne eine stete Arbeitsnvth sich nnglückrich füh¬

le » ; so wie mau in der Siegwartischen Periode behauptete , daß viele

Leute sich unglücklich gefühlt , eben weil sic kein Unglück gehabt . —

Die untere » Beamte » müssen oft viel arbeiten , weil sie alles wegar¬

beite » müssen , was ihnen von oben zugcwicscn wird , und sic können
die Arbeit niemand anders znweisen .

Wenn aber hölicre Beamte über Ucberladung mit Arbeiten klagen

so zeigt dieses vom einem Mangel an Einrichtung , die aus ciuem

Mangel au Uebersicht herrührt . Jeder der hoch steht , und die Arbeit

vertheilt , braucht nur Uebersicht , da er kein Detail sieht , sondern

nnr Masse » , und wenn er von dcm Grundsahc ausgeht : daß andre

Leute ebenfalls Verstand haben , und eben so gut

schreiben wie er : so erleichtert er sich die Sache ungemein ,

indem er jedem seiner Untergebene » so viel Arbeit zuwcist , als er

ihm Verstand zutraut . Agar befolgte diesen Grundsah als Mini¬

ster , und er versicherte , daß er bei der zerrütteten Finanzvcrwaltung

in Neapel nie mehr als 2 Stunden den Tag gearbeitet . Dabei hätte

er in den 5 Jahren , daß er Minister gewesen , 100 Millionen Frank

alte Schulden vom König Ferdinand bezahlt , » nd 10 Millionen

Gulden , so König Joseph noch kurz vor seiner Abreise in Holland
aufgenomme » hatte .



Ich will zum Schluß dieses Abschnitts noch eine genaue statistische
Tabelle über die Größe und Bevölkerung der verschiedenen Provinzen
der Monarchie , so wie über ihre Einthetluug in Regierungs Bezirke
und Landrätl , licke Kreise , mirtbcilin . so aus den amtlick eingezvgenen Nach¬
richten genommen , die Staaksratb Hoffmann jetzt bekannt gemacht hat .

Provinz .

West Preußen

Posen

Brandenburg

Pommer »

Schlesien

Sachsen

Westfalen

Cleve Berg

Nieberrhcm

>umma

Rcg . Bezirk ,
O. uadr ,

Mcilcn .

Vevblkrrnng
«IN

Lahr 1817 .

Anzahl drr
Landrätblichc «

Kreisc .

Königsberg ao 6 6ZZILI 20

Gumbinnen r ? 7 366479 16

Danzig 150 ' 242547 8

Marirnmerder Z - ; 339424 13

Posen Zr ? 584890 17

Brombcrg rn 262910 9

Berlin i » 96429 I

Potsdam 376 525038 14

Franlfurth 372
576328 18

Stettin 2 z ; 327002 13
Kößlin 258 243515 9
Stralsund 75 I 292 Z9 4

Breslau I7Z 510617 74
Opveln 2 Z3 516618 I »
Reichcnbach iro 465575 14

Liegnitz 188 499788 13

Magdeburg 205 472012 15
Merseburg 187 501868 17
Erfurth 66 240339 9

Münster 129 853283 17
Minden 95 340614 12

Arcnsberg 744 Z80I82 14

Kölln 6i 3384 >S 13
Düsseldorf 46

379902 12
Eleve 52 216731 6

Koblenz 93 559204 14
Trier I29 302904 12

Aachen 66 310619 12

28 Reg . ; o >4 10 , 536571 S 4 )



Das Reich ist demnach in Z4 ; Grafschaften ( oder lanbräthe
' iiche Kreise ) gctheilt , deren jede im Durchschnitt zoocro See /
len oder 6000 Familien hat . Wählt jede Grafschaft einen
Landboten , so wären dies Z4 ; Landboten für die Grafschaften .

Was die Städte bctiift , so hat Staatsrath Hoffman » über
diese folgende Tabelle mitgctheilt , aus der hcrvorgeht , daß mir
z6 Städte haben , so ic»Ooo Seelen oder 1000 Familien zählen .
Sie folgen in Hinsicht ihrer Volkszahl in folgender Reihe :

i . Berlin zählt

> Einwohner .

. I888IZ .

2 . Breslau . . . . 7 ü 8 iZ .

Z - Königsberg . . 6 Z 2 ZY .

4 - Kölln mit Deuz , 498 » .

Danzig . . . . 5 - 822 .

6 . Magdeburg . - 8 , 448 -

7 - Aachen . . z - ZOO .

8 - Düsseldorf . . ' 27220 .

S - Potsdam .
. .

2 ZZÜ 2 .

10 . Posen . . .
. .

227H .

n . Halle . . . . . 21 , 79 -

12 . Barmen . . . .
I617I .

r ; - Elbing . . .
. .

18 , Z4 -

14 . Erfurt . . .
. . 18218 .

15 - Münster . .
. .

- 748 , -

16 . Stralsund .
. .

2 , 876 .

27 . Elberfeld . . .
r , 68r .

28 . Koblenz . .
. .

2 , , 97 -

iy . Frankfurt an dcr Oder 2 ) , 48 -

2L >. Kreleld . . . .
14792 .

21 . Halberstadt .
. .

14677 -

22 . Trier . . . . . I 27 ZO .

2Z . Brandenburg I 2 ZO 4 .

2 ? - Tilsit . . . 11497 .

2Ü . Quedlinburg
0 - . . - . .

II464 .

Summa . 8 z 6070 .



Wenn jede Stadt durch königliche Gnadenbricse , so wie j»

England berechtigt würde , r , r , ; oder mehrere Depntinc

nach dem Reichstage z » senden , so würde dieses etwa 70 Dr -

pulirte für die Städte geben , wenn das Verhältniß so genoin ,

men würde , daß in jeder auf rovo Familien ein Deputier »

gewählt würde .

Da mehrere Städte für sich einen landräthlichen Kreis bil¬

den , so würden sie als Grafschaft keinen Deputaten wähl »

können , wenn sie einen als Stadt wählten . Die Gesanimtzahl

der Deputieren für Städte und Grafschaften würde hnrnach

etwas über 400 werden . Hiezu kämen noch die der Universi¬

täten und die der Geistlichkeit : so daß die Kammer der Depx -

lirten etwa aus 4 ^ 0 Gliedern bestehen würde .


	[Seite]
	Seite 212
	Seite 213
	Seite 214
	Seite 215
	Seite 216
	Seite 217
	Seite 218
	Seite 219
	Seite 220
	Seite 221
	Seite 222
	Seite 223
	Seite 224
	Seite 225
	Seite 226
	Seite 227
	Seite 228
	Seite 229
	Seite 230
	Seite 231
	Seite 232
	Seite 233
	Seite 234
	Seite 235
	Seite 236
	Seite 237
	Seite 238
	Seite 239
	Seite 240
	Seite 241
	Seite 242
	Seite 243
	Seite 244
	Seite 245
	Seite 246
	Seite 247
	Seite 248
	Seite 249
	Seite 250
	Seite 251
	Seite 252
	Seite 253
	Seite 254
	Seite 255
	Seite 256
	Seite 257
	Seite 258
	Seite 259
	Seite 260
	Seite 261
	Seite 262
	Seite 263
	Seite 264
	Seite 265
	Seite 266
	Seite 267
	Seite 268
	Seite 269
	Seite 270
	Seite 271
	Seite 272
	Seite 273
	Seite 274
	Seite 275
	Seite 276
	Seite 277
	Seite 278
	Seite 279
	Seite 280
	Seite 281
	Seite 282
	Seite 283
	Seite 284
	Seite 285
	Seite 286
	[Seite]
	Zu Seite 288
	[Seite]
	Seite 287
	Seite 288
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	Seite 289
	Seite 290
	Seite 291
	Seite 292
	Seite 293
	Seite 294
	Seite 295
	Seite 296
	Seite 297
	Seite 298
	Seite 299
	Seite 300
	Seite 301
	Seite 302
	Seite 303
	Seite 304
	Seite 305
	Seite 306
	Seite 307
	Seite 308
	Seite 309
	Seite 310
	Seite 311
	Seite 312
	Seite 313
	Seite 314
	Seite 315
	Seite 316
	Seite 317
	Seite 318
	Seite 319
	Seite 320

